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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Finanzen

Löschung von Abgabenrückständen

Zum Jahresende 2013 waren rd. 7,674 Mrd. EUR der von den Finanz-
ämtern vorgeschriebenen Abgaben nicht bezahlt; davon waren im 
Bundesrechnungsabschluss 2013 mit 4,128 Mrd. EUR mehr als die 
Hälfte wertberichtigt ausgewiesen.

Obwohl die Finanzämter zwischen 2010 und 2013 im Durchschnitt 
rd. 478 Mio. EUR pro Jahr an Abgabenrückständen wegen Unein-
bringlichkeit löschen mussten, ergaben Analysen des RH und des 
BMF, dass in den verbliebenen Abgabenrückständen Altfälle ent-
halten waren, deren Einbringungswahrscheinlichkeit minimal 
war. Auch die hohen Wertberichtigungen von 4,128 Mrd. EUR im 
Jahr 2013 waren ein Indiz für weitere löschungsreife Fälle.

Die Finanzämter standen hinsichtlich der Löschung von Abgaben-
rückständen vor einem Zielkonflikt zwischen dem Abbau von Alt-
lasten und zu hohen, frühzeitigen Löschungen, und damit im Span-
nungsfeld Verwaltungsökonomie versus Vorsichtsprinzip.

Ein erhebliches Abgabenausfallsrisiko bestand bei der Umsatzsteuer, 
bei Kleinbetrieben und der Rechtsform GmbH. Hinzu kamen feh-
lende Risikoinformationen für die Abgabenverwaltung und verspä-
tete Erhebungs– und Außenprüfungsmaßnahmen.

Das BMF setzte Einzelmaßnahmen, verfügte jedoch über kein 
Gesamtkonzept für ein aktives Forderungsmanagement, welches 
geeignet wäre, drohende Forderungsausfälle bereits frühzeitig zu 
erkennen und damit Ausfallsrisiken bereits bei Entstehen des Abga-
benanspruchs so gering wie möglich zu halten.

Zudem ließen die geltenden Zielvorgaben und Kennzahlen für die 
Abgabensicherung der Finanzämter sowie die Tatsache, dass dem 
BMF weder der tatsächliche Ressourceneinsatz noch der Bedarf für 
die Einbringungstätigkeit bekannt war, keine zweckmäßige Steu-
erung zu.
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Der RH überprüfte im BMF und in den Finanzämtern Wien 3/6/7/11/15 
Schwechat Gerasdorf, Baden Mödling und Bruck Leoben Mürzzu-
schlag die Löschung von Abgabenrückständen. Ziel der Gebarungs-
überprüfung war die Beurteilung der Entwicklung der Abgabenrück-
stände, Löschungen und Nachsichten von Abgabenforderungen, der 
Ziele des BMF für die Abgabensicherung, der Zielerreichung und 
Steuerung, der Abläufe bei Löschungen und Nachsichten hinsicht-
lich Gesetzeskonformität, Erfüllung interner Vorgaben und Nachvoll-
ziehbarkeit, der Vorgaben hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Ange-
messenheit, des Internen Kontrollsystems sowie der eingesetzten 
Personalressourcen. Die Abgabensicherung im Bereich der Zollver-
waltung sowie Tätigkeiten der Teams Abgabensicherung, die nicht 
der (zwangsweisen) Abgabeneinbringung von Abgabenrückstän-
den dienten, waren nicht Gegenstand dieser Gebarungsüberprü-
fung. (TZ 1)

Die Aufgabe der Abgabensicherung war es, durch Einbringungs-
maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass Abgabenrückstände ehest-
möglich durch die Abgabenschuldner beglichen werden. Für die 
Einbringungsmaßnahmen zuständig waren die sogenannten Teams 
Abgabensicherung in den Finanzämtern. Fällige Abgabenschuldig-
keiten konnten durch Löschung oder Nachsicht abgeschrieben wer-
den. Löschungen erfolgten von Amts wegen bei Uneinbringlichkeit, 
Nachsichten auf Antrag nach Billigkeit. Löschungen und Nachsichten 
waren bei entsprechender Änderung der Verhältnisse zu widerru-
fen. (TZ 1 bis 4)

Die gesamten Abgabenrückstände stiegen zwischen 2010 und 2013 
um 15 % auf 7,674 Mrd. EUR. Dies war v.a. auf die 38%ige Erhö-
hung der von der Einhebung ausgesetzten Rückstände zurückzu-
führen (die Aussetzung der Einhebung entsprach einem Zahlungs-
aufschub). Dagegen verringerten sich die Löschungen um 4 % 
und die Nachsichten um 52 %, von zusammen 535,34 Mio. EUR 
auf 509,88 Mio. EUR. Der vollstreckbare Abgabenrückstand zum 
31. Dezember 2013 i.H.v. 1,822 Mrd. EUR war zu 47 % auf nicht 
bezahlte Umsatzsteuern zurückzuführen. (TZ 5)

Im Hinblick auf den risikoorientierten Ansatz des RH, auf die 
betrags– und zahlenmäßig rückläufigen Nachsichten und den gerin-
gen prozentuellen Anteil der Nachsichten an den Abschreibungen 
liegt der Fokus dieses Berichts auf Einbringungsmaßnahmen als 
Voraussetzung für Löschungen. (TZ 5)

Prüfungsziel

KURZFASSUNG

Grundlagen
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Die Risikopotenziale im Abgabenerhebungsverfahren, die zu 
Löschungen und zu Abgabenausfällen führten, reichten von der 
fehlenden Erfassung der Löschungen in den Grunddaten der Finanz-
behörden über die besondere Konstellation bei Haftungs– und Insol-
venzverfahren, das fehlende Analysetool für Löschungen bis hin zum 
Abgabenausfallsrisiko bei der Umsatzsteuer, bei Kleinbetrieben und 
der Rechtsform der GmbH und in diesem Zusammenhang verspä-
tete Erhebungs– und Außenprüfungsmaßnahmen. (TZ 6)

In den Grunddaten der Abgabepflichtigen waren erfolgte Löschungen 
nicht IT–unterstützt gekennzeichnet. Dadurch war eine IT–unter-
stützte Kontrolle — bspw. bei Auftauchen neuer Tatsachen, welche 
zu einem Aufheben des Abgabenanspruchs im Rahmen eines Wider-
rufs der Löschung führen könnten — nicht möglich. (TZ 7)

Die Finanzämter führten nach Löschungen auch kaum nachträgliche 
Kontrollen betreffend die wirtschaftliche Lage des Abgabenschuld-
ners durch. Das Verhältnis der Widerrufe von Löschungen zu durch-
geführten Löschungen lag in den Jahren 2010 bis 2012 bundesweit 
jeweils bei rd. 4 % und stieg im Jahr 2013 auf rd. 5 %. Im Jahr 2013 
standen den 14.877 durchgeführten Löschungen 712 Widerrufe von 
Löschungen gegenüber. (TZ 7)

Neben Löschungen waren auch andere Informationen mit Signal-
wirkung für ein erhöhtes Abgabenausfallsrisiko — z.B. das steuer-
liche Vorleben des Abgabepflichtigen — nicht in den Grunddaten 
erfasst. Dadurch fehlten den Finanzbehörden wesentliche Risikoin-
formationen. (TZ 8)

Auch waren die Verknüpfung von Einbringungsfällen, bei denen 
mehrere Finanzämter für Abgabenrückstände mit einem inhaltlichen 
oder personellen Konnex zuständig waren, und das damit verbun-
dene Risikopotenzial noch immer nicht in der IT der Finanzverwal-
tung abgebildet. Eine Ermittlung des Risikopotenzials konnte nur 
manuell und stichtagsbezogen mittels zeitintensiver Abfragen durch 
die Sachbearbeiter erfolgen. Damit blieb den Finanzämtern weiterhin 
eine Gesamtsicht hinsichtlich des Risikopotenzials verwehrt. (TZ 8)

Die Vorgehensweise des Finanzamtes Baden Mödling — Teillöschun-
gen bis zum voraussichtlich einbringlichen Abgabenrückstand durch-
zuführen — war insbesondere bei Einbringungsfällen mit hohen 
Abgabenrückständen zweckmäßig. Die Teillöschung führte einer-
seits mit der Reduzierung des Rückstandes zu einer realistischen 

Risikopotenziale

Fehlende Erfassung 
und Verknüpfung 
von Löschungen in 
den Grunddaten

Teillöschungen
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Darstellung des vollstreckbaren Rückstandes und des tatsächlichen 
Abgabenausfalls. Andererseits war durch die Terminsetzung sicher-
gestellt, dass bei zukünftigen Einkommens– und Vermögensmeh-
rungen Maßnahmen zur Realisierung des Abgabenanspruchs gesetzt 
werden konnten. (TZ 9)

Die Löschungsbescheide legten die wirtschaftliche Lage zum Zeitpunkt 
der Löschung nicht ausreichend dar. Dadurch war ein Widerruf von 
Löschungen wenig erfolgversprechend, weil es nicht möglich war, die 
tatsächliche Änderung der Verhältnisse schlüssig darzulegen. (TZ 10)

Vor Durchführung einer Löschung musste die Uneinbringlichkeit 
des Abgabenrückstandes nicht nur beim Abgabenschuldner, sondern 
insbesondere auch beim abgabenrechtlich Haftungspflichtigen gege-
ben sein. Haftungsinanspruchnahmen potenziell Haftungspflichti-
ger erfolgten in den überprüften Finanzämtern verspätet bzw. nicht 
durchgängig. Dies war zum Teil auf die personelle Ausstattung der 
überprüften Finanzämter mit qualifizierten Mitarbeitern zurück-
zuführen. Zum Beispiel stieg im Finanzamt Bruck Leoben Mürzzu-
schlag die Anzahl der Haftungsverfahren durch die Aufnahme eines 
neuen A2–Mitarbeiters in den Jahren 2010 bis 2013 auf das nahezu 
5–Fache. Die verspäteten bzw. nicht durchgängigen Haftungsver-
fahren bewirkten neben einem potenziellen Abgabenausfall einen 
Verlust an generalpräventiver Wirkung. (TZ 11)

Ein besonderes Risikopotenzial stellten Geschäftsführer dar, die mit 
mehreren Abgabepflichtigen (Gesellschaften) als Hauptschuldnern 
parallel oder zeitlich aufeinanderfolgend Abgabenrückstände und 
in der Folge auch Löschungen verursachten. Auch dieses besondere 
Risikopotenzial war IT–mäßig nicht abgebildet. Deshalb bedurften 
alle Gesellschaften, bei denen Personen mit einem besonderen abga-
benrechtlichen Risikopotenzial eine Organstellung innehatten, einer 
besonderen abgabenrechtlichen Überwachung. (TZ 11)

Zu beanstanden war, dass ein Finanzamt in einem Fall — nach 
erfolgreicher Intervention des Rechtsvertreters des Abgabenschuld-
ners im BMF — eine Löschung von rd. 2,28 Mio. EUR gegen Zah-
lung eines über der Zwangsausgleichsquote liegenden Betrags von 
rd. 800.000 EUR (davon Zwangsausgleichsquote rd. 600.000 EUR, 
zusätzliche Sonderzahlung rd. 200.000 EUR) verfügt hatte, ohne 
zuvor die Vermögenslage des Haftenden sowie andere Haftungsvo-
raussetzungen und damit eine Haftungsinanspruchnahme zu prü-
fen. (TZ 11)

Löschungsbescheide

Haftungsverfahren
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Entgegen den Vorgaben des BMF beantragten die Finanzämter Insol-
venzverfahren zum Teil zu spät bzw. gar nicht. Das erhöhte unein-
bringliche Abgabenrückstände und damit den Schaden durch stei-
gende Abgabenausfälle. (TZ 12)

Ein vom RH überprüfter Löschungsfall zeigte, dass ein Unternehmen 
innerhalb eines Zeitraums von nur zehn Jahren insgesamt vier Insol-
venzverfahren und fünf Löschungen von Abgabenschulden i.H.v. 
rd. 250.000 EUR verursachte. Trotz des hohen finanziellen Scha-
dens und Arbeitsaufwands, den die vielfachen Insolvenzabwick-
lungen allein für die Abgabenverwaltung verursachten, konnte die-
ses Unternehmen fortgeführt werden. (TZ 12)

Sicherheitsleistungen für Abgabepflichtige, die ihren Zahlungsver-
pflichtungen laufend nicht nachkamen, waren nicht vorgesehen. 
(TZ 12)

Ein erhebliches Abgabenausfallsrisiko bestand bereits vor dem Ein-
schreiten der Abgabensicherung, da die Feststellung der Abgaben-
schulden im Rahmen von Außenprüfungsmaßnahmen oder Steuer-
fahndungsmaßnahmen gerade in Risikofällen und Risikobranchen 
nicht immer zeitnah erfolgte und dadurch Risiko– bzw. Betrugsfälle 
nicht immer rechtzeitig erkannt wurden. (TZ 13)

Der Aufwand der Außenprüfung und der Einbringungsmaßnahmen 
war in diesen Fällen weder zweckmäßig noch wirtschaftlich, weil 
die Außenprüfung zu spät erfolgte und die vorgeschriebenen Abga-
ben meist bereits vor Eröffnung des Einbringungsaktes durch die 
Abgabensicherung uneinbringlich waren. 62 % der gelöschten Abga-
benbeträge entfielen auf die Betriebskategorie Kleinbetriebe. Jedoch 
waren zahlreiche Unternehmen fälschlich — aufgrund der von ihnen 
angegebenen Umsätze — in dieser Betriebskategorie eingestuft. Da 
die Prüfungshäufigkeit auch von der Betriebsgröße abhängt, war 
die frühzeitige Aufdeckung eines Abgabenbetrugs durch eine falsche 
Einstufung erschwert. Gerade die zeitnahe Feststellung von Abga-
benschulden stellte — v.a. bei Betrugsfällen — einen wesentlichen 
Erfolgsfaktor für deren Einbringlichkeit dar. (TZ 13)

Die rechtliche Vorgabe, die Umsatzsteuer in der Unternehmer-
kette in Rechnung zu stellen, barg ein hohes Abgabenausfallsri-
siko bzw. Abgabenbetrugspotenzial. Insgesamt war die Umsatz-
steuer die Abgabenart mit dem höchsten Risikopotenzial. Sie wies 
im Jahr 2013 sowohl bei den vollstreckbaren Rückständen mit fast 

Insolvenzverfahren

Zeitfaktor bei 
Erhebungs– und 
Außenprüfungsmaß-
nahmen

Umsatzsteuer– 
Ausfallsrisiko
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der Hälfte als auch bei den Löschungen mit mehr als 60 % den 
höchsten Anteil auf. Im Vergleich zu ihrem Anteil am Steuerauf-
kommen — rund ein Drittel — war ihr Anteil bei Löschungen und 
Rückständen überproportional. Der Bekämpfung des Abgabenaus-
falls im Bereich der Umsatzsteuer kam daher besondere strategische 
Bedeutung zu. (TZ 14)

Zudem erschwerten die unterschiedlichen Umsatzsteuervoran-
meldungszeiträume und die nicht durchgängige Verpflichtung zur 
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen eine wirksame und zeit-
nahe Überwachung und eine wirksame Risikoanalyse zur Bekämp-
fung von Steuerbetrug. (TZ 14)

Obwohl die vom Unternehmer vereinnahmte Umsatzsteuer wirt-
schaftlich betrachtet an die Finanzverwaltung abzuführendes Fremd-
geld darstellte, unterlagen bestimmte Umsatzsteuerzahlungen an 
das Finanzamt dem Anfechtungsrisiko im Insolvenzverfahren. Dies 
hatte zur Folge, dass die Finanzverwaltung diese Zahlungen an den 
Insolvenzverwalter zurückzahlen musste. Im Gegensatz zur Umsatz-
steuer unterlagen Lohnsteuerzahlungen des Gemeinschuldners (also 
des Arbeitgebers) an das Finanzamt keinem Anfechtungsrisiko. Das 
BMF hatte bereits mehrfach — bisher erfolglos — legistische Initi-
ativen ergriffen, um das Anfechtungsrisiko von Umsatzsteuerzah-
lungen auszuschalten. (TZ 14)

Ein zunehmendes Abgabenausfallsrisiko lag im kontinuierlichen 
Anstieg der Rückstände, die von der Einhebung ausgesetzt waren: 
Österreichweit waren sie von 2010 bis 2013 um ein Drittel (von 
1,174 Mrd. EUR auf 1,618 Mrd. EUR) gestiegen. Das Einbringungsri-
siko und damit die Löschungswahrscheinlichkeit dieser von der Einhe-
bung ausgesetzten Rückstände stiegen mit zunehmender Rückstands-
höhe und langer Verfahrensdauer, weil die Abgabepflichtigen die 
Einbringungswahrscheinlichkeit während der Verfahrensdauer durch  
Wohnsitz–, Ansässigkeits– und Vermögensverlagerungen massiv 
verringern konnten. Für die Abgabensicherung entstanden bear-
beitbare, vollstreckbare Rückstände erst zu einem Zeitpunkt, zu 
dem die Einbringlichkeit oft aussichtslos war; die Löschungswahr-
scheinlichkeit war deshalb hoch. Die aufgewendeten Ressourcen für 
die Einbringung stellten in solchen Fällen — ebenso wie jene für 
etwaige Steuerfahndungs– und Außenprüfungsmaßnahmen — ver-
lorenen Aufwand dar, weil die vorgeschriebenen Abgaben weitge-
hend gelöscht werden mussten. (TZ 15)

Aussetzung der 
Einhebung –  
Ausfallsrisiko
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Dem Risikopotenzial aus von der Einhebung ausgesetzten Rück-
ständen war durch eine restriktive Gewährung der Aussetzung der 
Einhebung zu begegnen. Hinzuweisen war hier auf die Möglich-
keit, das Einbringungsrisiko dadurch zu senken, dass das Finanz-
amt eine beantragte Aussetzung nicht genehmigt, falls das Verhal-
ten des Abgabepflichtigen auf eine Gefährdung der Einbringlichkeit 
gerichtet ist, und das Finanzamt dadurch Einbringungshandlungen 
zeitnah setzen kann. (TZ 15)

Das BMF nahm keine standardisierten, tiefergehenden Analysen 
hinsichtlich der Ursachen für die Löschungen bzw. der Auslöser der 
gelöschten Abgabenrückstände vor, um aus den Ergebnissen Stra-
tegien zur künftigen Vermeidung von Abgabenausfällen zu entwi-
ckeln. (TZ 16)

In den vom RH überprüften Fällen gelöschter Abgabenrückstände 
waren die gesetzlichen Voraussetzungen für die Löschungen grund-
sätzlich erfüllt: Die Abgabenschulden waren zum Löschungszeit-
punkt als dauerhaft uneinbringlich zu werten. (TZ 17)

Allerdings bestanden löschungsreife Fälle, bei denen trotz Vorlie-
gens der gesetzlichen und internen Voraussetzungen der dauerhaften 
Uneinbringlichkeit keine Löschungen erfolgt waren. Dies war u.a. 
auf den Umstand zurückzuführen, dass die Finanzämter bei verbun-
denen oder öffentlichkeitswirksamen Fällen die alleinige Entschei-
dung über eine Löschung nicht tragen wollten und die Finanzämter 
ihre Ressourcen vorrangig für die Einbringung jüngerer Abgaben-
rückstände einsetzten. (TZ 17)

Hinsichtlich potenzieller Löschungen bestand ein Zielkonflikt zwi-
schen Verwaltungsökonomie und der Vorsicht, Abgabenrückstände 
nicht zu früh zu löschen. (TZ 17)

Die Abgabenrückstände wiesen ein verhältnismäßig hohes Alter auf. 
So stammte mehr als ein Viertel der vollstreckbaren Rückstände aus 
den Jahren vor 2012. (TZ 18)

Einen hohen Anteil von weit mehr als einem Drittel beanspruchten 
jene Rückstandsfälle, bei denen sich seit 31. Dezember 2012 die aus-
gesetzten Abgabenrückstände — insgesamt rd. 1 Mrd. EUR — nicht 
verändert hatten. Auch betrafen die vollstreckbaren und von der 
Einbringung ausgesetzten Abgabenrückstände zahlreiche Altfälle 

Fehlendes Analyse-
tool für Löschungen

Altersstruktur der 
Rückstände – poten-
zielle Löschungen
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mit einem hohen Rückstandsvolumen, die bereits seit bis zu mehr 
als 15 Jahren als Einbringungsfälle aufschienen. (TZ 18)

Das BMF verfügte über keine laufenden standardisierten Analy-
sen über die Altersstruktur der Abgabenrückstände. Damit fehlte 
eine wichtige Steuerungskennzahl, weil das Alter der Abgaben-
forderungen einen wesentlichen Einflussfaktor für die Einbrin-
gungswahrscheinlichkeit der Abgabenforderungen darstellte und 
eine Prognose über das Zahlungsverhalten der Abgabepflichtigen 
ermöglichen würde. (TZ 18)

Zu beanstanden waren die großen bundesweiten Unterschiede in 
der Praxis der Finanzämter hinsichtlich der Aussetzung der Ein-
bringung: Der Anteil der von der Einbringung ausgesetzten Abga-
benrückstände am jeweiligen Gesamtrückstand wies eine Bandbreite 
von 13 % bis 63 % auf. Dies war auf die unterschiedliche Handha-
bung der aushaftenden Rückstände durch die Finanzämter bei ähn-
lich gelagerten Fällen zurückzuführen. (TZ 19)

Seit der Haushaltsrechtsreform 2013 bildete der Bundesrechnungs-
abschluss mit den Wertberichtigungen für zweifelhafte Forderungen 
ein realistischeres Bild der Forderungen des Bundes ab. Im Bereich 
der öffentlichen Abgaben betrafen die Wertberichtigungen Rück-
stände der Abgabepflichtigen, die von der Einhebung bzw. Einbrin-
gung ausgesetzt waren, sowie Konkursforderungen aus laufenden 
Insolvenzverfahren. Vor der Haushaltsrechtsreform 2013 hatte es 
keine Vorsorgen für zweifelhafte Forderungen gegeben. (TZ 20)

Im Bundesrechnungsabschluss 2013 waren rd. 4,128 Mrd. EUR als 
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Abgaben bei den Finanz-
ämtern ausgewiesen. Damit waren die Wertberichtigungen und 
damit die zweifelhaften Forderungen höher als die einbringlichen 
Abgabenforderungen (3,546 Mrd. EUR). (TZ 20)

Allerdings gaben jene vom BMF auf Basis der von der Einbringung 
ausgesetzten Rückstände gebildeten Wertberichtigungen das reale 
Bild der Einbringungswahrscheinlichkeit nicht zuverlässig wieder. 
Dies lag am unterschiedlichen Vorgehen der Finanzämter bei der 
Aussetzung der Rückstände von der Einbringung. (TZ 20)

Der bundesweite Fachbereich des BMF, die Interne Revision des BMF 
und der RH hatten bereits in früheren Überprüfungen der Abga-
beneinbringung Empfehlungen zur Verringerung bzw. Beseitigung 
der Risikopotenziale ausgesprochen; die Umsetzung der Empfeh-

Nicht umgesetzte 
Empfehlungen
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lungen, die zum Teil bis zum Jahr 2007 zurückreichten, war nach 
wie vor offen: (TZ 21)

Das BMF hatte kein Gesamtkonzept, welches sicherstellte, dass 
Ausfallsrisiken bereits ab dem Entstehen des Abgabenanspruchs so 
gering wie möglich gehalten werden. Dies, obwohl die Optimierung 
des Forderungsmanagements während des gesamten Prüfungszeit-
raums 2010 bis 2013 als Schwerpunktziel des BMF für die richtige 
Abgabenerhebung definiert war. (TZ 22)

Das Forderungsmanagement erfolgte primär im Nachhinein durch 
die Abgabensicherung und war damit nicht geeignet, drohende For-
derungsausfälle bereits frühzeitig zu erkennen. Analysen im Vorfeld 
betreffend das Risikopotenzial von Abgabepflichtigen und darüber, 
ob die vorliegenden Informationen ausreichend waren, um poten-
zielle Forderungsausfälle frühzeitig erkennen und vermeiden zu 
können, fehlten ebenso wie eine Risikobeurteilung im Sinne einer 
Bonitätsbewertung. (TZ 22)

Darüber hinaus war es der Abgabeneinbringung selbst nicht mög-
lich, eine standardisierte Risikoeinstufung der Rückstände anhand 
bestimmter automatisierter Parameter vorzunehmen, um Risiko-
fälle prioritär bearbeiten zu können. Somit waren die (Hoch–)Risi-
kofälle nicht rechtzeitig erkennbar, um rasch zu handeln und in der 
Folge das Entstehen uneinbringlicher Abgabenrückstände zu ver-
hindern. (TZ 22)

Frühere Empfehlungen zur Abgabeneinbringung und Umsetzungsstand

Empfehlung Quelle Umsetzungs-
stand siehe TZ

Schaffung einer amtsübergreifenden Informationsplattform zur 
Früherkennung von Betrugsfällen RH offen 7

Darlegung der wirtschaftlichen Lage in Löschungsbescheiden Audits BMF offen 10

zeitnahe und durchgängige Prüfung der Haftungsvoraus-
setzungen Audits BMF offen 11

zeitnahe und vermehrte Beantragung von Insolvenzverfahren Audits BMF offen 12

vermehrte Außenprüfungsmaßnahmen bei Kleinbetrieben RH offen 13

Analyse der Löschungen Interne Revision BMF offen 16

zeitnahe Löschung bei Vorliegen der Voraussetzungen –  
v.a. bei Altfällen Audits BMF offen 17

Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Messung des 
Zahlungsverhaltens (inkl. Altersstruktur) Interne Revision BMF offen 18

Quelle: RH

Zusammenfassende 
Bemerkungen 
zum Forderungs-
management
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In den elektronischen Verfahren war für die Finanzämter der Geneh-
migende einer Löschung oder Nachsicht nicht ersichtlich. Nicht mög-
lich war daher auch die Kontrolle, ob alle Vorschriften im Zusam-
menhang mit der Genehmigung von Löschungen und Nachsichten 
eingehalten wurden. (TZ 23)

Bei den Löschungen und Nachsichten bestanden — anders als im 
Strategiepapier des BMF aus 2010 bei Erledigungen mit hohem 
Risiko dargelegt — kein durchgängiges Vier–Augen–Prinzip und 
keine durchgängigen Kontrollen. Dies führte zu einem Malversa-
tions– und Kontrollrisiko. Ebenso war keine technische Sperre für 
Eigengenehmigungen der Teamexperten–Spezial bis zur Genehmi-
gungsgrenze des Teamleiters eingerichtet. (TZ 24)

Die Einholung der Zustimmung des BMF vor Gewährung einer Nach-
sicht ab einer bestimmten Betragsgrenze war nicht elektronisch 
sichergestellt. (TZ 25)

Seit dem Jahr 2012 bestand für Löschungen ab einem bestimmten 
Betrag ein Berichtswesen und damit eine Meldeverpflichtung an 
das BMF unmittelbar nach Durchführung der Löschung. Manche 
Löschungsmeldungen erfüllten allerdings den Zweck einer aktuellen 
Managementinformation zu Steuerungszwecken nicht, weil sie nicht 
immer zeitnahe, sondern mit einer Verspätung von bis zu mehr als 
zehn Monaten erfolgten. Zudem waren die Löschungsmeldungen 
der Finanzämter umfänglich und von der Aussagekraft unterschied-
lich, was eine Auswertbarkeit erschwerte. Die Löschungsmeldungen 
sollten, um als zielgerichtete Steuerungsinformationen eingesetzt 
werden zu können, jedenfalls einen Überblick über die Entstehung 
und die Ursache gelöschter Rückstände ermöglichen. (TZ 26)

Eine Einbindung der Löschungsmeldungen in den elektronischen 
Einbringungsakt war nicht vorgesehen. Der elektronische Einbrin-
gungsakt enthielt dadurch nicht die vollständigen Informationen 
zum Einbringungsverfahren. (TZ 26)

Mit dem Berichtswesen für die Löschungen führte das BMF ab 2012 
eine nachträgliche externe Qualitätskontrolle für Löschungen — die 
sogenannte Löschungskontrolle — ein. Im Sinne eines Internen Kon-
trollsystems und zum Zwecke der Qualitätssicherung sollte der bun-
desweite Fachbereich des BMF demnach ex post und stichproben-
weise Löschungsfälle hinsichtlich Richtigkeit, Nachvollziehbarkeit 
und Effizienz kontrollieren. Die vom BMF vorgegebene 20%ige Kon-
trollquote aller Löschungsfälle über 500.000 EUR wurde in den Jah-
ren 2012 und 2013 nicht erfüllt: Statt 38 Löschungsfälle kontrol-

Internes Kontroll-
system
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lierte der bundesweite Fachbereich in beiden Jahren zusammen neun 
Löschungsfälle. Dadurch stellte das BMF eine umfassende Qualitäts-
sicherung durch den bundesweiten Fachbereich nicht sicher. (TZ 27)

Die Kontrollbefunde des bundesweiten Fachbereichs waren im jewei-
ligen elektronischen Einbringungsakt nicht gespeichert und daher 
den Finanzämtern nicht bekannt. Dadurch entgingen den Finanz-
ämtern wertvolle Steuerungsinformationen. (TZ 27)

Die Befunde des bundesweiten Fachbereichs des BMF waren sehr 
ausführlich und kritisch, boten — beginnend mit der Entstehung der 
Rückstände — eine über die Vorgangsweise der Abgabeneinbringung 
hinausgehende Analyse der Fälle und spiegelten eine profunde Fach-
kenntnis wider. Die Kontrollen durch vom Finanzamt unabhängige 
ausgewiesene Fachexperten waren zweckmäßig und effektiv, weil 
die Befunde nicht nur generelle Empfehlungen enthielten, sondern 
darüber hinaus auch wesentliche Managementinformationen und 
Steuerungsempfehlungen wie Betrugsmuster, Auslöser des Rück-
standes und Risikopotenziale. Allerdings verwendete das BMF die 
in den Befunden enthaltenen Informationen nicht für Steuerungs-
zwecke, sondern fasste sie nur in den Auditjahresberichten zusam-
men. (TZ 27)

Mangels Erfassung umfassender Risikokriterien bei den Löschungs-
fällen fehlte die Basis für eine risikoorientierte Stichprobenauswahl 
und damit auch für eine risikoadäquate Kontrolle aller Löschun-
gen — auch jener unter 500.000 EUR. Die Fallauswahl für die Kon-
trollen sollte zwar risikoorientiert erfolgen, jedoch waren wenige 
Parameter für eine risikoorientierte Auswahl vorhanden. Zudem 
unterlagen Nachsichten unter einem bestimmten Betrag keiner Kon-
trolle. (TZ 27)

Die Zielvereinbarungen und Steuerungsinstrumente des BMF für 
die Abgabeneinbringung waren nicht ausreichend umfassend und 
zielführend, um den Abgabenausfallsrisiken zu begegnen. Den evi-
dent hohen Abgabenrückständen (7,674 Mrd. EUR zum 31. Dezem-
ber 2013) stand das Faktum gegenüber, dass die Finanzämter insge-
samt das österreichweite Gesamtziel der Abgabensicherung erreicht 
hatten. Dieser Kontrast aus ungehobenem Optimierungspotenzial 
(bestehender Abgabenrückstand) einerseits und voller Zielerfül-
lung andererseits signalisierte eine unzureichende Zielformulie-
rung. (TZ 28)

Zielvereinbarungen 
und Steuerungs-
kennzahlen
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Zudem bildeten die in den Zielvereinbarungen festgesetzten Leis-
tungsziele nur einen Teilbereich des Aufgabengebiets der Teams 
Abgabensicherung, nämlich die Einbringungstätigkeit, ab. Ziele für 
die Einhebungstätigkeit fehlten. Auch standen die vereinbarten Leis-
tungsziele — Höhe der vollstreckbaren Abgabenrückstände und der 
Aussetzung der Einbringung — in einer Wechselbeziehung zuei-
nander, waren durch Löschungen steuerbar und konnten von den 
Mitarbeitern der Abgabensicherung nicht immer selber beeinflusst 
werden. Die Leistungsziele für die Teams Abgabensicherung waren 
daher verbesserungswürdig. (TZ 28)

Für Zwecke des Controllings im Rahmen der leistungsorientierten 
Steuerung (LoS) fehlten wichtige Steuerungskennzahlen für die 
Abgabeneinbringung; die Abgabeneinhebung war in der leistungs-
orientierten Steuerung (LoS) ebenso wenig abgebildet wie in den 
Zielvereinbarungen; weiterhin fehlte eine vom RH bereits mehrfach 
empfohlene Kennzahl mit dem einbringlichen Mehrergebnis. Die-
ser budgetwirksame Anteil der festgesetzten Mehrergebnisse wäre 
eine wesentliche Managementinformation. (TZ 28)

Den Teams Abgabensicherung in den Finanzämtern oblagen Tätig-
keiten im Rahmen der Abgabeneinhebung und –verrechnung und 
der Abgabeneinbringung. Dem BMF war eine Zuordnung der Mit-
arbeiter zum jeweiligen Aufgabenbereich (Einhebung und Verrech-
nung einerseits, Einbringung andererseits) nicht möglich. Der im 
Rahmen der Personaleinsatzplanung vom BMF geschätzte fiktive 
Anteil der Einbringungstätigkeit entsprach nicht dem von den über-
prüften Finanzämtern geschätzten Ressourcenanteil. Die Annahmen 
des BMF für den fiktiven Anteil der Personalressourcen für Einbrin-
gungstätigkeiten waren sehr kritisch zu sehen. So bildete der eine 
Parameter „Anzahl der ausgefertigten Rückstandsausweise“ die Ein-
bringungstätigkeiten nicht ausreichend ab. (TZ 29)

Dem BMF war daher auch weder der tatsächliche Ressourceneinsatz 
noch der Bedarf für die Einbringungstätigkeit in den Teams Abga-
bensicherung bekannt. Das BMF verfügte über keine Kennzahlen für 
die Ermittlung des tatsächlichen Personalbedarfs für die Abgaben-
einbringung und dessen Verteilung auf die Finanzämter. Da das BMF 
bisher keine Personalbedarfserhebung durchgeführt hatte, stellte der 
Personaleinsatzplan eine reine Verteilung des vorhandenen Perso-
nals dar. Es war nicht feststellbar, ob der Personaleinsatz betreffend 
die Abgabeneinbringung für die Aufgabenerfüllung risikoadäquat 
war. Es gelang dem BMF nicht, eine annähernd gleiche Verteilung 
des Personals — gemessen am Arbeitsanfall — zu erreichen. (TZ 29)

Personal
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Berechnungen des RH ergaben einen Rückgang der Mitarbeiter, die 
mit Einbringungstätigkeiten befasst waren, um bundesweit 12 %; 
dem stand ein Anstieg der Einbringungsakten um 4 % gegenüber. 
Der bundesweit unterschiedliche Arbeitsanfall je Mitarbeiter und 
die Altersstruktur der Mitarbeiter verschärften die Problemlage 
in der Abgabeneinbringung: So lag die Streuung hinsichtlich des 
Arbeitsanfalls je Mitarbeiter bei einem Faktor 2,4. Dies bedeutete, 
dass das Finanzamt mit dem höchsten Arbeitsanfall je Mitarbeiter 
(Wien 2/20/21/22) pro Mitarbeiter (Vollbeschäftigungsäquivalent) 
mehr als doppelt so viele Einbringungsakten zu bearbeiten hatte 
wie das Finanzamt mit dem geringsten Arbeitsanfall je Mitarbeiter 
(St. Johann Tamsweg Zell am See). Rund 45 % der in den Teams 
Abgabensicherung tätigen Mitarbeiter waren älter als 50 Jahre; auf-
grund der folglich in den nächsten Jahren zu erwartenden Perso-
nalabgänge durch Pensionierungen bestand das Risiko eines Know–
how–Verlusts, sofern das vorhandene Know–how nicht durch einen 
rechtzeitigen Wissenstransfer weitergegeben werden kann. (TZ 29)

Komplexe Einbringungstätigkeiten wie die Bearbeitung von Haf-
tungs–, Insolvenz– und Rechtsmittelverfahren erforderten einen 
hohen qualitativen und quantitativen Ressourcenbedarf, überwie-
gend von Mitarbeitern der Verwendungsgruppe A2. Kennzahlen 
zur Messung des Erfolgs (bspw. Einbringungserfolg) eines weite-
ren Mitarbeiters in der Abgabeneinbringung, die für eine entspre-
chende Kosten–Nutzen–Rechnung relevant wären, fehlten. (TZ 29)
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 1 Der RH überprüfte von September bis November 2014 die Löschung 
von Abgabenrückständen. Ziel der Überprüfung war die Beurteilung

—  der Entwicklung der Abgabenrückstände, Löschungen und Nach-
sichten von Abgabenforderungen,

—  der Ziele des BMF für die Abgabensicherung, der Zielerreichung 
und Steuerung,

—  der Abläufe bei Löschungen und Nachsichten hinsichtlich Geset-
zeskonformität, Erfüllung interner Vorgaben und Nachvollziehbar-
keit,

— der Vorgaben hinsichtlich Zweckmäßigkeit und Angemessenheit,

— des Internen Kontrollsystems und

— der eingesetzten Personalressourcen.

Der Prüfungszeitraum umfasste die Jahre 2010 bis 2013. Die Geba-
rungsüberprüfung fand im BMF statt. Weitere Prüfungshandlungen 
setzte der RH in ausgewählten Finanzämtern (Wien 3/6/7/11/15 Schwe-

Kenndaten zur Löschung von Abgabenrückständen

wesentliche 
Rechtsgrundlagen

–  Abgabenexekutionsordnung, BGBl. Nr. 104/1949 i.d.g.F.
–  Abgabenverwaltungsorganisationsgesetz 2010, BGBl. I Nr. 9/2010 i.d.g.F.
–  Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961 i.d.g.F.
–  Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994, BGBl. Nr. 663/1994 i.d.g.F.
–  Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend Unbilligkeit der 

Einhebung im Sinn des § 236 BAO, BGBl. II Nr. 435/2005 i.d.g.F.

2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2010 bis 2013

in Mio. EUR in %

Abgabenaufkommen 65.491,80 69.857,68 73.153,10 76.370,36 17

Gesamtrückstand 6.680,39 6.904,02 7.271,65 7.674,13 15

davon vollstreckbarer 
Rückstand 1.664,61 1.724,93 1.734,85 1.821,83 9

davon Aussetzung der 
Einbringung 2.204,27 2.206,38 2.188,64 2.318,90 5

davon Aussetzung der 
Einhebung 1.173,57 1.199,18 1.347,42 1.617,48 38

Löschungen 528,12 451,08 426,30 505,94 – 4

Nachsichten 7,22 2,08 1,79 3,48 – 52

Quellen: Bundesrechnungsabschlüsse 2010 bis 2013; BMF LoS

Prüfungsablauf und 
–gegenstand
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chat Gerasdorf; Baden Mödling; Bruck Leoben Mürzzuschlag). Die 
Auswahl der Finanzämter erfolgte einerseits risikoorientiert und ande-
rerseits in Abhängigkeit von der Größe und Struktur der Abgaben-
sicherung in den Finanzämtern nach regionalen Gesichtspunkten. In 
den Finanzämtern fokussierte die Prüfung vorwiegend auf die Teams 
Abgabensicherung, innerhalb der Teams auf deren Aufgabenbereich 
der (zwangsweisen) Abgabeneinbringung von Abgabenrückständen.

Die Abgabensicherung im Bereich der Zollverwaltung sowie Tätig-
keiten der Teams Abgabensicherung, die nicht der (zwangsweisen) 
Abgabeneinbringung von Abgabenrückständen, sondern der Abga-
beneinhebung und –verrechnung (frühere Finanzkassentätigkeiten wie 
bspw. Zahlungsverkehr) dienten, waren nicht Gegenstand dieser Geba-
rungsüberprüfung.

Zu dem im August 2015 übermittelten Prüfungsergebnis nahm das 
BMF im November 2015 Stellung. Der RH übermittelte seine Gegen-
äußerung an das BMF im Februar 2016.

 2 Die Aufgabe der Abgabensicherung war es, durch Einbringungs-
maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass Abgabenrückstände ehest-
möglich durch die Abgabenschuldner beglichen wurden. Die Abga-
benrückstände entstanden, weil die Steuerpflichtigen entweder die 
Selbstbemessungsabgaben1 (v.a. Lohnabgaben und Umsatzsteuer) 
oder die Vorschreibungen des Finanzamtes nicht bezahlten; die Vor-
schreibungen des Finanzamtes beruhten auf der Abgabe der Jahres-
steuererklärungen bzw. der Durchführung von Außenprüfungen bzw. 
Steuerfahndungsmaßnahmen, welche durch die Teams Betriebliche 
Veranlagung der Finanzämter, durch die Großbetriebsprüfung oder 
die Steuerfahndung erfolgten.

 3 (1) Nach der Bundesabgabenordnung (BAO) konnten fällige Abgaben-
schuldigkeiten durch Löschung oder Nachsicht abgeschrieben werden. 
Durch die verfügte Abschreibung erlischt der Abgabenanspruch.

(2) Löschungen einerseits und Nachsichten andererseits unterschieden 
sich grundlegend hinsichtlich ihrer Anspruchsvoraussetzungen und 
Verfahrensabläufe. Während eine Nachsicht von Abgabenschuldig-
keiten gemäß § 236 BAO einen Antrag des Abgabepflichtigen voraus-
1 Die Abgabepflichtigen berechnen die Selbstbemessungsabgaben selbst und melden 

diese dem Finanzamt.

Entstehung von  
Abgabenrückständen

Grundlagen

Löschung, Nachsicht 
und Widerruf
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setzte, erfolgte eine Löschung gemäß § 235 BAO von Amts wegen. 
Die Gewährung einer Nachsicht setzte voraus, dass die Einhebung fäl-
liger Abgabenschuldigkeiten nach der Lage des Falles unbillig wäre; 
Löschungen sollten hingegen nur erfolgen, wenn alle Möglichkeiten 
der Einbringung erfolglos versucht worden waren oder wenn Einbrin-
gungsmaßnahmen offenkundig aussichtslos waren und aufgrund der 
Sachlage nicht angenommen werden konnte, dass sie zu einem spä-
teren Zeitpunkt zu einem Erfolg führen würden.

(3) Eine Löschung oder Nachsicht konnte gemäß § 294 BAO innerhalb 
der Verjährungsfrist widerrufen werden. Voraussetzung des Widerrufs 
war, dass sich die tatsächlichen Verhältnisse änderten bzw. dass das 
Vorhandensein dieser Verhältnisse aufgrund unrichtiger oder irrefüh-
render Angaben zu Unrecht angenommen worden war. Hierbei war 
die wirtschaftliche Situation des Abgabenschuldners bei Ausstellung 
des Widerrufsbescheides jener bei Erlassung des Löschungsbeschei-
des gegenüberzustellen.

 4 (1) Voraussetzung für Einbringungsmaßnahmen war in der Regel das 
Vorliegen eines Rückstandsausweises. Bei dem Rückstandsausweis han-
delte es sich um einen Vollstreckungstitel — sogenannter vollstreck-
barer Rückstand, der das Finanzamt berechtigte, die Abgabenbeträge 
zwangsweise einzubringen. Die IT des BMF stellte den Finanzämtern 
die Rückstandsausweise monatlich im elektronischen Einbringungs-
verfahren — dem sogenannten „B–Verfahren“2 — zur Verfügung. Mit 
der Ausstellung des Rückstandsausweises erfolgte auch die Anlage 
des elektronischen Einbringungsaktes (EB) im elektronischen Einbrin-
gungsverfahren. Ab diesem Zeitpunkt begann das Einbringungsver-
fahren, der Akt war als „offen“ gekennzeichnet. Bei Bedarf konnten 
die Finanzämter auch händische Einbringungsakten anlegen.

(2) Das Einbringungsverfahren endete durch Entrichtung der offe-
nen Abgabenschuld, durch Gewährung einer Nachsicht oder durch 
Löschung des Abgabenrückstandes.

(3) Laut dem Organisationshandbuch des BMF bzw. einem zugrunde 
liegenden internen Erlass aus dem Jahr 2005 waren vollstreckbare 
Abgabenrückstände im Rahmen des Einbringungsverfahrens mög-
lichst zeitnah durch die Teams Abgabensicherung einzubringen. Durch 

2 Mit dem B–Verfahren konnte der Einbringungsakt mit der Fallbearbeitung abgebildet 
werden. Die durchgeführten Einbringungsschritte waren in diesem Verfahren nachvoll-
ziehbar zu dokumentieren. Die Finanzämter hielten die Einbringungsmaßnahmen mit-
hilfe vorgegebener auswertbarer Maßnahmencodes fest und brachten in einem Text-
feld weitere inhaltliche Erläuterungen an.

Verfahren der 
 Einbringung von 
 Abgabenrückständen
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Informationseinholung und Vollstreckungshandlungen im Innen– und 
Außendienst waren, so die internen Vorgaben weiter, Rückstands-
zuwächse und Dauerrückstandsfälle zu vermeiden. Zudem sollte die 
Zahlungsunfähigkeit eines Abgabenschuldners frühzeitig erkannt und 
sollten durch rechtzeitige Insolvenzanträge bzw. Haftungsverfahren 
das Anfechtungsrisiko und der Steuerausfall möglichst gering gehal-
ten werden.

(4) Die folgende Abbildung zeigt den schematischen Bearbeitungs-
ablauf von der Entstehung eines Abgabenrückstandes (Vorliegen des 
Rückstandsausweises) bis zu dessen Löschung:3

3 Die schematische Darstellung enthält nicht abschließend alle Einbringungshandlungen 
bzw. ist nicht für alle EB–Fälle anwendbar.
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Abbildung 1: Bearbeitungsablauf Einbringung bis zur Löschung
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Quelle: Darstellung RH
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 5 (1) Die Abgabenrückstände, Löschungen und Nachsichten entwickelten 
sich in den Jahren 2010 bis 2013 wie folgt:

Der Gesamtrückstand stieg zwischen 2010 und 2013 um 15 % an, 
wobei dies v.a. auf die Entwicklung der Aussetzung der Einhebung 
auf Antrag des Abgabepflichtigen (Zahlungsaufschub) zurückzufüh-
ren war. Im Gegensatz dazu verringerten sich die Löschungen um 4 % 
und die Nachsichten um mehr als die Hälfte.

Für die gesamten Abgabenrückstände waren im Bundesrech-
nungsabschluss 2013 aufgrund der Haushaltsrechtsreform 2013 
rd. 4,128 Mrd. EUR als Wertberichtigungen zu Forderungen aus Abga-
ben bei den Finanzämtern ausgewiesen.

(2) Der vollstreckbare Abgabenrückstand per 31. Dezember 2013 ent-
fiel auf folgende Abgabenarten:

Abgabenrückstände, 
Löschungen und Nach-
sichten in Zahlen

Tabelle 1:  Entwicklung der Abgabenrückstände, Löschungen und Nachsichten;  
2010 bis 2013 (jeweils zum 31. Dezember)

2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2010 bis 2013

in Mio. EUR in %

Gesamtrückstand1 6.680,39 6.904,02 7.271,65 7.674,13 15

davon vollstreckbarer Rückstand2 1.664,61 1.724,93 1.734,85 1.821,83 9

davon Aussetzung der Einbringung3 2.204,27 2.206,38 2.188,64 2.318,90 5

davon Aussetzung der Einhebung4 1.173,57 1.199,18 1.347,42 1.617,48 38

Löschungen 528,12 451,08 426,30 505,94 – 4

Nachsichten 7,22 2,08 1,79 3,48 – 52
1  Neben den vollstreckbaren und von der Einhebung und Einbringung ausgesetzten Rückständen waren im Gesamtrückstand 

Rückstände enthalten, die noch nicht vollstreckbar waren, weil sie noch nicht fällig waren oder noch kein Rückstandsausweis 
erstellt worden war (dies erfolgt monatlich) bzw. weil die Vollstreckbarkeit gehemmt war (Zahlungserleichterungen). Weiters 
umfasste der Gesamtrückstand noch Rückstände, die Konkursforderungen im Rahmen laufender Insolvenzverfahren betrafen.

2  ausgefertigte Rückstandsausweise ohne Aussetzung der Einhebung bzw. Einbringung, Insolvenzen und Hemmungen (Zahlungs-
erleichterungen)

3  Gemäß § 231 BAO kann die Einbringung fälliger Abgaben ausgesetzt werden, wenn Einbringungsmaßnahmen erfolglos 
versucht worden sind oder wegen Aussichtslosigkeit zunächst unterlassen wurden, aber die Möglichkeit besteht, dass sie zu 
einem späteren Zeitpunkt zum Erfolg führen können (siehe TZ 19).

4  Gemäß § 212a BAO ist die Einhebung einer Abgabe, deren Höhe von der Erledigung einer Bescheidbeschwerde abhängt, auf 
Antrag des Abgabepflichtigen unter bestimmten Voraussetzungen auszusetzen; dies entspricht einem Zahlungsaufschub (siehe 
TZ 15).

Quelle: BMF LoS
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Wie obige Tabelle zeigt, war der vollstreckbare Abgabenrückstand fast 
zur Hälfte auf nicht bezahlte Umsatzsteuern zurückzuführen (siehe 
TZ 14).

(3) Im Hinblick auf den risikoorientierten Prüfungsansatz des RH, auf 
die betrags– und zahlenmäßig rückläufigen Nachsichten und den gerin-
gen prozentuellen Anteil der Nachsichten an den Abschreibungen liegt 
der Fokus dieses Berichts auf Einbringungsmaßnahmen als Voraus-
setzung für Löschungen. Dabei stellte der RH zum Teil unterschied-
liche Vorgangsweisen der überprüften Finanzämter fest (siehe dazu 
TZ 7 bis 12, 19).

 6 Der RH identifizierte folgende Sachverhalte als Risikopotenziale im 
Abgabenerhebungsverfahren, weil sie zu Löschungen und damit zu 
Abgabenausfällen führen konnten:

Tabelle 2:  Aufteilung des vollstreckbaren Abgabenrückstands 
nach Abgabenarten zum 31. Dezember 2013

Abgabenart vollstreckbarer 
Abgabenrückstand

Anteil am 
vollstreckbaren 

Abgabenrückstand 

in Mio. EUR in %

Umsatzsteuer 861,16 47

Einkommensteuer 394,18 22

Körperschaftsteuer 141,37 8

Lohnsteuer 83,56 5

Kapitalertragsteuer 79,62 4

Dienstgeberbeitrag 39,15 2

Sonstige 222,79 12

gesamt 1.821,83 100

Quellen: BMF LoS; RH

Überblick

Risikopotenziale
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In der Folge werden diese Risikopotenziale näher ausgeführt; eine 
zusammenfassende Würdigung dieser Risikopotenziale und des For-
derungsmanagements findet sich in TZ 22.

 7.1 (1) Die Löschungen entwickelten sich in den Jahren 2010 bis 2013 wie 
folgt:

Während sich die Anzahl und der Gesamtbetrag der Löschungen 
im Zeitraum 2010 bis 2013 verringerten, stieg der durchschnitt-
liche Löschungsbetrag um 12 %. Dies war v.a. im Jahr 2013 auf hohe 
Löschungsbeträge in Einzelfällen zurückzuführen. Beispielsweise 
verursachten in diesem Jahr drei Fälle ein Löschungsvolumen von 
140,13 Mio. EUR.

Tabelle 3: Risikopotenziale

Sachverhalt als Risikopotenzial siehe TZ

fehlende Erfassung und Verknüpfung von Löschungen in den 
Grunddaten 7, 8

Löschungsbescheide 10

Haftungsverfahren 11

Insolvenzverfahren 12

Zeitfaktor bei Erhebungs– und Außenprüfungsmaßnahmen 13

Umsatzsteuer – Ausfallsrisiko 14

Aussetzung der Einhebung – Ausfallsrisiko 15

fehlendes Analysetool für Löschungen 16

potenzielle Löschungen 17

Analyse der Altersstruktur 18

Aussetzung der Einbringung 19

Quelle: RH

Fehlende Erfassung 
und Verknüpfung von 
Löschungen in den 
Grunddaten

Tabelle 4: Löschungen 2010 bis 2013

2010 2011 2012 2013
Veränderung 

2010 bis 2013

in %

Anzahl 17.410 15.383 16.450 14.877 – 15

Betrag in Mio. EUR 528,12 451,08 426,30 505,94 – 4

durchschnittlicher Löschungsbetrag in EUR 30.334 29.323 25.915 34.008 12

Quellen: BMF; RH
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(2) Mit der Erledigung der Löschungsmaßnahme im B–Verfahren been-
deten die Finanzämter gleichzeitig auch das Einbringungsverfahren. 
Somit war der Einbringungsfall für den Sachbearbeiter abgeschlossen.

Die Finanzämter führten nach Löschungen kaum nachträgliche Kon-
trollen betreffend die wirtschaftliche Lage des Abgabenschuldners bzw. 
Erhebungen hinsichtlich etwaiger geänderter Vermögensverhältnisse 
des Abgabenschuldners durch, um den Sachverhalt für einen Widerruf 
der Löschung nach § 294 BAO zu ermitteln (etwaige Nachkontrollen 
waren bis zum Ende der Verjährungsfrist4 möglich). So betrug das Ver-
hältnis der Widerrufe der Löschungen zu den durchgeführten Löschun-
gen in den Jahren 2010 bis 2012 bundesweit jeweils rd. 4 % und stieg 
im Jahr 2013 auf rd. 5 %. Im Jahr 2013 standen den 14.877 durchge-
führten Löschungen 712 Widerrufe der Löschungen gegenüber. Den 
größten Anteil der Widerrufe im Verhältnis zu den Löschungen bei 
den vom RH überprüften Finanzämtern verzeichnete im Jahr 2013 das 
Finanzamt Baden Mödling mit fast 5 %, den geringsten das Finanz-
amt Bruck Leoben Mürzzuschlag mit knapp 2 %.

(3) Für etwaige Nachkontrollen erfolgte keine IT–unterstützte Kenn-
zeichnung von Löschungen in den Grunddaten der Abgabepflichti-
gen.5 Daher war auch eine IT–unterstützte Kontrolle nicht möglich, 
bspw. bei Auftauchen neuer Tatsachen — etwa zur Vermögenslage oder 
zum Wohnsitz des Abgabepflichtigen —, welche zu einem Aufleben 
des Abgabenanspruchs führen könnten.

 7.2 Der RH wies kritisch auf die fehlende IT–unterstützte Kennzeichnung 
von Löschungen in den Grunddaten hin, auf die mangelnden Kontrol-
len nach einer Löschung sowie die fehlende IT–Unterstützung bei Auf-
tauchen neuer Tatsachen, welche zu einem Aufleben des Abgabenan-
spruchs im Rahmen eines Widerrufs der Löschung führen könnten.

Der RH wies kritisch auf das Verhältnis der Widerrufe von Löschun-
gen zu durchgeführten Löschungen hin; es lag in den Jahren 2010 
bis 2012 bundesweit jeweils bei rd. 4 % und stieg im Jahr 2013 auf 
rd. 5 %. Im Jahr 2013 standen den 14.877 durchgeführten Löschun-
gen 712 Widerrufe von Löschungen gegenüber.

4 Gemäß § 238 Abs. 1 BAO verjährte das Recht, eine fällige Abgabe einzuheben und 
zwangsweise einzubringen, binnen fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
welchem die Abgabe fällig geworden war. Eine nach außen erkennbare Amtshandlung 
unterbrach die Verjährung mit der Wirkung, dass die Verjährungsfrist neu zu laufen 
begann.

5 Grunddaten sind jene Daten, die für die Abgabenerhebung bedeutsame Merkmale eines 
Abgabepflichtigen enthalten.
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Der RH empfahl dem BMF, die Löschungen in den Grunddaten auto-
matisch zu erfassen und in weiterer Folge die Überwachung hinsicht-
lich des Auftauchens neuer Tatsachen für einen allfälligen Widerruf 
einer Löschung durch eine IT–Unterstützung zu gewährleisten. Zu die-
sem Zweck wäre sicherzustellen, dass den Finanzbediensteten über 
IT–Verknüpfungen widerrufsrelevante Informationen (wie z.B. neue 
Einkünfte des Abgabepflichtigen, Vermögensmehrungen, neue Infor-
mationen hinsichtlich des Aufenthaltsorts) zur Verfügung gestellt wer-
den.

Weiters empfahl der RH dem BMF, dafür zu sorgen, dass die Finanz-
ämter auch in den übrigen Fällen nach einer Löschung, aber inner-
halb der Verjährungsfrist, mit einer IT–unterstützten Terminsetzung 
regelmäßig überprüfen, ob die Voraussetzungen für den Widerruf die-
ser Löschungen vorliegen.

 7.3 Laut Stellungnahme des BMF werde es die Empfehlung des RH dahin-
gehend annehmen, eine periodische Terminsetzung für eine Überprüfung 
allfällig auftretender Widerrufsgründe ausschließlich im B–Verfahren 
anzustreben. Damit erübrige sich eine spezifische IT–Unterstützung. 
Diese Vorgangsweise werde in das Organisationshandbuch aufgenom-
men werden.

 7.4 Der RH anerkannte die Bemühungen des BMF, durch Terminsetzung 
eine regelmäßige Überprüfung allfälliger Widerrufsgründe anzustre-
ben. Nach Ansicht des RH erübrigte sich dadurch jedoch nicht eine 
IT–Unterstützung hinsichtlich des Auftauchens neuer Tatsachen für 
einen allfälligen Widerruf einer Löschung. Diese würde ein rascheres 
Handeln der Finanzämter mit höheren Erfolgsaussichten ermöglichen 
als in mehr oder weniger großen Zeitabständen bloße periodische Ter-
minsetzungen. Eine Kombination aus beiden Methoden könnte über-
dies zu einer gestärkten Aufkommenssicherung beitragen.

 8.1 (1) Das steuerliche Vorleben eines Abgabepflichtigen6 und damit das 
potenziell erhöhte Abgabenausfallsrisiko waren in den Grunddaten 
nicht abgebildet. Ebenso wenig gab es eine Verknüpfung mit anderen 
Informationen betreffend den Abgabepflichtigen bzw. mit Informa-
tionen zu einem anderen Abgabepflichtigen, zu dem ein inhaltlicher 

6 und damit seine tax compliance (Steuerehrlichkeit), wie bspw. angemerkte Finanzstraf-
verfahren, bereits durchgeführte Löschungen, Inanspruchnahmen im Rahmen von Haf-
tungsverfahren, Involvierung in Insolvenzverfahren
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Konnex bestand und der deshalb für die Beurteilung des abgaben-
rechtlichen Risikopotenzials wesentlich war.7

(2) Bei einer Vielzahl von Einbringungsfällen waren zwei oder mehr 
Finanzämter für Rückstands–Sachverhalte zuständig, zwischen denen 
ein inhaltlicher bzw. personeller Konnex bestand, z.B. bei Haftungen 
oder bei Personen, die mehrere Organfunktionen ausübten. Eine 
Gesamtbetrachtung derartiger Einbringungssachverhalte und damit 
eine gesamthafte Risikoeinschätzung waren durch ein Finanzamt allein 
IT–mäßig nicht möglich, weil eine Verknüpfung dieser Steuersubjekte 
und damit auch das damit verbundene Risikopotenzial IT–mäßig nicht 
abgebildet waren. Eine Ermittlung des Risikopotenzials konnte nur 
manuell und stichtagsbezogen mittels zeitintensiver Abfragen durch 
die Sachbearbeiter erfolgen.

Der RH hatte bereits in seinem Bericht „Einbringung von Abgaben-
rückständen“ (Reihe Bund 2007/14) kritisch darauf verwiesen, dass im 
Zusammenhang mit Einbringungsfällen, bei denen mehrere Finanz-
ämter für Abgabenrückstände mit einem inhaltlichen oder personellen 
Konnex zuständig waren, eine Gesamtbetrachtung der Abgabenrück-
stände bei isolierter Betrachtung durch ein Finanzamt nicht möglich 
und Risikopotenzial nicht immer erkennbar war.

Der bundesweite Fachbereich des BMF8 hatte im Jahr 2012 auf diese 
Problematik hingewiesen und in einem Audit die „Sensibilisierung 
der Betrugsbekämpfung auch für Fälle, in denen Geschäftsführer, 
Gesellschafter oder Einzelunternehmer, die in der Vergangenheit Fir-
meninsolvenzen veranlasst bzw. daran beteiligt waren und bei später 
gegründeten Firmen bzw. Parallelfirmen wieder Abgabenschuldigkeiten 
aufgebaut haben bzw. Abgaben offenbar immer wieder hinterziehen“, 
empfohlen. Damit sollten Firmengründer, die in betrügerischer Absicht 
tätig werden, anhand aller zur Verfügung stehenden elektronischen 
Abfragemöglichkeiten aufgezeigt werden.

7 So könnte bspw. laut Angaben des BMF eine Rückzahlung von Kapitalertragsteuer an 
eine nicht (mehr) in Österreich ansässige Person erfolgen, bei der vorher unter einer 
anderen Steuernummer eine Löschung der Abgabenforderungen erfolgt war.

8 Die Aufgabe des bundesweiten Fachbereichs Finanzstraf–, Verfahrens– und Exekutions-
recht (FB–SVE) war die fachliche Unterstützung und Koordinierung der Finanzämter 
auf dem Gebiet des Finanzstrafrechts, des Abgabenverwaltungsrechts, des Straf– und 
Strafprozessrechts, des Verwaltungsverfahrens– und Verwaltungsstrafrechts sowie der 
Abgabenexekution. Im Rahmen dieser Zuständigkeit führte er laufend Audits in einzel-
nen Finanzämtern durch. Die zusammenfassenden Empfehlungen dieser Audits waren 
im Auditjahresbericht des BMF veröffentlicht.
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 8.2 (1) Der RH kritisierte, dass — neben Löschungen (siehe TZ 7) — auch 
andere Informationen mit Signalwirkung für ein erhöhtes Abgaben-
ausfallsrisiko (z.B. das steuerliche Vorleben) nicht in den Grunddaten 
der Abgabepflichtigen erfasst waren. Dadurch fehlten wesentliche Risi-
koinformationen.

Der RH empfahl dem BMF, dafür zu sorgen, dass in den Grunddaten 
eines Abgabepflichtigen neben den Löschungen andere wesentliche 
Risikoinformationen über das abgabenrechtliche Verhalten erfasst wer-
den, um diese in der Risikoanalyse der Finanzverwaltung abbilden zu 
können.

So könnte bspw. erfasst werden, ob jemand als Geschäftsführer, Gesell-
schafter oder Einzelunternehmer in der Vergangenheit Firmeninsol-
venzen veranlasst hatte bzw. an diesen beteiligt war und bei später 
gegründeten Firmen bzw. Parallelfirmen wieder Abgabenschuldigkeiten 
aufgebaut bzw. Abgaben (in betrügerischer Absicht) nicht deklariert 
hatte.

Der RH empfahl dem BMF weiters, zu indizieren, wenn ein Abgabe-
pflichtiger auch in einem anderen Abgabensachverhalt als Beteiligter 
hervorkam. Durch die Aufnahme dieser Informationen wäre sicher-
zustellen, dass alle Indikatoren, die zur Beurteilung eines allfälligen 
Risikopotenzials eines Abgabepflichtigen wesentlich sind, zur Verfü-
gung stehen.

(2) Der RH kritisierte — wie schon in seinem Bericht aus 2007 —, dass 
die Verknüpfung von Einbringungsfällen, bei denen mehrere Finanz-
ämter für Abgabenrückstände mit einem inhaltlichen oder personellen 
Konnex zuständig waren, und das damit verbundene Risikopotenzial 
noch immer nicht in der IT der Finanzverwaltung abgebildet waren. 
Damit blieb den Finanzämtern weiterhin eine Gesamtsicht hinsicht-
lich des Risikopotenzials verwehrt.

Der RH empfahl dem BMF, die Verknüpfungen verschiedener Steuer-
subjekte und das daraus resultierende abgabenrechtliche Risiko in der 
IT sowohl in den Grunddaten der Abgabepflichtigen als auch in der 
Risikoanalyse der Finanzverwaltung abzubilden.

 8.3 Nach Ansicht des BMF seien die in den Empfehlungen des RH genann-
ten Informationen in den zur Verfügung stehenden Datenbanken bereits 
vorhanden. Eine Duplizierung dieser Risikoinformationen in der Grund-
datenverwaltung erscheine nicht sinnvoll und ineffizient.
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 8.4 Der RH verwies auf seine Feststellung, dass die IT in der Finanzver-
waltung die Verknüpfung der vorhandenen Informationen nicht abbil-
dete. Damit war die Gesamtbetrachtung, die im Vergleich zu einer 
isolierten Betrachtung zu einer anderen Risikoeinschätzung führen 
könnte, wesentlich erschwert. Auch war ein etwaiges erhöhtes Abga-
benausfallsrisiko aufgrund des abgabenrechtlichen Vorlebens nicht 
erkennbar. Der RH erachtete eine Erfassung wesentlicher Risikoinfor-
mationen in den Grunddaten sowie eine IT–Verknüpfung verschie-
dener Steuersubjekte und der Risikoinformationen als sinnvoll und 
effizient. Er hielt deshalb seine Empfehlung aufrecht.

 9.1 Bei noch nicht zur Gänze aussichtslosen Rückstandsfällen nahm das 
Finanzamt Baden Mödling Teillöschungen der Abgabenrückstände bis 
zur voraussichtlichen einbringlichen Rückstandshöhe vor. Kriterien 
für die Beurteilung der Einbringlichkeit des Teilrückstandes waren das 
Alter des Abgabenschuldners, die Möglichkeit, auf Lohn–, Gehalts– 
bzw. Pensionseinkünfte oder Vermögensmehrungen zuzugreifen, bzw. 
die Wahrscheinlichkeit, den Aufenthaltsort eines vorübergehend unauf-
findbaren Abgabepflichtigen ausfindig zu machen.

Die Einbringung der restlichen fälligen Abgaben setzte das Finanzamt 
Baden Mödling meist nach § 231 BAO9 aus. Um Veränderungen der 
wirtschaftlichen Lage der Abgabenschuldner bzw. den Aufenthalts-
ort feststellen zu können und die Einhebungsverjährung durch Unter-
brechungshandlungen zu verhindern, setzten die Mitarbeiter elektro-
nische Erledigungstermine.

 9.2 Der RH erachtete die Vorgehensweise des Finanzamtes Baden Mödling 
— Teillöschungen bis zum voraussichtlich einbringlichen Abgaben-
rückstand durchzuführen — insbesondere bei Einbringungsfällen mit 
hohen Abgabenrückständen als zweckmäßig. Die Teillöschung führte 
einerseits mit der Reduzierung des Rückstandes zu einer realistischen 
Darstellung des vollstreckbaren Rückstandes und des tatsächlichen 
Abgabenausfalls. Andererseits war durch die Terminsetzung sicherge-
stellt, dass bei zukünftigen Einkommens– und Vermögensmehrungen 
Maßnahmen zur Realisierung des Abgabenanspruchs gesetzt werden 
konnten.

Der RH empfahl dem BMF, dafür Sorge zu tragen, dass bei noch nicht 
zur Gänze aussichtslosen Rückstandsfällen nach Prüfung des Vor-

9 Gemäß § 231 BAO konnte die Einbringung fälliger Abgaben ausgesetzt werden, wenn 
Einbringungsmaßnahmen erfolglos versucht oder wegen Aussichtslosigkeit zunächst 
unterlassen worden waren, aber die Möglichkeit bestand, dass sie zu einem späteren 
Zeitpunkt zum Erfolg führen könnten (siehe TZ 19).

Teillöschungen
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liegens der Voraussetzungen Teillöschungen auf den voraussichtlich 
einbringlichen Rückstand vorgenommen werden, um ein realistisches 
Bild der Abgabenrückstände, aber auch der Abgabenausfälle durch 
Löschungen, zu gewährleisten.

 9.3 Das BMF merkte in seiner Stellungnahme an, dass Teillöschungen 
schon derzeit möglich seien. Diese Möglichkeit der Teillöschung emp-
fehle das BMF den Finanzämtern auch regelmäßig.

 9.4 Der RH begrüßte die Unterstützung der Möglichkeit der Teillöschun-
gen durch das BMF. Im Sinne einer realistischen Abbildung der Abga-
benrückstände erachtete er eine Verstärkung dieser Bemühungen für 
zweckmäßig.

 10.1 Bei den vom RH überprüften Fällen enthielten die von den Finanz-
ämtern ausgestellten Löschungsbescheide nicht immer eine fallbezo-
gene Darstellung der wirtschaftlichen Lage bzw. der Vermögensver-
hältnisse des Abgabepflichtigen oder auch nur einen Hinweis darauf, 
sondern nur eine Standardbegründung. Diese nahm nicht auf die spe-
ziellen Verhältnisse des Einzelfalles Bezug. Dies erschwerte den Finan-
zämtern die Beweisführung einer geänderten wirtschaftlichen Lage im 
Falle eines Widerrufs der Löschung, da die wirtschaftliche Situation 
des Abgabenschuldners bei Ausstellung des Widerrufsbescheides jener 
bei Erlassung des Löschungsbescheides gegenüberzustellen ist.

 10.2 Der RH bemängelte, dass die Löschungsbescheide die wirtschaft-
liche Lage zum Zeitpunkt der Löschung nicht ausreichend darlegten. 
Dadurch war ein Widerruf von Löschungen wenig erfolgversprechend, 
weil es nicht möglich war, die tatsächliche Änderung der Verhältnisse 
schlüssig darzulegen.

Der RH empfahl dem BMF, dafür Sorge zu tragen, dass die Finanz-
ämter in den Löschungsbescheiden die wirtschaftliche Lage und die 
Vermögensverhältnisse der Abgabepflichtigen ausreichend darstellen 
bzw. auf die Erhebung der wirtschaftlichen Lage verweisen, um den 
Beweis einer geänderten wirtschaftlichen Lage im Falle eines Wider-
rufs lückenlos führen zu können.

 10.3 Laut Stellungnahme des BMF weise es regelmäßig in diversen Veran-
staltungen (Schulungen, Vernetzungen etc.) auf die Notwendigkeit der 
ausführlichen Begründung hin.

 10.4 Nach Ansicht des RH zeigten die vom RH festgestellten Defizite bei 
der Darlegung der wirtschaftlichen Lage zum Zeitpunkt der Löschung, 

Löschungsbescheide
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dass die Hinweise des BMF auf die Notwendigkeit der ausführlichen 
Begründung in diversen Veranstaltungen offensichtlich nicht ausrei-
chend waren. Das BMF sollte deshalb seine Aktivitäten zur Erwirkung 
ausführlicher Darlegungen der wirtschaftlichen Lage in den Löschungs-
bescheiden verstärken.

 11.1 (1) Vor Durchführung einer Löschung musste die Uneinbringlichkeit 
des Abgabenrückstandes nicht nur beim Abgabenschuldner, sondern 
bei allen in Betracht kommenden (Gesamt–)Schuldnern und potenzi-
ell Zahlungspflichtigen, insbesondere auch den abgabenrechtlich Haf-
tungspflichtigen, gegeben sein. So hafteten gemäß § 9 Abs. 1 BAO die 
Vertreter juristischer Personen — neben den durch sie vertretenen Abga-
bepflichtigen — für die Abgabenschuld der juristischen Person inso-
weit, als die Abgaben wegen schuldhafter Pflichtverletzung der Ver-
treter nicht eingebracht werden konnten. Die Haftung der gesetzlichen 
Vertreter nach § 9 BAO war spätestens bei Feststellung der Uneinbring-
lichkeit beim Primärschuldner geltend zu machen.

Laut den internen Vorgaben des BMF sollte eine Haftungsmaßnahme 
ehestmöglich erfolgen, um die Haftungsinanspruchnahme aussichts-
reich zu gestalten. Für eine Vertreterhaftung nach § 9 BAO waren die 
frühzeitige Feststellung der Uneinbringlichkeit beim Erstschuldner und 
deren Dokumentation wesentlich. Die Vorgaben hielten weiters fest, 
dass bei offenen Insolvenzverfahren nicht zwingend deren Beendi-
gung abgewartet werden musste, um ein Haftungsverfahren einzulei-
ten. Im Gegenteil, die Haftung sollte v.a. im Hinblick auf lange Insol-
venzverfahren bereits mit Feststellung der Uneinbringlichkeit geltend 
gemacht werden.

(2) In der Praxis erfolgte die Prüfung und Geltendmachung der Haf-
tung entgegen den Vorgaben des BMF größtenteils nicht zeitnah und 
nicht durchgängig. So war bspw. die Geltendmachung der Haftung 
bei einem vom RH überprüften Einbringungsfall nicht mehr möglich, 
weil bei den offenen Abgabenrückständen bereits die Einhebungsver-
jährung nach § 238 BAO eingetreten war.

Die folgende Tabelle zeigt die Anzahl der in den Jahren 2010 bis 2013 
durch die überprüften Finanzämter angemerkten Haftungsverfahren:

Haftungsverfahren
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Die Anzahl der durchgeführten Haftungsverfahren war höchst unter-
schiedlich: So erhöhte sich die Anzahl der angemerkten Haftungsver-
fahren im Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag seit der Aufnahme 
eines neuen A2–Mitarbeiters — eines Teamexperten Spezial10 — auf 
das nahezu 5–Fache. Auch die Zeitnähe der Haftungsverfahren stieg 
dadurch.

Der Zeitpunkt der Haftungsinanspruchnahme war ebenfalls höchst 
unterschiedlich: Teams mit ausreichend qualifiziertem Personal — wie 
bspw. ein Team des Finanzamtes Baden Mödling — konnten eine qua-
litativ hochwertigere und zeitnähere Bearbeitung der Haftungsverfah-
ren durchführen.

(3) Bei Haftungsverfahren nach § 9 Abs. 1 BAO verursachten die zur 
Haftung herangezogenen Geschäftsführer mit mehreren Abgabepflich-
tigen (Gesellschaften) parallel oder zeitlich aufeinanderfolgend Abga-
benrückstände und in der Folge auch Löschungen. Die Finanzämter 
stellten weitere Firmenbeteiligungen bzw. Geschäftsführungstätigkeiten 
— wenn überhaupt — erst im Rahmen von Abfragen für ein Haftungs-
verfahren fest; dies deshalb, da keine automatische IT–Verknüpfung 
zwischen diesen Daten bestand und neue Firmenbeteiligungen bzw. 
Geschäftsführertätigkeiten damit nicht automatisch angezeigt wur-
den (siehe auch TZ 8).

So ergab eine Überprüfung des RH zu einem Löschungsfall durch 
Abfragen in der Firmenbuchdatenbank und im Abgabeninformations-
system des BMF, dass bspw. ein Geschäftsführer allein mit neun Gesell-
schaften bei drei Wiener Finanzämtern Abgabenrückstände im Aus-

10 Diese qualifizierten Mitarbeiter waren insbesondere für die Erledigung von Spezial-
aufgaben in mehreren Spezialgebieten der Abgabensicherung wie Rechtsmittelbear-
beitung, Vertretung vor dem UFS (nunmehr BFG), Insolvenzverfahren, Anfechtungen, 
Haftungen, Sicherungsexekutionen usw. zuständig.

Tabelle 5: Im B–Verfahren angemerkte Haftungsverfahren

2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2010 bis 2013

Anzahl in %

Finanzamt Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf1 262 238 210 217 – 17

Finanzamt Baden Mödling 83 79 106 94 + 13

Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag 14 10 26 67 + 379
1  Inklusive Haftungsverfahren des FA Wien 6/7/15 (FA 05); durch die Zusammenlegung mit dem Finanzamt Wien 3/11 

Schwechat Gerasdorf (FA 03) im Jahr 2013 und der Übertragung der Akten an das FA 03 war eine getrennte Auswertung der 
zwei Finanzämter im B–Verfahren für den Prüfungszeitraum nicht mehr möglich.

Quelle: BMF
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maß von rd. 1,71 Mio. EUR und bisher durchgeführte Löschungen von 
1,20 Mio. EUR zu verantworten hatte. Sechs der neun Gesellschaften 
befanden sich in Liquidation. Da die Verknüpfung der Steuersubjekte 
IT–mäßig nicht abgebildet war, gab es keine automatische Ersichtlich-
machung des Risikopotenzials (siehe TZ 8). Die Finanzämter könnten 
dieses Risikopotenzial nur durch zeitaufwändige Abfragen — wie sie 
der RH beispielhaft durchführte, um das Risikopotenzial aufzuzeigen — 
und nur stichtagsbezogen feststellen.

(4) In einem weiteren vom RH überprüften Einbringungsfall zog das 
zuständige Finanzamt zunächst im Juni 2007 die Einleitung eines Haf-
tungsverfahrens gegen den Geschäftsführer einer GmbH in Erwägung. 
Im August 2007 vereinbarte der Vorstand des Finanzamtes mit dem 
Rechtsvertreter des Abgabenschuldners, nachdem dieser in der Ange-
legenheit im BMF beim damaligen Generalsekretär interveniert hatte, 
von der persönlichen Haftung des Geschäftsführers abzusehen, wenn 
das Finanzamt eine über die Zwangsausgleichsquote von 20 % gehende 
zusätzliche Quote i.H.v. 7 % erhielt. Bei Abschluss der Vereinbarung 
mit dem Finanzamt bestanden Abgabenschulden der Gesellschaft von 
rd. 3,11 Mio. EUR. Obwohl die Voraussetzungen für die Ausstellung 
eines Haftungsbescheides gegen den verantwortlichen Geschäftsführer, 
der den Abgabenrückstand zu vertreten hatte, vorlagen, löschte das 
Finanzamt den restlichen Abgabenrückstand von rd. 2,28 Mio. EUR 
nach Zahlung der Zwangsausgleichsquote von rd. 600.000 EUR sowie 
einer Sonderquote von rd. 200.000 EUR und nach Abschluss des Kon-
kursverfahrens im Jahr 2011, ohne zu überprüfen, ob eine Haftungs-
inanspruchnahme einen höheren Einbringungserfolg gebracht hätte 
als die Sonderquote. Eine dafür erforderliche Überprüfung der Vermö-
genslage des Haftenden konnte der RH aktenmäßig nicht feststellen. 
Da nach § 235 Abs. 2 BAO der Abgabenanspruch durch die verfügte 
Abschreibung erlosch, konnten für gelöschte Abgabenansprüche keine 
Haftungen mehr geltend gemacht werden.11

 11.2 (1) Der RH kritisierte die verspäteten bzw. nicht durchgängigen Haf-
tungsinanspruchnahmen potenziell Haftungspflichtiger, welche zum 
Teil auch auf die personelle Ausstattung der überprüften Finanzämter 
mit qualifizierten Mitarbeitern zurückzuführen war. Dies zeigte sich 
etwa daran, dass durch die Aufnahme eines neuen A2–Mitarbeiters 
im Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag die Anzahl der Haftungs-
verfahren auf das nahezu 5–Fache stieg. Die verspäteten bzw. nicht 
durchgängigen Haftungsverfahren bewirkten nach Ansicht des RH 
neben einem potenziellen Abgabenausfall einen Verlust an general-
präventiver Wirkung.

11 siehe dazu VwGH 31. März 2003, 97/14/0128
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Der RH empfahl daher dem BMF, dafür zu sorgen, dass die Finanzämter 
ehestmöglich und durchgängig Haftungsverfahren durchführen, um 
das Abgabenausfallsrisiko zu minimieren und die generalpräventive 
Wirkung von Haftungen zu steigern. Um im Rahmen von allfälligen 
Rechtsmittelverfahren zu bestehen, empfahl der RH weiters, eine pro-
funde und qualitativ hochwertige Befassung bei Haftungsverfahren 
durch spezialisierte Mitarbeiter sicherzustellen.

(2) Der RH wies kritisch auf das besondere Risikopotenzial von 
Geschäftsführern hin, die mit mehreren Abgabepflichtigen (Gesell-
schaften) als Hauptschuldnern Abgabenrückstände und in der Folge 
zum Teil auch Löschungen verursachten. Der RH kritisierte, dass die-
ses besondere Risikopotenzial IT–mäßig nicht abgebildet war. Nach 
Ansicht des RH bedurften alle Gesellschaften, bei denen Personen mit 
einem besonderen abgabenrechtlichen Risikopotenzial eine Organstel-
lung innehatten, einer besonderen abgabenrechtlichen Überwachung.

Der RH empfahl deshalb dem BMF, automatisch übermittelte Informa-
tionen des Firmenbuchs bzw. Unternehmensregisters über neue Gesell-
schafter– bzw. Organtätigkeiten von Personen mit einem besonderen 
abgabenrechtlichen Risikopotenzial durch IT–Verknüpfungen den Mit-
arbeitern der Finanzämter automatisch anzuzeigen, damit die Finanz-
ämter in der Folge risikoadäquate Überwachungs– bzw. Prüfungsmaß-
nahmen durchführen können.

(3) Der RH kritisierte, dass ein Finanzamt in einem Fall — nach erfolg-
reicher Intervention des Rechtsvertreters des Abgabenschuldners im 
BMF — eine Löschung von rd. 2,28 Mio. EUR gegen Zahlung eines über 
der Zwangsausgleichsquote liegenden Betrags von rd. 800.000 EUR 
(davon Zwangsausgleichsquote rd. 600.000 EUR, zusätzliche Sonder-
zahlung rd. 200.000 EUR) verfügte, ohne zuvor die Vermögenslage des 
Haftenden und andere Haftungsvoraussetzungen und damit eine Haf-
tungsinanspruchnahme zu prüfen bzw. durchzuführen.

Der RH empfahl dem BMF sicherzustellen, dass in allen Einbringungs-
fällen, bei denen ein Haftungsverfahren möglich ist, die Vermögens-
lage von potenziell Haftungspflichtigen und das Vorliegen sämtlicher 
Voraussetzungen für eine Haftungsinanspruchnahme überprüft wer-
den, bevor beim Hauptschuldner eine Löschung erfolgt.

 11.3 (1) Laut Stellungnahme des BMF werde es die Finanzämter neuerlich 
auf eine rasche und durchgängige Durchführung von Haftungsverfah-
ren hinweisen und für die allenfalls notwendige Unterstützung durch 
den zuständigen Fachbereich Sorge tragen.
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Das BMF werde die Finanzämter neuerlich auf die Intensivierung von 
Haftungsverfahren hinweisen; die Mitarbeiter würden künftig einer-
seits die dazu bestehenden Bildungsangebote in Anspruch nehmen 
und andererseits durch den Fachbereich entsprechend unterstützt wer-
den. Des Weiteren wies das BMF darauf hin, dass sich Haftungsin-
anspruchnahmen ohnehin seit mehreren Jahren als Entwicklungsziel 
in den Zielvereinbarungen fänden.

(2) Hinsichtlich der IT–Verknüpfung wies das BMF in seiner Stel-
lungnahme darauf hin, dass die Umsetzung dieser Empfehlung nur 
im Rahmen von umfangreichen Projekten und mit den erforderlichen 
(IT–)Ressourcen realisiert werden könne. Derzeit seien diese Ressour-
cen nicht vorhanden.

(3) Das BMF — so die Stellungnahme weiter — werde die Empfehlung 
hinsichtlich der Überprüfung der Voraussetzungen für eine Haftungs-
in anspruchnahme zum Anlass nehmen, um durch entsprechende Qua-
litätssicherungsmaßnahmen eine Organisationhandbuch–konforme Vor-
gehensweise sicherzustellen.

 11.4 Der RH betonte gegenüber dem Argument des BMF, wonach für eine 
IT–Verknüpfung derzeit die Ressourcen fehlten, dass er angesichts des 
besonderen abgabenrechtlichen Risikopotenzials bestimmter Personen 
die rasche Realisierung der IT–Verknüpfungen und die automatische 
Anzeige für zweckmäßig erachtete, damit die Finanzämter in der Folge 
risikoadäquate Überwachungs– bzw. Prüfungsmaßnahmen durchfüh-
ren und die Ressourcen fokussiert eingesetzt werden können.

 12.1 (1) Bei anzunehmender Zahlungsunfähigkeit sollte, entsprechend den 
Vorgaben des BMF, eine Vorladung des Abgabenschuldners bzw. des-
sen steuerlichen Vertreters erfolgen, um in einem Gespräch die weitere 
Vorgangsweise hinsichtlich der Bezahlung der Abgabenrückstände zu 
klären. Sollte der Abgabenschuldner der Vorladung nicht entsprechen 
bzw. die Zahlungsfähigkeit nicht nachweisen, war ein Insolvenzantrag 
zu stellen, weil in einem solchen Fall vom Vorliegen einer Zahlungsun-
fähigkeit auszugehen war. Den Vorgaben des BMF an die Finanzämter 
zufolge war ein weiteres Zuwarten aus Gründen der Minimierung des 
Anfechtungsrisikos und des weiteren Anstiegs des Rückstandes nicht 
mehr tunlich. Zudem stellte eine rechtskräftige Abweisung der Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Vermögens 
einen Gewerbeausschlussgrund dar. Damit konnte auch die Entstehung 
weiterer Steuerschulden vermieden werden.

Insolvenzverfahren
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(2) In der Praxis war bei den vom RH überprüften Einbringungsfällen 
entgegen den Vorgaben des BMF auch festzustellen, dass die Finanz-
ämter Insolvenzverfahren zum Teil zu spät bzw. gar nicht beantrag-
ten. Laut Angaben der Finanzämter war die Zurückhaltung bei der 
Antragstellung vielfach darauf zurückzuführen, dass die Finanzämter 
im Vorfeld sowohl die Kostenvorschüsse für Insolvenzverfahren als 
auch die Kosten für Vollstreckungsverfahren zu tragen hätten und 
die dafür erforderlichen budgetären Mittel zum Teil nicht vorhanden 
gewesen wären.

Bereits in seinem Bericht „Abgabeneinbringung“ (Reihe Bund 2001/2) 
hatte der RH empfohlen, Konkursanträge insbesondere dann zu erwä-
gen, wenn Selbstbemessungsabgaben über einen längeren Zeitraum 
nicht entrichtet wurden, ein stetiger Rückstandszuwachs zu verzeich-
nen war und die Erhebungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Abgabepflichtigen Zahlungsunfähigkeit vermuten ließen.

(3) Der folgende vom RH überprüfte Einbringungsfall zeigt, dass die 
Beantragung und Durchführung von Insolvenzverfahren (Konkursver-
fahren) zeitaufwändig und aufgrund der zu beachtenden Rechtsvor-
schriften und Voraussetzungen komplex waren. Der Abgabepflichtige 
wies seit November 2001 regelmäßig Abgabenrückstände auf und war 
mehrmals zahlungsunfähig:

Tabelle 6:  Beispiel eines Unternehmens mit mehrfacher Zahlungsunfähigkeit und  
mehrfacher Löschung von Rückständen

Zeitpunkt Verlauf der Insolvenzverfahren
Löschung von Abgabenrückständen

in EUR
Februar 2004 Eröffnung erstes Konkursverfahren
Oktober 2004 Aufhebung nach Zwangsausgleich
Oktober 2005 erste Löschung 52.000
April 2006 Eröffnung zweites Konkursverfahren

März 2007 Aufhebung nach Zwangsausgleich, befristete 
Fortführung des Unternehmens

Dezember 2009 zweite Löschung 82.000
Mai 2010 Eröffnung drittes Konkursverfahren

Dezember 2010 Aufhebung nach Sanierungsplan, unbefristete 
Fortführung des Unternehmens

März 2011 dritte Löschung 82.000
März 2012 vierte Löschung 19.000
Februar 2013 Eröffnung viertes Insolvenzverfahren

August 2013 Aufhebung nach Sanierungsplan, Fortführung des 
Unternehmens

August 2013 fünfte Löschung 15.000
September 2014 Abgabenrückstand 16.000 EUR

Quelle: RH
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Das Unternehmen verursachte in einem Zeitraum von zehn Jahren vier 
Insolvenzverfahren und fünf Löschungen im Ausmaß von insgesamt 
rd. 250.000 EUR; im September 2014 wies es erneut einen Abgaben-
rückstand von rd. 16.000 EUR auf, dessen Einbringlichkeit neuerlich 
gefährdet schien.

(4) Sicherheitsleistungen für Abgabepflichtige, die wie im oben ange-
führten Fall ihren Zahlungsverpflichtungen laufend nicht nachkamen, 
waren nicht vorgesehen.

 12.2 (1) Der RH bemängelte, dass Anträge auf Eröffnung von Insolvenzver-
fahren nicht oder verspätet gestellt wurden. Das erhöhte uneinbring-
liche Abgabenrückstände und damit den Schaden durch steigende 
Abgabenausfälle.

Der RH empfahl dem BMF, dafür zu sorgen, dass die Finanzämter 
Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen des 
Abgabenschuldners zeitnah und vermehrt stellen, weil auch die rechts-
kräftige Abweisung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels 
kostendeckenden Vermögens einen Gewerbeausschlussgrund darstellt. 
Dazu hätte das BMF im Rahmen der ihm zur Verfügung stehenden Res-
sourcen für die Kostenvorschüsse die dafür erforderlichen budgetären 
Mittel zur Verfügung zu stellen, um den finanziellen Schaden für den 
Abgabengläubiger zu begrenzen und eine generelle und spezielle Prä-
ventivwirkung zu entfalten.

(2) Der RH wies kritisch auf den von ihm überprüften Löschungsfall 
hin, in dem ein Unternehmen innerhalb eines Zeitraums von nur zehn 
Jahren insgesamt vier Insolvenzverfahren und fünf Löschungen von 
Abgabenschulden i.H.v. rd. 250.000 EUR verursachte. Trotz des hohen 
finanziellen Schadens und des Arbeitsaufwands, den die vielfachen 
Insolvenzabwicklungen allein für die Abgabenverwaltung verursach-
ten, konnte dieses Unternehmen weiter fortgeführt werden.

Der RH empfahl dem BMF, mit dem BMJ und den zuständigen Gerich-
ten Gespräche zu führen, um die abgabenrechtlichen Folgen aus der 
Fortführung von bereits mehrfach insolventen Unternehmen mit einem 
negativen Zahlungsverhalten aufzuzeigen und gemeinsam Lösungs-
vorschläge im Hinblick auf eine restriktivere Bewilligung der Fortfüh-
rung solcher Unternehmen zu erarbeiten.

Auch empfahl der RH dem BMF sicherzustellen, dass Finanzämter 
risikobehaftete Einbringungsfälle betreffend schon mehrfach insol-
vente Steuersubjekte, denen die zuständigen Gerichte aber dennoch 
eine Fortführung gewährt hatten, besonders überwachen, um zeitnah 
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wirksame Einbringungsmaßnahmen setzen und dadurch einen Rück-
standszuwachs bzw. Zahlungsausfall verhindern zu können.

Schließlich empfahl der RH dem BMF, darauf hinzuwirken, von Abga-
bepflichtigen, die wiederholt ihren Zahlungsverpflichtungen nicht 
nachkommen, aber nach wie vor wirtschaftlich tätig sind, eine Sicher-
heitsleistung abverlangen zu können, um den finanziellen Schaden 
für den Abgabengläubiger zu begrenzen.

 12.3 (1) Laut Stellungnahme des BMF werde es verstärkt einfordern, dass 
die Finanzämter Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren über 
das Vermögen des Abgabeschuldners zeitnah und vermehrt stellen.

Das BMF merkte an, dass grundsätzlich die budgetären Mittel in den 
Finanzämtern zur Verfügung stünden. Über das Finanzamtsbudget 
hinausgehende erforderliche Budgetmittel würden regional bzw. zen-
tral ausgeglichen werden.

(2) Das BMF teilte in seiner Stellungnahme auch mit, gerne bereit zu 
sein, in entsprechende Gespräche mit dem BMJ zu treten, es wies aber 
darauf hin, dass diese Thematik in die Zuständigkeit des BMJ falle.

Das BMF nahm die Empfehlung hinsichtlich der besonderen Überwa-
chung risikobehafteter Einbringungsfälle zur Kenntnis. Es werde eine 
sinnvolle Umsetzung prüfen.

Auch die Empfehlung, eine Sicherheitsleistung von Abgabepflichtigen 
abzuverlangen, die ihren Zahlungsverpflichtungen wiederholt nicht 
nachgekommen waren, nahm das BMF zur Kenntnis. Es werde eine 
sinnvolle, insbesondere legistische, Umsetzung prüfen.

 13.1 (1) Die folgende Tabelle zeigt die Löschungen des Jahres 2013 im Hin-
blick auf die Rechtsform des Abgabenschuldners und die Abgabenart 
des gelöschten Rückstands:

Zeitfaktor bei Erhe-
bungs– und Außen-
prüfungsmaßnahmen
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Bei weit mehr als der Hälfte aller Löschungen war die Abgabenschuld-
nerin eine GmbH.

Rund 62 % der gelöschten Abgabenbeträge — das waren 
315,18 Mio. EUR — betrafen zudem Abgabenforderungen von Unter-
nehmen, die bei den Finanzämtern aufgrund der von den Abgabepflich-
tigen angegebenen Umsätze als Kleinbetriebe eingestuft waren.12 Dazu 
hatte der RH bereits in seinen Berichten „Abgabeneinbringung“ (Reihe 
Bund 2001/2) und „Einbringung von Abgabenrückständen“ (Reihe 
Bund 2007/14) festgestellt, dass zahlreiche Unternehmen fälschlich 
als Kleinbetriebe eingestuft waren. Da die Prüfungshäufigkeit auch 
von der Betriebsgröße abhängt, war die frühzeitige Aufdeckung eines 
Abgabenbetrugs durch eine falsche Einstufung erschwert.

(2) Außenprüfungsmaßnahmen durch die Betriebsveranlagung oder 
die Großbetriebsprüfung waren vielfach der Auslöser für die Entste-
hung eines Rückstands bzw. für einen schlagartigen Anstieg auf einen 
hohen, letztendlich uneinbringlichen Rückstand.13 Diese Rückstände 
führten in der Folge zu Einbringungstätigkeiten der Abgabensicherung.

Da diese Außenprüfungen in Risikofällen bzw. –branchen — wie 
die vom RH und vom bundesweiten Fachbereich überprüften Fälle 
zeigten — nicht immer zeitnah erfolgten, die Fälle daher lange unge-
prüft blieben und Betrugsfälle14 nicht immer rechtzeitig als solche 
12 Anzumerken war, dass bei 33 % der Löschungen keine Betriebskategorie mehr ausge-

wiesen wurde; hierbei handelte es sich v.a. um natürliche Personen bzw. um Daten-
satzlöschungen.

13 Dies ergaben sowohl die Überprüfung der Löschungsfälle des RH im Rahmen der Geba-
rungsüberprüfung als auch Analysen des BMF betreffend Größtrückstandsfälle, die 
Löschungskontrollen des bundesweiten Fachbereichs (siehe TZ 17 und 27) sowie die 
Prüfungen der Internen Revision des BMF.

14 meist Karussellbetrug in der Umsatzsteuer, Scheinrechnungen, Nichtabgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen

Tabelle 7: Löschungen des Jahres 2013 nach Rechtsform und Abgabenart

GmbH natürliche 
Person KG AG andere 

Rechtsform Summe

in %

Umsatzsteuer 39,28 14,89 3,60 2,93 2,03 62,73

Einkommensteuer 5,54 2,10 0,51 0,41 0,28 8,84

Lohnsteuer 3,44 1,30 0,32 0,26 0,18 5,50

andere Abgaben 14,36 5,44 1,32 1,07 0,74 22,93

Summe 62,62 23,73 5,75 4,67 3,23 100,00

Quellen: BMF; RH
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erkannt wurden, waren die vorgeschriebenen Abgaben meist bereits 
vor Eröffnung des Einbringungsaktes uneinbringlich. Maßnahmen der 
Abgabensicherung waren dann zeitintensiv, aber unergiebig, weil sie 
der Gefährdung der Einbringlichkeit nicht mehr entgegenwirken konn-
ten. Das Ausmaß des Abgabenausfalls erhöhte sich nach Einschätzung 
des bundesweiten Fachbereichs durch Unterlassungen, welche haupt-
sächlich nicht der Abgabensicherung15 anzulasten waren, sondern den 
verspäteten Außenprüfungen durch die Betriebsveranlagung bzw. die 
Großbetriebsprüfung.16 Dadurch waren in den Teams Abgabensiche-
rung Zeit– und Personalressourcen für uneinbringliche Rückstands-
fälle gebunden, was sich auch bei der Verwaltung von Dauerrück-
stands– und Altfällen — insbesondere bei hohen Rückständen (siehe 
TZ 17) — zeigte.

 13.2 Der RH kritisierte, dass bereits vor dem Einschreiten der Abgabensi-
cherung ein erhebliches Abgabenausfallsrisiko bestand, da die Feststel-
lung der Abgabenschulden im Rahmen der Außenprüfungs– oder Steu-
erfahndungsmaßnahmen gerade in Risikofällen bzw. –branchen nicht 
immer zeitnah erfolgte und Risiko– bzw. Betrugsfälle17 nicht immer 
rechtzeitig als solche erkannt wurden. Die vorgeschriebenen Abgaben 
waren dann bereits vor Eröffnung des Einbringungsaktes durch die 
Abgabensicherung uneinbringlich und die Aufwendungen für Außen-
prüfung und Einbringungsmaßnahmen unwirtschaftlich. Der RH kri-
tisierte den in diesen Fällen weder zweckmäßigen noch wirtschaftli-
chen Aufwand der Außenprüfung und der Einbringungsmaßnahmen. 
Der RH kritisierte weiters, dass zahlreiche Unternehmen fälschlich als 
Kleinbetriebe eingestuft waren. Da die Prüfungshäufigkeit auch von der 
Betriebsgröße abhängt, war die frühzeitige Aufdeckung eines Abga-
benbetrugs durch eine falsche Einstufung erschwert. Nach Ansicht 
des RH stellte gerade die zeitnahe Feststellung von Abgabenschulden 
— v.a. bei Betrugsfällen — einen wesentlichen Erfolgsfaktor für deren 
Einbringlichkeit dar.

Angesichts des Umstandes, dass zahlreiche Unternehmen fälschlicher-
weise als Kleinbetriebe eingestuft waren, wären nach Ansicht des RH 
zeitnahe Prüfungs– bzw. Überwachungsmaßnahmen notwendig, um 
eine richtige Einstufung der Unternehmen zu gewährleisten, eine rich-

15 wie verspätete Beantragung von Insolvenzverfahren und verspätete oder nicht erfolgte 
Haftungsinanspruchnahmen

16 So enthielten die Befunde des bundesweiten Fachbereichs über die Löschungskontrol-
len (siehe TZ 27) oftmals folgende Formulierung: „Rückstand nicht mehr einbringlich, 
Löschung zu Recht, Risikobranche ungeprüft, hoher Schaden“; „Schaden aufgrund 
langjähriger Nichtprüfung in Risikobranche“.

17 meist Karussellbetrug in der Umsatzsteuer, Scheinrechnungen, Nichtabgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen
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tige Abgabenfestsetzung sicherzustellen und Abgabenausfälle aufgrund 
von Löschungen uneinbringlicher Rückstände soweit wie möglich ver-
hindern zu können.

Zudem nahm die Wahrscheinlichkeit der Entrichtung von Abgaben-
rückständen mit der Höhe der vorgeschriebenen Mehrergebnisse deut-
lich ab, wie der RH in seinem Bericht „Außenprüfung bei den Finanz-
ämtern“ (Reihe Bund 2005/7) festgestellt hatte.

Der RH empfahl dem BMF zur Verbesserung der Einbringlichkeit von 
Abgabenvorschreibungen im Zusammenhang mit Außenprüfungen 
und den aufgezeigten Risikopotenzialen folgendes Maßnahmenpaket:

— verbesserte Risikoanalysen zur Erkennung von Hochrisikofällen,

—  zeitnähere Außenprüfungsmaßnahmen, wie z.B. Kurzprüfungen, 
Umsatzsteuernachschauen, Antrittsbesuche, Present Observation18, 
v.a. bei Verdachtsfällen,

—  vermehrte Außenprüfungsmaßnahmen und Verkürzung der Inter-
valle bei Kleinbetrieben sowie

—  vermehrte Außenprüfungsmaßnahmen und Verkürzung der Inter-
valle bei GmbH.

 13.3 Das BMF nahm in seiner Stellungnahme die Empfehlung zur Kenntnis 
und wies darauf hin, dass das geforderte Maßnahmenpaket sehr res-
sourcenintensiv sei. Es sei geplant, bis 2019 Neuaufnahmen in größe-
rem Umfang zu tätigen und diese in strategisch relevanten Bereichen 
einzusetzen.

 13.4 Der RH wies das BMF nochmals auf das entsprechende Risikopoten-
zial für das Abgabenaufkommen und das Erfordernis hin, Gegenmaß-
nahmen zu ergreifen und Ressourcen fokussiert einzusetzen.

18 Siehe dazu den Bericht des RH „Neuaufnahmen, Vergabe und Löschung von Steuer-
nummern und Umsatzsteuer–Identifikationsnummern“ (Reihe Bund 2014/1). Die Finanz-
ämter hatten die Möglichkeit, Fälle nach einer Neuaufnahme weiter zu beobachten und 
periodisch zu überprüfen, wenn sie im Rahmen eines Antrittsbesuchs nicht alle Risi-
kofaktoren erkennen bzw. klären konnten. Diese sogenannte Present Observation war 
von den mit dem Antrittsbesuch befassten Mitarbeitern anzuregen und grundsätz-
lich in Form einer Nachschau gemäß § 144 BAO innerhalb von zwölf Monaten nach 
Betriebseröffnung durchzuführen oder begründet zu widerrufen. Die Beobachtung im 
Rahmen einer Present Observation war ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben im Rahmen von Neuaufnahmen. Aller-
dings waren Present Observations zum Zeitpunkt der oben angeführten Gebarungs-
überprüfung von einem vorherigen Antrittsbesuch abhängig.
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 14.1 (1) Die Umsatzsteuer barg ein hohes Potenzial für Löschungen: Sie wies 
von allen Abgabenarten im Jahr 2013 den höchsten Anteil sowohl bei 
den vollstreckbaren Rückständen mit fast der Hälfte als auch bei den 
Löschungen mit mehr als 60 % auf. Im Vergleich zu ihrem Anteil am 
Steueraufkommen — rund ein Drittel — war der Anteil der Umsatz-
steuer bei Löschungen und Rückständen somit überproportional.

Der Abgabenausfall durch abgeschriebene Umsatzsteuerforderungen 
konnte sich in Betrugsfällen zudem verdoppeln, wenn der Empfänger 
einer Lieferung oder sonstigen Leistung zu Unrecht den Vorsteuerabzug 
geltend machte.19 Hohe Löschungsbeträge waren vielfach auf Umsatz-
steuer–Karussellbetrugsfälle20 zurückzuführen, welche bereits bei den 
Ermittlungen im Vorfeld zumeist umfassende Ressourcen der Steuer-
fahndung bzw. der Außenprüfung banden. Diese Fälle konnten binnen 
kürzester Zeit einen hohen Abgabenausfall verursachen. So betrugen 
in einem vom RH überprüften Fall bspw. die Umsatzsteuer–Nachfor-
derungen in einem Zeitraum von neun Monaten fast 5 Mio. EUR.

Auch eine Studie der EU–Kommission über die „Mehrwertsteuerlücke 
in der EU“21 bestätigte ein hohes Ausfallsrisiko im Bereich der Umsatz-
steuer. Die Umsatzsteuerlücke22 betrug laut Studie für das Jahr 2012 
EU–weit rd. 177 Mrd. EUR und damit 16 % der erwarteten Umsatzsteu-
ereinnahmen i.H.v. rd. 1.099 Mrd. EUR. Für Österreich bezifferte die 
Studie die Lücke mit rd. 3,244 Mrd. EUR und damit 12 % der erwarteten 
Umsatzsteuereinnahmen. Diese Lücke war jedoch laut Studie nicht nur 
auf Betrug zurückzuführen, weitere Gründe waren u.a. Insolvenzen, 
verzögerte Zahlungen sowie legale Steuervermeidung.

19 Ein Unternehmer berechnet von den im Inland gegen Entgelt erbrachten Lieferungen 
und sonstigen Leistungen die Umsatzsteuer und zieht davon jene Umsatzsteuerbeträge, 
die ihm für Leistungen an sein Unternehmen von einem Unternehmer in Rechnung 
gestellt wurden, als Vorsteuer ab. Der Vorsteuerabzug kann in der Regel unabhän-
gig davon durchgeführt werden, ob der leistende Unternehmer die zugrunde liegende 
Umsatzsteuer an das Finanzamt abgeführt hat.

20 Umsatzsteuer–Karussellbetrug liegt dann vor, wenn in einer Kette von Warenliefe-
rungen zwischen Unternehmen — oftmals grenzüberschreitend — die vom Abnehmer 
bezahlte Umsatzsteuer von einem oder mehreren vorgelagerten Unternehmen in dieser 
Kette nicht entrichtet wird. Der Abnehmer macht die in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer als Vorsteuer geltend und bekommt diese vom Finanzamt ausbezahlt. Bei der 
Spezialform des Karussellbetrugs läuft die Ware mehrmals über die gleichen Unter-
nehmen und es kommt deshalb mehrmals zu Umsatzsteuerausfällen.

21 2012 Update Report to the Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU–27 Mem-
ber States, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publi-
cations/studies/vat_gap2012.pdf (abgefragt am 30. Jänner 2015)

22 Umsatzsteuerlücke: Differenz zwischen erwarteten und tatsächlichen Umsatzsteuerein-
nahmen

Umsatzsteuer– 
Ausfallsrisiko
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(2) Der RH hatte bereits in seinem Bericht „Einbringung von Abga-
benrückständen“ (Reihe Bund 2007/14) kritisch auf das Risikopoten-
zial hingewiesen, welches die Umsatzsteuer hinsichtlich einer späteren 
Uneinbringlichkeit barg. In seinem Bericht „Bekämpfung des Abgaben-
betruges mit dem Schwerpunkt Steuerfahndung“ (Reihe Bund 2011/9) 
hatte er bemängelt, dass die rechtliche Vorgabe, die Umsatzsteuer in 
der Unternehmerkette in Rechnung zu stellen, ein hohes Abgabenaus-
fallsrisiko bzw. –betrugspotenzial barg.

Zuletzt in seinem Bericht „Neuaufnahmen, Vergabe und Löschung von 
Steuernummern und Umsatzsteuer–Identifikationsnummern“ (Reihe 
Bund 2014/1) hatte der RH auch darauf hingewiesen, dass unterschied-
liche Umsatzsteuervoranmeldungszeiträume eine wirksame und zeit-
nahe Überwachung erschwerten, und eine wirksame Risikoanalyse 
zur Bekämpfung von Steuerbetrug eine breite Basis von auswertbaren 
Daten erforderte. Deshalb hatte der RH empfohlen, darauf hinzuwirken, 
dass für alle Unternehmer, die zur Abgabe einer Umsatzsteuervoran-
meldung verpflichtet waren, ein einheitlicher Voranmeldungszeitraum 
von einem Monat gelten sollte.23 Zudem erschwerte die Befreiung der 
Kleinunternehmer24 von der Verpflichtung zur Abgabe einer Steuer-
erklärung eine Überwachung dieser Unternehmen.

(3) Die Umsatzsteuerschuld unterlag im Insolvenzverfahren des Unter-
nehmers einer anderen insolvenzrechtlichen Beurteilung als die Lohn-
steuerschuld: Umsatzsteuerzahlungen eines Abgabenschuldners an das 
Finanzamt innerhalb von sechs Monaten vor Eröffnung eines Insol-
venzverfahrens unterlagen dem Anfechtungsrisiko. Sie konnten daher 
nach § 31 Insolvenzordnung im Sinne der Gleichbehandlung der Gläu-
biger im Insolvenzverfahren angefochten werden. Bei erfolgreicher 
Anfechtung musste die Finanzverwaltung die geleisteten Umsatzsteu-
erzahlungen an den Insolvenzverwalter zurückzahlen, obwohl die vom 
Unternehmer vereinnahmte Umsatzsteuer wirtschaftlich betrachtet an 
die Finanzverwaltung abzuführendes Fremdgeld darstellte.25

Beispielsweise betrugen in einem vom RH überprüften Fall die dem 
Anfechtungsrisiko unterliegenden Umsatzsteuerforderungen des Abga-
bepflichtigen, der die Umsatzsteuer von seinen Kunden vereinnahmt 
23 Seit 2011 galt gemäß § 21 Abs. 2 UStG für Unternehmer, deren Umsätze im vorange-

gangenen Kalenderjahr 100.000 EUR nicht überstiegen hatten, das Kalendervierteljahr 
als Voranmeldungszeitraum. Davor betrug die Umsatzgrenze 30.000 EUR.

24 Gemäß § 21 Abs. 6 UStG waren Kleinunternehmer, deren Umsätze im Veranlagungs-
zeitraum 30.000 EUR nicht überstiegen und die dafür keine Steuer zu entrichten hat-
ten, von der Verpflichtung zur Abgabe einer Steuererklärung befreit.

25 Der Kunde bezahlt einem Unternehmer für seine Lieferung oder Leistung das Entgelt 
und die Umsatzsteuer, welche der Unternehmer nicht für sich vereinnahmt, sondern 
nur einbehält und an das Finanzamt weiterleiten muss.
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hatte, für vier Monate rd. 3,72 Mio. EUR. Die angefochtenen Umsatz-
steuerzahlungen wurden im Rahmen des Insolvenzverfahrens an alle 
Konkursgläubiger verteilt.

Im Gegensatz zur Umsatzsteuer unterlagen Lohnsteuerzahlungen des 
Gemeinschuldners (also des Arbeitgebers) an das Finanzamt keinem 
Anfechtungsrisiko; dies mit der Begründung, dass Steuerschuldner 
der Lohnsteuer der Arbeitnehmer war und nicht der Gemeinschuldner 
(Arbeitgeber). Steuerschuldner der Umsatzsteuer ist hingegen — obwohl 
auch bei der Lohnsteuer der Gemeinschuldner (Arbeitgeber) zum Ein-
behalten und zur Abfuhr der Steuer verpflichtet war26 — der Gemein-
schuldner (Unternehmer27).28

Das BMF hatte bereits mehrfach legistische Initiativen ergriffen, um 
das Anfechtungsrisiko hinsichtlich der Umsatzsteuer auszuschalten.29

 14.2 (1) Der RH hielt kritisch fest, dass die Umsatzsteuer immer noch die 
Abgabenart mit dem höchsten Risikopotenzial war. Nach Ansicht des 
RH kam daher der Bekämpfung des Abgabenausfalls im Bereich der 
Umsatzsteuer besondere strategische Bedeutung zu, weil diese mit 
einem Aufkommen von mittlerweile fast 25 Mrd. EUR im Jahr 2013 
zu rund einem Drittel zum österreichischen Steueraufkommen beitrug.

Der RH empfahl dem BMF, angesichts des aufgezeigten Risikopoten-
zials der Umsatzsteuerbetrugsbekämpfung bzw. der Bekämpfung der 
Umsatzsteuerhinterziehung weiterhin einen hohen Stellenwert beizu-
messen. 

Angesichts der für den Bund entstandenen Umsatzsteuerausfälle durch 
in Rechnung gestellte und nicht abgeführte Umsatzsteuer wiederholte 
der RH seine Empfehlung an das BMF30, legistische Maßnahmen in 

26 §§ 78 und 83 EStG
27 § 19 Abs. 1 UStG
28 siehe dazu Entscheidungen des OGH 6 Ob 37/01m und 10 Ob 54/03v
29 Das BMF legte dem RH dazu einen internen Entwurf einer Gesetzesänderung des § 21 UStG 

zur Entschärfung dieses insolvenzrechtlichen Anfechtungsrisikos auf dem Gebiet der 
Umsatzsteuer aus dem Jahr 2010 vor. Nach Ansicht des BMF sei es nicht sachgerecht, die 
vom Endverbraucher getragene Steuer im Wege des Anfechtungsrechts der durch die Steu-
erentrichtung nicht geschmälerten Masse zuzuführen, hievon die Kosten des Verfahrens 
abzudecken und den verbleibenden Rest zusätzlich an die Konkursgläubiger zu verteilen. 
Weiters enthielt der Begutachtungsentwurf zum Abgabenänderungsgesetz 2004 (209/
ME XXII. GP) mit der Ergänzung des § 211 BAO durch einen Abs. 5 eine weitergehende 
Regelung mit dem Ziel, alle Abgabenbeträge von einem etwaigen Anfechtungsrisiko im 
Insolvenzverfahren auszuschließen. Dieser Entwurf wurde jedoch nicht in die Regie-
rungsvorlage (686 d. B. XXII. GP) und damit auch nicht in das Gesetz übernommen.

30 siehe Bericht des RH „Bekämpfung des Abgabenbetruges mit dem Schwerpunkt Steu-
erfahndung“, Reihe Bund 2011/9
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der EU voranzutreiben, welche die Rechnungslegung der Umsatzsteuer 
bzw. Zahlungsflüsse hinsichtlich der Umsatzsteuer in der Unternehmer-
kette verhindern.

(2) Vor dem Hintergrund des aufgezeigten hohen Anteils von Löschun-
gen im Bereich der Umsatzsteuer und bei der Betriebskategorie Kleinbe-
triebe (siehe TZ 13) sah der RH einen Bedarf, solche Risikofälle wirksam 
und so früh wie möglich zu kontrollieren, um eine zeitnahe, richtige 
Abgabenfestsetzung sicherzustellen und Abgabenausfälle aufgrund 
von Löschungen uneinbringlicher Rückstände verhindern zu können.

Der RH wiederholte seine Empfehlung31, darauf hinzuwirken, dass für 
alle Unternehmer, die zur Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen 
verpflichtet sind, ein einheitlicher Voranmeldungszeitraum von einem 
Monat gilt, um wirksame und zeitnahe Kontrollen zu ermöglichen. 
Zudem wären Unternehmer nach einer finanzbehördlichen Neuauf-
nahme grundsätzlich für einen bestimmten Zeitraum zur monatlichen 
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen zu verpflichten.32

(3) Der RH anerkannte die Bestrebungen des BMF, das Anfechtungs-
risiko der Umsatzsteuer im Insolvenzverfahren im Rahmen einer 
Gesetzesänderung zu entschärfen. Nach Ansicht des RH stellte die 
vereinnahmte Umsatzsteuer ein wirtschaftlich an die Finanzverwal-
tung abzuführendes Fremdgeld dar.

Der RH empfahl dem BMF, erneut auf eine Gesetzesänderung hinzu-
wirken, um die Umsatzsteuer von einem etwaigen Anfechtungsrisiko 
im Insolvenzverfahren auszuschließen.

 14.3 (1) Laut Stellungnahme des BMF sei mit Einführung der Registrierkas-
senpflicht und der Verpflichtung zur Belegerteilung für Unternehmen 
mit Barumsätzen ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Umsatz-
steuerverkürzung gesetzt worden. Mit Einführung der elektronischen 
Sicherheitslösung für Registrierkassen ab 1. Jänner 2017 sei Manipu-
lationssicherheit gegeben und Umsatzsteuerverkürzungen würden wei-
ter erschwert werden.

31 siehe dazu Bericht des RH „Neuaufnahmen, Vergabe und Löschung von Steuernum-
mern und Umsatzsteuer–Identifikationsnummern“, Reihe Bund 2014/1

32 Eine solche Verpflichtung sieht bspw. das deutsche UStG in § 18 Abs. 2 für zwei Jahre 
nach Neuaufnahme vor: „Nimmt der Unternehmer seine berufliche oder gewerbliche 
Tätigkeit auf, ist im laufenden und folgenden Kalenderjahr Voranmeldungszeitraum 
der Kalendermonat.“
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Die wirkungsvollste Möglichkeit, derartige Betrugsformen (z.B. Vorsteu-
erbetrug, Karussellbetrug) zu bekämpfen — so die Stellungnahme des 
BMF weiter —, sei die Einführung des Übergangs der Steuerschuld auf 
den leitstungsempfangenden Unternehmer (Reverse–Charge–System). 
Um dies im Rahmen der unionsrechtlichen Möglichkeiten verwirklichen 
zu können, habe das BMF einen Antrag auf Gewährung einer unions-
rechtlichen Sondergenehmigung für Österreich gestellt. Das BMF befür-
worte auf europäischer Ebene die Einführung eines generellen Reverse–
Charge–Systems und treibe mittels Initiativen die Umsetzung voran.

(2) Das BMF wies in seiner Stellungnahme weiters darauf hin, dass 
ein einheitlicher Voranmeldungszeitraum von einem Monat für alle 
Unternehmer die Effizienz und die Effektivität von Kontrollmaßnah-
men nicht steigern würde.

Im Hinblick auf die verpflichtende monatliche Abgabe von Umsatz-
steuervoranmeldungen nach einer Neuaufnahme für alle Unternehmer 
wies das BMF in seiner Stellungnahme darauf hin, dass signifikante 
Ergebnisse nicht zu erwarten wären. Zudem laufe dies möglicherweise 
der politischen Zielsetzung der Förderung von Start–ups zuwider. Auch 
scheine es, dass die Kontrolle neu aufgenommener Unternehmer mit 
anderen Maßnahmen (z.B. Erstantrittsbesuch, Present Observation), 
sofern dies die vorhandenen Mittel zuließen, effizienter und effektiver 
bewerkstelligt werden könnte als mit einer zusätzlichen Verpflichtung 
zur Abgabe von Erklärungen.

(3) Gemäß Stellungnahme des BMF verweise der RH zutreffend auf 
bislang gescheiterte Versuche des BMF, Anfechtungen im Zusammen-
hang mit der Umsatzsteuer in Insolvenzfällen durch eine entsprechende 
Gesetzesänderung zu reduzieren. Nichtsdestotrotz werde das BMF die-
ses Anliegen weiter verfolgen, um in Abstimmung mit dem zuständi-
gen BMJ eine sinnvolle Lösung zu erarbeiten.

 14.4 Der RH wies positiv auf die Initiative des BMF, auf europäischer Ebene 
die Einführung eines generellen Reverse–Charge–Systems voranzutrei-
ben, hin.

Weiters erinnerte der RH das BMF erneut an das hohe Abgabenaus-
fallsrisiko bei der Umsatzsteuer. Er verwies in diesem Zusammenhang 
auf die Regelung im deutschen Umsatzsteuergesetz, wonach Unter-
nehmer nach einer Neuaufnahme verpflichtet sind, im laufenden und 
folgenden Kalenderjahr die Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich 
abzugeben. Der RH wiederholte seine Empfehlung, zur Sicherung des 
Umsatzsteueraufkommens und um mögliche Risikofälle so früh wie 
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möglich erkennen zu können, die Einführung einer gleichlautenden 
Regelung wie in Deutschland auch in Österreich zu überprüfen.

 15.1 (1) Gemäß § 212a BAO war die Einhebung einer Abgabe, deren Höhe 
von der Erledigung einer Bescheidbeschwerde33 abhing, auf Antrag 
des Abgabepflichtigen unter bestimmten Voraussetzungen auszusetzen; 
dies entsprach einem Zahlungsaufschub. Der Antrag auf Aussetzung 
der Einhebung war u.a. nicht zu bewilligen, soweit die Beschwerde 
nach Lage des Falles wenig erfolgversprechend erschien oder wenn das 
Verhalten des Abgabepflichtigen auf eine Gefährdung der Einbring-
lichkeit der Abgabe gerichtet war.

Wurde die Einhebung ausgesetzt, in der Folge aber der Beschwerde 
nicht stattgegeben, waren Aussetzungszinsen zu entrichten.

(2) Österreichweit stiegen die Rückstände, deren Einhebung ausge-
setzt war, im überprüften Zeitraum von 1.173,57 Mio. EUR (2010) um 
443,91 Mio. EUR auf 1.617,48 Mio. EUR (2013) und damit um mehr 
als ein Drittel (siehe TZ 5). Die gelöschten Aussetzungszinsen betru-
gen im Jahr 2013 mehr als 10 Mio. EUR.

Aufgrund des kontinuierlichen Anstiegs der Rückstände, deren Einhe-
bung ausgesetzt war, führte das BMF im Jahr 2014 zur Zeit der Geba-
rungsüberprüfung des RH Analysen der aktuell von der Einhebung aus-
gesetzten Rückstände (ohne Insolvenzen) durch. Zweck der Analyse 
war es, Informationen über die Entstehungsgründe und Verfahrens-
dauern zu erhalten, um daraus geeignete Maßnahmen ableiten zu kön-
nen, um dem aufgezeigten Trend entgegenzuwirken. Eine Schichtung 
des BMF der zum 31. August 2014 von der Einhebung ausgesetzten 
Abgaben ergab, dass bei 202 von 12.236 Fällen der ausgesetzte Abga-
benbetrag jeweils mehr als 1 Mio. EUR betrug. Diese Fälle ergaben in 
Summe einen ausgesetzten Rückstand von 1,146 Mrd. EUR — davon 
in der Region Wien 90 Fälle mit zusammen rd. 558 Mio. EUR.

(3) Löschungen betrafen oftmals Abgabennachforderungen, welche die 
Finanzämter nach Außenprüfungen festsetzten.34 Gegen diese Nachfor-
derungen stellten die Abgabepflichtigen gleichzeitig mit einer Berufung 
(nunmehr Bescheidbeschwerde) gegen den Abgabenbescheid einen 
Antrag auf Aussetzung der Einhebung. Bei Gewährung der Ausset-

33 Bis 31. Dezember 2013 lautete die Bezeichnung der Rechtsmittel gegen einen Abga-
benbescheid nicht Bescheidbeschwerde sondern Berufung.

34 Auch die Kontrollbefunde des bundesweiten Fachbereichs des BMF verwiesen auf lange 
Verfahrensdauern und die damit zusammenhängende Problematik der Aussetzung der 
Einhebung (siehe TZ 27).

Aussetzung der 
Einhebung – Ausfalls-
risiko
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zung durch die Allgemeine oder Betriebliche Veranlagung schien der 
Rückstand aus den Abgabennachforderungen solange nicht als voll-
streckbarer und damit durch die Abgabensicherung bearbeitbarer und 
einzubringender Abgaberückstand auf, bis über das Rechtsmittel ent-
schieden war. Diese Rückstände wiesen mit zunehmender Verfahrens-
dauer der Rechtsmittelverfahren — bis zu zehn Jahren — und zuneh-
mender Rückstandshöhe ein höheres Einbringlichkeitsrisiko auf.35

Zudem verursachten die Ermittlung der Bemessungsgrundlagen und die 
Abgabenfestsetzung im Vorfeld bereits einen hohen Personalaufwand. 
So benötigte bspw. die Steuerfahndung in den Jahren 2001 bis 2003 
zur Ermittlung der Bemessungsgrundlagen für einen Abgabepflich-
tigen 58 Falltage. Die daraus resultierende Abgabennachforderung 
betrug rd. 750.000 EUR. Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war der 
Rückstand auf rd. 950.000 EUR angewachsen. Der Abgabepflichtige 
verzog während des fast sieben Jahre dauernden Rechtsmittelverfah-
rens unbekannt ins Ausland und gefährdete damit die Einbringlichkeit.

Im Gegensatz zu dieser Vorgehensweise wies bspw. ein vom RH über-
prüftes Finanzamt einen Antrag auf Aussetzung der Einhebung mit der 
Begründung ab, dass der Abgabepflichtige durch Aufgabe seines inlän-
dischen Wohnsitzes ein Verhalten gesetzt habe, welches als Gefähr-
dung der Einbringlichkeit der Abgaben zu werten sei. Das Bundesfi-
nanzgericht (BFG) wies die Beschwerde des Abgabepflichtigen gegen 
diesen Bescheid ab und folgte der Argumentation des Finanzamtes. 
Damit konnten zeitnah Einbringungshandlungen durch das Finanz-
amt erfolgen.

 15.2 Der RH kritisierte das zunehmende Abgabenausfallsrisiko aufgrund des 
kontinuierlichen Anstiegs der von der Einhebung ausgesetzten Rück-
stände. Er wies kritisch darauf hin, dass das Einbringungsrisiko und 
damit die Löschungswahrscheinlichkeit mit zunehmender Rückstands-
höhe und langer Verfahrensdauer stiegen, weil die Abgabepflichtigen die 
Einbringungswahrscheinlichkeit während der Verfahrensdauer durch  
Wohnsitz–, Ansässigkeits– und Vermögensverlagerungen massiv ver-
ringern konnten. Für die Abgabensicherung entstanden dadurch bear-
beitbare, vollstreckbare Rückstände erst zu einem Zeitpunkt, zu dem 
die Einbringlichkeit oft aussichtslos war; die Löschungswahrschein-
lichkeit war deshalb hoch. Die aufgewendeten Ressourcen für die Ein-
bringung stellten in solchen Fällen ebenso wie jene für etwaige Steu-
erfahndungs– und Außenprüfungsmaßnahmen verlorenen Aufwand 

35 (Einige) Abgabepflichtige nutzten die Verfahrensdauer, um die Einbringlichkeit zu 
gefährden, sei es durch Übertragung von Vermögen oder Wegzug aus Österreich unbe-
kannten Aufenthalts.
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dar, weil die vorgeschriebenen Abgaben weitgehend gelöscht werden 
mussten.

Der RH kritisierte, dass Aussetzungen der Einhebung dazu führen konn-
ten, dass der Aufwand der Außenprüfung und die Einbringungsmaß-
nahmen weder zweckmäßig noch wirtschaftlich waren.

Nach Ansicht des RH wäre eine restriktive Gewährung der Aussetzung 
der Einhebung von Rückständen erforderlich, um das damit verbundene 
Abgabenausfallsrisiko zu minimieren. Der RH hob in diesem Zusam-
menhang die Möglichkeit hervor, das Einbringungsrisiko dadurch zu 
senken, dass das Finanzamt eine beantragte Aussetzung nicht geneh-
migt, falls das Verhalten des Abgabepflichtigen auf eine Gefährdung 
der Einbringlichkeit gerichtet ist, und dadurch zeitnah Einbringungs-
handlungen setzen zu können.

Der RH empfahl daher dem BMF, für eine möglichst restriktive Geneh-
migung der Aussetzung der Einhebung unter Ausnützung der Aus-
schließungsgründe der BAO zu sorgen.

 15.3 Das BMF werde laut seiner Stellungnahme die Umsetzung der Emp-
fehlung zu einer möglichst restriktiven Genehmigung der Aussetzung 
der Einhebung im Rahmen von Qualitätssicherungsschwerpunkten für 
die Amtsfachbereiche sicherstellen.

 16.1 (1) Das BMF führte bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung an Ort 
und Stelle keine standardisierten Auswertungen im Hinblick auf die 
Ursachen von Löschungen durch — wie bspw. Insolvenzen, Vermö-
genslosigkeit, Nichtauffindbarkeit des Abgabepflichtigen oder Ablauf 
einer Aussetzung der Einhebung. Ebenso fehlten standardisierte Ana-
lysen im Hinblick auf die Ursachen der Entstehung des zugrunde lie-
genden Rückstandes — wie bspw. Außenprüfungen, Betrug oder lang-
sames Ansteigen des Rückstandes.

(2) Die Interne Revision des BMF hatte im Jahr 2011 festgestellt, dass 
die bisherigen Maßnahmen des BMF sowie „das Ausschau–Halten“ 
nach betraglichen „Ausreißern“ keine ausreichende Grundlage für 
gezielte Steuerungsmaßnahmen boten. Sie hatte empfohlen, Analy-
sestandards für gezieltere Steuerungsmaßnahmen einzurichten und 
periodisch einen bereichsübergreifenden Löschungs– und Nachsichts-
bericht zu erstellen, der die gelöschten Beträge nach signifikanten 
Merkmalen aufbereitet.

Fehlendes Analyse-
tool für Löschungen
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 16.2 Der RH kritisierte, dass das BMF im Hinblick auf Löschungen keine 
standardisierten, tiefergehenden Analysen bspw. hinsichtlich der Ursa-
chen für die Löschungen bzw. der Auslöser der gelöschten Abgaben-
rückstände vornahm, um aus den Ergebnissen Strategien zur künfti-
gen Vermeidung von Abgabenausfällen zu entwickeln.

Er empfahl daher dem BMF, standardisierte, tiefergehende Analysen der 
Löschungen bzw. der Gesamtrückstände durchzuführen, um Abgaben-
ausfallsrisiken sowohl generell als auch bei einzelnen Abgabepflich-
tigen frühzeitig erkennen und die erforderlichen Maßnahmen setzen 
zu können. Die Analysen könnten z.B. mit Unterstützung des Risiko–, 
Informations– und Analysezentrums (RIA) erfolgen.36 Dazu wäre ein 
Analysetool für zielgerichtete Steuerungsmaßnahmen in Form einer 
Datenbank erforderlich, in der alle Löschungen samt den risikorele-
vanten Merkmalsausprägungen enthalten sind.

 16.3 Laut Stellungnahme des BMF sei eine Umstrukturierung des RIA in 
Richtung „predictive analytics competence center (PACC)“ geplant. Im 
Zuge dessen sei auch die Abgabensicherung mit den für sie notwendi-
gen Analysen ein Thema.

Potenzielle Löschungen

 17.1 (1) Nach den internen Vorgaben des BMF waren dauerhaft uneinbring-
liche Abgabenrückstände unverzüglich zu löschen.

Die Einbringung war demnach dann erfolglos (und damit zu löschen), 
wenn die Vollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermö-
gen des Abgabenschuldners und allfälliger Gesamtschuldner versucht 
sowie allenfalls persönliche und sachliche Haftungen geltend gemacht 
worden waren, die Abgabenschuld aber dennoch nicht eingebracht 
werden konnte. Zudem war eine Löschung nur dann durchzuführen, 
wenn eine erkennbare dauernde Uneinbringlichkeit der Abgabenschuld 
angenommen werden konnte. Bei Dauerrückstandsfällen ohne Bewe-
gung am Abgabenkonto waren zumindest alle drei Jahre die wirtschaft-
lichen Verhältnisse zu erheben. Ergaben sich daraus zweimal hinter-
einander keine Einbringungsmöglichkeiten, so war, so die internen 

36 Das Risiko–, Informations– und Analysezentrum (RIA) der Finanz– und Zollverwal-
tung unterstützt die österreichische Betrugsbekämpfung. Die besondere Aufgabe besteht 
darin, durch Nutzung der Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung neue und 
im Sinne eines modernen Qualitätsmanagements entsprechende Tools für ein moder-
nes Risikomanagement zu entwickeln. Weitere Schwerpunkte des RIA sind die Ent-
wicklung von Risikoanalyseprogrammen und die Durchführung von Globalanalysen, 
um Auffälligkeiten festzustellen.

Altersstruktur der 
Rückstände –  
potenzielle 
 Löschungen
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Vorgaben des BMF weiter, in der Regel von einer dauernden Unein-
bringlichkeit auszugehen.

(2) Bei den vom RH überprüften Fällen entsprachen die von den Finanz-
ämtern durchgeführten Löschungen von Abgabenrückständen den 
gesetzlichen Voraussetzungen und internen Vorgaben und erfolgten 
grundsätzlich zu Recht, weil die Abgabenschulden zum Löschungszeit-
punkt als dauerhaft uneinbringlich zu werten waren. Vor den Löschun-
gen führten die Teams Abgabensicherung — den Vorgaben entspre-
chend — unterschiedliche Abfragen in elektronischen Datenbanken 
durch bzw. setzten Erhebungsmaßnahmen im Rahmen des Außen-
dienstes. Erwiesen sich sämtliche Einbringungstätigkeiten als erfolg-
los, dokumentierten sie die Gründe, welche zur Löschung des Abga-
benrückstandes führten, im elektronischen Einbringungsverfahren 
(B–Verfahren).

(3) Hinsichtlich potenzieller Löschungen bestand ein Zielkonflikt zwi-
schen Verwaltungsökonomie einerseits und der Vorsicht andererseits, 
Abgabenrückstände nicht zu früh zu löschen: Die laufende Bearbeitung 
der Rückstände potenzieller Löschungsfälle verursachte einen erheb-
lichen Verwaltungsaufwand der Abgabensicherung zu einem Zeitpunkt, 
da die Einbringlichkeit ohnedies schon gefährdet war; demgegenüber 
sollten die Finanzämter aus Vorsichtsgründen nicht ungerechtfertigt zu 
viel bzw. zu früh Abgabenrückstände löschen, wenn noch eine mini-
male Einbringungswahrscheinlichkeit vorlag.

Die vom RH überprüften Finanzämter führten Löschungen von Abga-
benrückständen nicht immer unverzüglich durch, obwohl bei einer 
Vielzahl von Einbringungsfällen die Löschungsvoraussetzung einer 
dauerhaften Uneinbringlichkeit bzw. der Aussichtslosigkeit der Einbrin-
gung vorlag und auch entsprechend dokumentiert war.37 Eine Vielzahl 
der Rückstandsfälle war löschungsreif und wies seit mehreren Jahren 
uneinbringliche Rückstände auf, die Abgabenschuldner waren zum 
Teil nicht mehr auffindbar bzw. waren sämtliche Datenbankabfragen 
und Vollstreckungsmaßnahmen erfolglos geblieben.

Gründe für das Zuwarten der Finanzämter waren zum einen der 
genannte Zielkonflikt zwischen Verwaltungsökonomie und Vorsicht 
sowie sogenannte „verbundene Fälle“, denen ein inhaltlicher Zusam-
menhang über mehrere Steuersubjekte bei verschiedenen Finanzämtern 
zugrunde lag, bei denen ein Finanzamt jedoch nicht die alleinige Ent-

37 Auch Analysen der aufrechten Rückstände durch den RH und das BMF sowie die Interne 
Revision und der bundesweite Fachbereich des BMF kamen zu diesem Ergebnis und 
erkannten weitere potenzielle Löschungsfälle.
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scheidung über die Löschung treffen wollte.38 Zum anderen waren dies 
Zweifelsfälle, bei denen die Finanzämter die Entscheidung über eine 
Löschung trotz Uneinbringlichkeit hinauszögerten. Die Finanzämter 
gaben auch mangelnde Personalressourcen als Grund für die einge-
schränkte Löschungstätigkeit an. Sie setzten demnach die Einbrin-
gungs–Personalressourcen in den Teams Abgabensicherung vorrangig 
für die rasche Reaktion auf neue Abgabenrückstände ein und für eine 
sofortige Entrichtung oder einen kontinuierlichen Abbau von als ein-
bringlich qualifizierten Abgabenschulden. Die Bearbeitung bzw. jah-
relange Begleitung von Insolvenz– und Haftungsfällen — welche den 
überwiegenden Teil der Altfälle betraf — stuften sie generell als res-
sourcenintensiv und ertragsarm ein.

(4) Das BMF führte im Jahr 2014 zur Zeit der Gebarungsüberprüfung des 
RH eine bundesweite Erhebung der Größtrückstände in den Finanz– und 
Zollämtern39 durch. Es analysierte die durchgeführten Einbringungs-
maßnahmen, den Zeitpunkt der Eröffnung des Rückstandsfalles, die 
Durchführung eines Insolvenzverfahrens und die Höhe des geschätzten 
einbringlichen Betrags. Die 527 gemeldeten Fälle der Finanzämter erga-
ben ein Rückstandsvolumen von 1,043 Mrd. EUR.40 Das BMF schätzte 
davon 63 Mio. EUR bis 75 Mio. EUR als langfristig einbringlich ein, 
woraus sich potenzielle Löschungen mit einem Löschungsvolumen von 
970 Mio. EUR ergaben. Demgegenüber identifizierten die Finanzämter im 
Rahmen der Vorabanalyse ihrer Rückstandsfälle nur bei 372 Fällen ein  
(Teil–)Löschungspotenzial im Ausmaß von rd. 719 Mio. EUR. Dabei 
handelte es sich v.a. um Rückstandsfälle mit angemerkten Insolvenz-
verfahren oder geplanten bzw. eingeleiteten Haftungsverfahren.

Die von BMF einerseits und Finanzämtern andererseits unterschied-
liche Einschätzung hinsichtlich des Löschungspotenzials spiegelte den 
Zielkonflikt bei Löschungen zwischen Verwaltungsökonomie und Vor-
sichtsgrundsatz wider.

38 Bei den sogenannten verbundenen Fällen handelte es sich um verschiedene Abgabe-
pflichtige, die einen inhaltlichen bzw. personellen Konnex aufwiesen. Eine Löschung 
der Rückstände bei einem Finanzamt hätte eine über diesen Abgabepflichtigen hinaus-
gehende Signalwirkung. Die Rückstände bei den verschiedenen Finanzämtern waren 
gesamtheitlich zu betrachten. Beispielsweise betraf dies Umsatzsteuerkarussellbetrugs-
fälle (siehe TZ 10) und Fälle, bei denen verschiedene Haftungsverfahren anhängig waren 
bzw. bei denen jedenfalls Rückstände mit jeweils ein und demselben potenziell Haf-
tungspflichtigen bestanden (siehe TZ 8).

39 Rückstandsfälle mit einem Gesamtrückstand von jeweils über 1 Mio. EUR bzw. mindes-
tens zehn Fälle pro Finanzamt, wenn dieses Finanzamt weniger als zehn oder keine 
Fälle über 1 Mio. EUR hatte.

40 Davon betrafen 182 Fälle mit einem Rückstandsvolumen von rd. 538 Mio. EUR die 
Region Wien.
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 17.2 (1) Der RH betonte, dass in den von ihm überprüften Fällen die gesetz-
lichen Voraussetzungen für die Löschungen grundsätzlich erfüllt waren: 
Die Abgabenschulden waren zum Löschungszeitpunkt als dauerhaft 
uneinbringlich zu werten.

(2) Der RH wies jedoch kritisch darauf hin, dass löschungsreife Fälle 
bestanden, bei denen trotz Vorliegens der gesetzlichen und internen 
Voraussetzungen der dauerhaften Uneinbringlichkeit Löschungen 
unterblieben waren. Dies war u.a. auf den Umstand zurückzuführen, 
dass die Finanzämter bei verbundenen oder öffentlichkeitswirksamen 
Fällen die alleinige Entscheidung über eine Löschung nicht tragen 
wollten und die Finanzämter ihre Ressourcen vorrangig für die Ein-
bringung jüngerer Abgabenrückstände einsetzten.

Nach Ansicht des RH war der Zielkonflikt zwischen Verwaltungsöko-
nomie und Vorsichtsprinzip bei potenziellen Löschungsfällen mit der 
Handlungsausrichtung auf einen risikoorientierten Einsatz der Ressour-
cen der Finanzverwaltung, auf die Maximierung des Einbringungser-
gebnisses für die Finanzverwaltung und auf eine realistische Darstel-
lung der Abgabenrückstände zu lösen.

In diesem Sinn empfahl der RH dem BMF, dafür zu sorgen, dass die 
Finanzämter dauerhaft uneinbringliche Abgabenrückstände bei Vor-
liegen der gesetzlichen und internen Voraussetzungen zeitnah löschen 
und bei Veränderung der wirtschaftlichen Lage einen allfälligen Wider-
ruf der Löschung durchführen (siehe TZ 6 und 10). Bei zweifelhaften 
Fällen wäre eine Teillöschung (siehe TZ 9) in Erwägung zu ziehen. Dies 
würde einerseits der Vermeidung von Rückstandszuwächsen und Dau-
errückstandsfällen dienen, andererseits könnten die Finanzämter die 
durch den Abbau der Dauerrückstandsfälle frei werdenden Personal-
ressourcen für die prioritäre Bearbeitung aussichtsreicherer, aktueller 
Rückstandsfälle heranziehen und die im Bundesrechnungsabschluss 
ausgewiesenen Abgabenrückstände würden ein realistisches Bild der 
Abgabenforderungen widerspiegeln.

In Zweifelsfällen und bei verbundenen Fällen (Fälle mit einem inhalt-
lichen Zusammenhang über mehrere Steuersubjekte bei verschiedenen 
Finanzämtern) sollten die Finanzämter verstärkt Fachsupport — etwa 
bei der Fachabteilung des BMF oder beim bundesweiten Fachbereich — 
zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung anfordern.

 17.3 Laut Stellungnahme des BMF sei die Strategie des BMF darauf gerich-
tet, neue Rückstandsfälle zeitnahe zu bearbeiten und nach Maßgabe 
der Sachverhalte innerhalb kürzest möglicher Zeit zu erledigen (siehe 
auch die Stellungnahme des BMF zu TZ 18).
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Das BMF werde die Empfehlung hinsichtlich der Anforderung von 
Fachsupport aufgreifen.

Analyse der Altersstruktur

 18.1 (1) Das BMF führte bis zum Ende der Gebarungsüberprüfung auch keine 
regelmäßigen, standardisierten Auswertungen der Altersstruktur der 
Abgabenrückstände durch, um damit laufend eine Aussage über die 
Einbringungswahrscheinlichkeit, das Zahlungsverhalten und die Ent-
wicklung der Altersstruktur treffen zu können.41

(2) Um eine Aussage über das Alter der bestehenden Abgabenrück-
stände treffen zu können, prüfte der RH, wann für die zum 31. Dezem-
ber 2013 bestehenden vollstreckbaren Abgabenrückstände zum letz-
ten Mal ein Rückstandsausweis ausgefertigt wurde:

Bei 17 % der Fälle stammten die Rückstände aus den Jahren 2011 und 
davor. Auf diese sogenannten „Altfälle“ entfielen 27 % der vollstreck-
baren Abgabenrückstände.

Eine vom BMF zum 31. Oktober 2010 (einmalig) durchgeführte Ana-
lyse zeigte ein ähnliches Ergebnis: Damals entfielen rd. 28 % der voll-
streckbaren Rückstände auf Altfälle — das waren Rückstände aus den 
Jahren 2008 und davor.

41 Ein Kennzahlensystem zur Messung des Zahlungsverhaltens — welches auch die Alters-
struktur der Forderungen beinhaltet — hatte bereits die Interne Revision des BMF in 
einem Bericht zum Forderungsmanagement aus dem Jahr 2008 vorgeschlagen.

Tabelle 8:  Analyse vollstreckbarer Abgabenrückstände zum 31. Dezember 2013 nach 
letztem Rückstandsausweis

Fälle Anteil Betrag
Anteil am 

vollstreckbaren 
Rückstand

Anzahl in % in Mio. EUR in %

gesamt 103.728 100 1.821,83 100

davon letzter Rückstands-
ausweis bis 2008 5.437 5 159,28 9

davon letzter Rückstands-
ausweis zwischen 2009  
und 2011

12.735 12 321,59 18

Summe bis 2011 18.172 17 480,87 27

Quellen: BMF; RH
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(3) Die folgende Tabelle zeigt, inwieweit sich die Höhe der von der 
Einbringung bzw. Einhebung ausgesetzten Abgabenrückstände 
— ohne Insolvenzfälle — zwischen 31. Dezember 2012 und 30. Sep-
tember 201442 veränderte:

Zwischen 31. Dezember 2012 und 30. September 2014 blieben 43 % 
(Aussetzung der Einbringung) bzw. 36 % (Aussetzung der Einhe-
bung) der Fälle — jeweils ohne Insolvenzen — mit einem Volumen 
von jeweils rd. 500 Mio. EUR unverändert. Darin enthalten waren ins-
gesamt 127 Fälle mit jeweils mehr als 1 Mio. EUR.

(4) Die Altersstruktur der vollstreckbaren sowie der von der Einbrin-
gung ausgesetzten Rückstände stellte sich — nach dem Datum der 
Eröffnung des letzten Einbringungsaktes — wie folgt dar (die Darstel-
lung zeigt, seit wann der aktuelle Einbringungsakt ein Verwaltungs-
handeln der Abgabensicherung verursachte):43

42 Für eine weiter zurückgehende Analyse konnte das BMF die erforderlichen Einzeldaten 
nicht zur Verfügung stellen.

43 Die Abbildung zeigt die Altersstruktur der Rückstände nach dem Entstehungsdatum des 
letzten eröffneten Einbringungsaktes und damit in der Regel des ersten Rückstands-
ausweises dieses Einbringungsaktes. Die dargestellten Rückstände enthielten alle voll-
streckbaren bzw. von der Einbringung ausgesetzten Rückstände des Abgabepflichti-
gen — auch solche, die später entstanden waren.

Tabelle 9:  Veränderung der ausgesetzten Abgabenrückstände (ohne Insolvenzen)  
zwischen 31. Dezember 2012 und 30. September 2014

Aussetzung der Einbringung Aussetzung der Einhebung

Veränderung ja Veränderung 
nein Veränderung ja Veränderung 

nein

Anzahl der Fälle 8.342 6.336 7.656 4.378

Anzahl der Fälle in % 57 43 64 36

Abgabenvolumen in Mio. EUR 617,01 481,39 1.163,13 502,32

Anteil am Abgabenvolumen in % 56 44 70 30

Quellen: BMF; RH
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Vor allem die Einbringungsakte, deren Rückstände von der Einbrin-
gung ausgesetzt waren, wiesen eine hohe Altersstruktur auf. So waren 
bspw. Einbringungsakte mit von der Einbringung ausgesetzten Rück-
ständen i.H.v. mehr als 200 Mio. EUR und zusätzlich mit vollstreck-
baren Rückständen von knapp 100 Mio. EUR vor 2001 eröffnet wor-
den. Der Anteil der von der Einbringung ausgesetzten Rückstände zum 
31. Dezember 2013, deren letzter Einbringungsakt vor 2006 eröffnet 
wurde, betrug 42 %, jener mit Eröffnungsdatum vor 2011 insgesamt 
79 %. Bei den vollstreckbaren Rückständen zum 31. Dezember 2013 
lag der Anteil der Rückstände, deren Einbringungsakt vor 2006 eröff-
net wurde, bei 30 %, jener mit Eröffnungsdatum vor 2011 bei insge-
samt 64 %.

 18.2 (1) Der RH wies kritisch auf das verhältnismäßig hohe Alter der Abga-
benrückstände hin. So stammte mehr als ein Viertel der vollstreck-
baren Rückstände aus den Jahren vor 2012.

Der RH wies überdies kritisch auf den mit weit mehr als einem 
Drittel hohen Anteil jener Rückstandsfälle hin, bei denen sich seit 
31. Dezember 2012 die ausgesetzten Abgabenrückstände — insgesamt 

Abbildung 2:  Altersstruktur der zum 31. Dezember 2013 vollstreckbaren Rückstände 
bzw. der Aussetzung der Einbringung
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rd. 1 Mrd. EUR — nicht verändert hatten. Auch betrafen die vollstreck-
baren und von der Einbringung ausgesetzten Abgabenrückstände zahl-
reiche Altfälle mit einem hohen Rückstandsvolumen, die bereits seit 
bis zu mehr als 15 Jahren als Einbringungsfälle aufschienen.

Der RH empfahl dem BMF, für eine aktionsweise Abarbeitung der 
Alt–Rückstandsfälle zu sorgen, um langfristig Kapazitäten für Ein-
bringungshandlungen bei neuen Rückstandsfällen mit höherer Ein-
bringungswahrscheinlichkeit zu gewinnen und eine Bereinigung der 
Abgabenrückstände herbeizuführen.

(2) Der RH kritisierte, dass das BMF über keine laufenden standardi-
sierten Analysen über die Altersstruktur der Abgabenrückstände ver-
fügte. Nach Ansicht des RH fehlte damit eine wichtige Steuerungs-
kennzahl, weil das Alter der Abgabenforderungen einen wesentlichen 
Einflussfaktor für die Einbringungswahrscheinlichkeit der Abgaben-
forderungen darstellte und eine Prognose über das Zahlungsverhal-
ten der Abgabepflichtigen ermöglichen würde.

Der RH empfahl dem BMF, die Altersstruktur der Abgabenrückstände 
laufend IT–unterstützt zu analysieren und die Ergebnisse den Finanz-
ämtern regelmäßig als Steuerungsinstrument zur Verfügung zu stellen.

 18.3 (1) Laut Stellungnahme des BMF könne eine aktionsweise Abarbei-
tung (= Löschung) von Alt– und Ältestrückständen ausschließlich für 
„optische Zwecke“ nur nach Maßgabe der vorhandenen Ressourcen 
erfolgen und liege in der risikoorientierten Prioritätenliste nicht an 
vorderster Stelle.

Es sei nicht gewollt, dass Neufälle unbearbeitet blieben, um aussichts-
lose Altfälle einer abschließenden Erledigung zuzuführen. Dies hätte 
die unerwünschte Wirkung, dass sich die — an sich noch erfolgverspre-
chenden — Neufälle zu aussichtslosen Altfällen entwickelten.

(2) Die Finanzämter hätten schon derzeit — so das BMF in seiner Stel-
lungnahme weiter — die Möglichkeit, mit Hilfe der Teamleiter bzw. 
Controller amtsspezifische Analysen vorzunehmen.

 18.4 (1) Der RH begrüßte die Ausführungen des BMF, Neufälle prioritär 
behandeln zu wollen. Dennoch wiesen die Abgabenrückstände ein ver-
hältnismäßig hohes Alter auf und es bestanden löschungsreife Dau-
errückstandsfälle, deren laufende Bearbeitung wertvolle Personalres-
sourcen in Anspruch nahm. Diese vermeidbaren Personalressourcen 
standen nicht für die prioritäre Bearbeitung von Neufällen zur Ver-
fügung. Dies hatte das BMF selbst im Rahmen seiner Erhebung im 
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Jahr 2014 festgestellt und damit eine entsprechende Abarbeitung der 
Größtrückstandsfälle in die Wege geleitet. Um langfristig Kapazitäten 
für Einbringungshandlungen bei neuen Rückstandsfällen mit höherer 
Einbringungswahrscheinlichkeit zu gewinnen und eine Bereinigung der 
Abgabenrückstände herbeizuführen, hielt der RH deshalb seine Emp-
fehlung aufrecht, für eine aktionsweise Abarbeitung der Alt–Rück-
standsfälle zu sorgen. Dies könnte bspw. in Anlehnung an die Erhe-
bung des BMF im Jahr 2014 in regelmäßigen Abständen — bspw. einmal 
jährlich — erfolgen.

(2) Dem Argument des BMF, dass die Finanzämter ohnehin amtsspezi-
fische Analysen zur Altersstruktur der Abgabenrückstände durchführen 
könnten, hielt der RH entgegen, dass von den einzelnen Finanzämtern 
selbsterstellte amtsspezifische Analysen der Altersstruktur aufwän-
dig und uneinheitlich waren; zudem verbrauchten sie wertvolle Res-
sourcen. Sie konnten daher eine laufende, bundesweit standardisierte 
Analyse der Altersstruktur mit daraus gewonnenen Steuerungskenn-
zahlen, aus der entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden, nicht 
ersetzen. Der RH bekräftigte deshalb seine Empfehlung, die Alters-
struktur der Abgabenrückstände laufend IT–unterstützt zu analysie-
ren und die Ergebnisse den Finanzämtern regelmäßig als Steuerungs-
instrument zur Verfügung zu stellen.

Aussetzung der Einbringung

 19.1 (1) Gemäß § 231 BAO konnte die Einbringung fälliger Abgaben ausge-
setzt werden, wenn Einbringungsmaßnahmen erfolglos versucht oder 
wegen Aussichtslosigkeit zunächst unterlassen worden waren, aber die 
Möglichkeit bestand, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt zum Erfolg 
führen könnten.

Die folgende Abbildung zeigt den prozentuellen Anteil der ausgesetz-
ten Abgabenrückstände an den Gesamtrückständen in den vom RH 
überprüften Finanzämtern sowie bundesweit:
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Der Anteil der von der Einbringung ausgesetzten Abgabenrückstände 
am jeweiligen Gesamtrückstand war in den Finanzämtern unter-
schiedlich hoch. Die Bandbreite in den überprüften Finanzämtern 
reichte von rd. 41 % im Finanzamt Baden bis rd. 26 % im Finanzamt 
Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf. Bundesweit betrug der Anteil 
der ausgesetzten Abgabenrückstände im Durchschnitt rd. 32 %: Die 
Bandbreite reichte von 13 % bis 63 %.

(2) Obwohl die internen Vorgaben des BMF eine Vielzahl von Anwen-
dungsfällen nannten, in denen eine Aussetzung der Einbringung vor-
zunehmen war, kamen die Finanzämter diesen Empfehlungen nicht 
in allen Fällen nach. Die Finanzämter handhabten den aushaftenden 
Rückstand bei ähnlich gelagerten Fällen in Bezug auf die Aussetzung 
der Einbringung unterschiedlich.44, 45

44 Dies stellte auch die Interne Revision des BMF im Jahr 2008 bereits fest.
45 So nahm bspw. das Finanzamt Baden Mödling bei noch nicht zur Gänze aussichtslosen 

Rückstandsfällen Teillöschungen der Abgabenrückstände vor und setzte die Einbrin-
gung der restlichen fälligen Abgaben gemäß § 231 BAO aus (siehe TZ 9).

Abbildung 3:  Anteil der von der Einbringung ausgesetzten Abgaben an den  
Gesamtrückständen zum 31. Dezember 2013
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 19.2 Der RH bemängelte die großen bundesweiten Unterschiede in der Pra-
xis der Finanzämter hinsichtlich der Aussetzungen der Einbringung, 
welche auf die unterschiedliche Handhabung der aushaftenden Rück-
stände durch die Finanzämter bei ähnlich gelagerten Fällen zurückzu-
führen waren. Gemessen am jeweiligen Gesamtrückstand reichte die 
Bandbreite der ausgesetzten Rückstände von 13 % bis 63 %.

Der RH empfahl dem BMF, im Zusammenhang mit der Aussetzung 
der Einbringung für eine bundesweit einheitliche Vorgangsweise der 
Finanzämter zu sorgen und die Finanzämter anzuweisen, die in den 
internen Vorgaben des BMF empfohlenen Arbeitsschritte zu beachten 
und deren Einhaltung zu kontrollieren. Nur damit wäre eine Gesamt-
aussage über die ausgesetzten Abgabenrückstände — auch im Hinblick 
darauf, dass diese zur Zeit der Gebarungsüberprüfung eine Basis für 
die Wertberichtigungen der Abgabenrückstände im Bundesrechnungs-
abschluss darstellten — möglich (siehe TZ 20).

 19.3 In seiner Stellungnahme wies das BMF darauf hin, dass das Organi-
sationshandbuch als Erlass gelte und die darin beschriebenen Vorge-
hensweisen verbindlichen Charakter hätten. Das BMF evaluiere die 
Einhaltung im Rahmen von Audits/Benchmarkings.

 19.4 Dem vom BMF in seiner Stellungnahme vorgebrachten verbindlichen 
Charakter des Organisationshandbuchs stellte der RH die von ihm 
festgestellten bundesweiten Unterschiede in der Praxis hinsichtlich 
der Aussetzung der Einbringung gegenüber. Daher sollte das BMF die 
Kontrollen der Einhaltung der internen Vorgaben auf ihre Wirksam-
keit hin verstärken.

Wertberichtigungen

 20.1 (1) Seit der Haushaltsrechtsreform 2013 war im Rechnungswesen des 
Bundes die Bewertung von Forderungen vorgesehen, um ein realis-
tisches Bild der Forderungen im Bundesrechnungsabschluss ausweisen 
zu können. Dazu bildete das BMF ab dem Jahr 2013 im Bundesrech-
nungsabschluss Wertberichtigungen46 für alle Forderungen mit teilwei-

46 Wertberichtigungen auf Forderungen — und damit auch auf Abgabenrückstände der 
Abgabepflichtigen — waren im Bundesrechnungsabschluss bei teilweiser oder vollstän-
diger Uneinbringlichkeit der Forderungen zu verrechnen (§ 42 Abs. 2 BHV 2013), wenn 
eine der folgenden Bedingungen erfüllt war:

 —  Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über einen Schuldner oder Ablehnungen eines 
Konkursverfahrens wegen unzureichender Masse,

 — nachhaltig vergebliche Einbringungsverfahren (Aussetzung der Einbringung),
 —  wenn ein aufrechter Rechtsbestand einer Zahlungserleichterung verknüpft mit der 

Bewertung einer Uneinbringlichkeit vorlag (Aussetzung der Einhebung).
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ser oder vollständiger Uneinbringlichkeit. Im Bereich der öffentlichen 
Abgaben betrafen die Wertberichtigungen Rückstände der Abgabe-
pflichtigen, die von der Einhebung bzw. Einbringung ausgesetzt waren, 
sowie Konkursforderungen aus laufenden Insolvenzverfahren. Vor der 
Haushaltsrechtsreform 2013 hatte es keine Vorsorgen für zweifelhafte 
Forderungen gegeben, um ein realistischeres Bild der einbringlichen 
Forderungen abbilden zu können.

Im Bundesrechnungsabschluss 2013 waren rd. 4,128 Mrd. EUR als 
Wertberichtigungen zu Forderungen aus Abgaben bei den Finanz-
ämtern ausgewiesen. Damit war für mehr als die Hälfte der gesamten 
Abgabenrückstände zum 31. Dezember 2013 (7,674 Mrd. EUR) eine 
Wertberichtigung angesetzt. Im Bundesvoranschlag für 2013 war eine 
Zuweisung zur Wertberichtigung ebenso wenig budgetiert wie Forde-
rungsabschreibungen (Löschungen und Nachsichten). In den Bundes-
voranschlägen für 2014 und 2015 waren insgesamt für Zuweisungen 
zu Wertberichtigungen und Forderungsabschreibungen (inkl. Zollver-
waltung) 1,09 Mrd. EUR (2014) und 1,05 Mrd. EUR (2015) vorgesehen.

(2) Wie in TZ 19 dargestellt war die Vorgangsweise hinsichtlich der 
Aussetzung der Einbringung von Rückständen bei den Finanzämtern 
nicht einheitlich. Damit basierte die vom BMF vorgenommene Wert-
berichtigung der Rückstände der Abgabepflichtigen auf unterschied-
lich erarbeiteten Grundlagen.

Die Altersstruktur der Abgabenrückstände zog das BMF für die Berech-
nung der Wertberichtigungen nicht heran.

 20.2 Der RH anerkannte, dass der Bundesrechnungsabschluss seit der Haus-
haltsrechtsreform 2013 mit den Wertberichtigungen für zweifelhafte 
Forderungen ein realistischeres Bild der Forderungen des Bundes abbil-
dete. Er wies jedoch kritisch darauf hin, dass hinsichtlich der Abga-
benforderungen der Finanzverwaltung und damit der Gesamtrück-
stände der Abgabepflichtigen zum 31. Dezember 2013 (7,674 Mrd. EUR) 
die Wertberichtigungen und damit die zweifelhaften Forderungen mit 
4,128 Mrd. EUR höher als die einbringlichen Abgabenforderungen 
(3,546 Mrd. EUR) waren.

Zudem kritisierte der RH, dass jene vom BMF auf Basis der von der 
Einbringung ausgesetzten Rückstände gebildeten Wertberichtigungen 
das reale Bild der Einbringungswahrscheinlichkeit nicht zuverlässig 
abbildeten. Dies war auf die unterschiedlichen Vorgangsweisen der 
Finanzämter hinsichtlich der Aussetzung der Rückstände von der Ein-
bringung (siehe TZ 17) zurückzuführen.
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Der RH empfahl dem BMF, eine geeignete Vorgangsweise zur Ermitt-
lung der Wertberichtigungen sicherzustellen, um das reale Bild der 
Einbringungswahrscheinlichkeit abbilden zu können.

 20.3 Laut Stellungnahme des BMF setzten sich die Wertberichtigungen aus 
den Faktoren Aussetzung der Einhebung, Aussetzung der Einbringung, 
Insolvenzverfahren sowie Löschungen und Nachsichten zusammen.

Die Aussetzung der Einhebung könne von den Finanzämtern kaum 
beeinflusst werden, weil eine hohe Abhängigkeit von Prüfungsverfahren 
und deren Ergebnissen bestünde und das Bestreben, über den Rechts-
mittelweg zu einer Reduktion der Vorschreibungen zu kommen, eine 
steigende Tendenz aufweise.

Ebenfalls nicht beeinflussbar sei die Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens (abgesehen von jenen Fällen, in denen die Finanzämter früher 
einen Insolvenzantrag stellen könnten). Die einzige Position, bei der 
es zu einer Verwerfung kommen könne, sei daher die unterschiedliche 
Vorgangsweise bei Aussetzungen der Einbringung.

 20.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass — während die Stellungnahme des 
BMF die Beeinflussbarkeit der Berechnungsbasis für die Wertberichti-
gungen durch die Finanzämter argumentierte — die Empfehlung des 
RH darauf abzielte, für die Wertberichtigungen im Bundesrechnungs-
abschluss die reale Einbringungswahrscheinlichkeit zuverlässig abzu-
bilden. Dazu wäre zu evaluieren, ob Kriterien wie bspw. die Altersstruk-
tur der Rückstände — wie dies auch in der betrieblichen Buchführung 
erfolgt — als Basis für die Berechnung der Wertberichtigungen geeig-
neter wären als die derzeit angewandten (Aussetzung der Einhebung 
bzw. Insolvenz).

 21.1 Der bundesweite Fachbereich des BMF, die Interne Revision des BMF 
und der RH hatten bereits in früheren Überprüfungen der Abgaben-
einbringung Empfehlungen zur Verringerung bzw. Beseitigung der in 
TZ 7 bis 19 aufgezeigten Risikopotenziale ausgesprochen; die Umset-
zung der Empfehlungen, die zum Teil bis zum Jahr 2007 zurückreich-
ten, war, wie der RH bei der gegenständlichen Gebarungsüberprüfung 
feststellte, nach wie vor offen:

Nicht umgesetzte 
Empfehlungen
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 21.2 Der RH kritisierte nachdrücklich, dass die seit 2007 laufend aufge-
zeigten Schwachstellen im Bereich der Abgabeneinbringung zu kei-
nen ausreichenden Maßnahmen der Risikosteuerung geführt hatten.

Der RH empfahl dem BMF, die Umsetzung der Empfehlungen voran-
gegangener Prüfungen der Internen Revision des BMF, des bundeswei-
ten Fachbereichs des BMF und des RH rasch voranzutreiben.

 22.1 (1) Zusammengefasst waren die Rückstände und Löschungen auf das 
Fehlen folgender Bestandteile eines gesamthaften Forderungsmanage-
ments zurückzuführen. Es fehlte(n)

—  die Erfassung der Löschungen und des abgabenrechtlichen Vorle-
bens in den Grunddaten (siehe TZ 7 und 8),

—  die Verknüpfung abgabenrechtlich relevanter Informationen in den 
Grunddaten für eine Gesamtsicht hinsichtlich des Risikos (siehe 
TZ 8),

—  zeitnahe Risikoanalysen im Vorfeld und zeitnahe Erhebungs– und 
Außenprüfungsmaßnahmen (siehe TZ 13),

—  Analysen der Löschungen hinsichtlich Risikopotenzialen (siehe 
TZ 16),

— Altersstrukturanalysen der Rückstände (siehe TZ 18),

Tabelle 10: Frühere Empfehlungen zur Abgabeneinbringung und Umsetzungsstand

Empfehlung Quelle Umsetzungs-
stand siehe TZ

Schaffung einer amtsübergreifenden Informationsplattform zur 
Früherkennung von Betrugsfällen RH offen 7

Darlegung der wirtschaftlichen Lage in Löschungsbescheiden Audits BMF offen 10

zeitnahe und durchgängige Prüfung der Haftungsvoraus-
setzungen Audits BMF offen 11

zeitnahe und vermehrte Beantragung von Insolvenzverfahren Audits BMF offen 12

vermehrte Außenprüfungsmaßnahmen bei Kleinbetrieben RH offen 13

Analyse der Löschungen Interne Revision BMF offen 16

zeitnahe Löschung bei Vorliegen der Voraussetzungen –  
v.a. bei Altfällen Audits BMF offen 17

Entwicklung eines Kennzahlensystems zur Messung des 
Zahlungsverhaltens (inkl. Altersstruktur) Interne Revision BMF offen 18

Quelle: RH

Zusammenfassende 
Bemerkungen 
zum Forderungs-
management
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Zusammenfassende Bemerkungen  
zum Forderungs management

—  Informationen hinsichtlich des einbringlichen Mehrergebnisses 
(siehe TZ 28).

Konträr dazu war die Optimierung des Forderungsmanagements zum 
gezielten Abbau der Abgabenrückstände während des gesamten Prü-
fungszeitraums (2010 bis 2013) als Schwerpunktziel des BMF zur zeit-
nahen und richtigen Abgabenerhebung des BMF definiert.

(2) Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Gesamtrückstandes 
im Vergleich zum Abgabenaufkommen für die Jahre 2010 bis 2013:

Das Verhältnis des Gesamtrückstandes zum Abgabenaufkommen blieb 
mit 1:10 über die Jahre 2010 bis 2013 konstant.

Zur Hebung des — aus dem Schwerpunktziel des BMF abgeleiteten 
und in TZ 7 bis 19 aufgezeigten — Optimierungspotenzials hinsicht-
lich eines aktiven Forderungsmanagements des BMF fehlte ein abge-
stimmtes Gesamtkonzept als integrierter Bestandteil des Risikoma-
nagements, das schon beim Entstehen des Abgabenanspruchs und der 
Reduktion des Risikos eines Forderungsausfalls im Vorfeld ansetzte. 
Die vom BMF gesetzten Maßnahmen — Analyse der Größtrückstände 
und der von der Einhebung ausgesetzten Rückstände sowie Liquidi-
tätsprüfungen — blieben Einzelmaßnahmen. Das Forderungsmanage-
ment erfolgte v.a. durch die Abgabensicherung im Nachhinein, wenn 
die Rückstände bereits entstanden waren.

(3) Über das aufgezeigte Optimierungspotenzial hinausgehend fehlten 
für ein aktives Forderungsmanagement im Sinn des Schwerpunktziels 
des BMF weiters gezielte Maßnahmen zur Früherkennung von dro-
henden Forderungsausfällen — einerseits eine generelle Risikobeurtei-
lung (Bonitätsbewertung) im Vorfeld, andererseits eine standardisierte 
Risikobeurteilung im Einzelfall.

Tabelle 11: Gesamtrückstand im Vergleich zum Abgabenaufkommen

2010 2011 2012 2013

in Mio. EUR

Abgabenaufkommen 65.491,80 69.857,68 73.153,10 76.370,36

Gesamtrückstand zum 31. Dezember 6.680,39 6.904,02 7.271,65 7.674,13

Verhältnis Gesamtrückstand zum Abgabenaufkommen 1:10 1:10 1:10 1:10

Quellen: BMF; RH
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Nach Angaben des BMF habe es einen Vorschlag für eine Bonitätsbe-
wertung, basierend auf internen und externen Informationsquellen, 
erarbeitet, dieser habe jedoch aufgrund knapper IT–Ressourcen noch 
nicht umgesetzt werden können.

Eine standardisierte Risikoeinstufung der aktuellen Rückstände im Ein-
zelfall fehlte im Hinblick auf eine Fokussierung von zeitnahen Einbrin-
gungsmaßnahmen. Den Mitarbeitern in den Finanzämtern im Bereich 
Abgabeneinbringung war es grundsätzlich nicht möglich, aufgrund 
der Datenlage systematisch Risikofälle frühzeitig zu erkennen. Gerade 
diese Risikofälle trugen aber zu erheblichen Abgabenausfällen bei.

Da das BMF den Finanzämtern keine generellen und standardisierten 
Hilfestellungen für eine Risikoeinstufung der aktuellen Abgabenrück-
stände in der Abgabeneinbringung zur Verfügung stellte, entwickelte 
bspw. ein Teamleiter für sein Team als Arbeitshilfe einen Risikotest, um 
die Erkennung und zeitnahe Bearbeitung der Risikofälle zu erleichtern.

 22.2 (1) Der RH kritisierte, dass — obwohl die Optimierung des Forderungs-
managements als Schwerpunktziel des BMF für die richtige Abgabener-
hebung definiert war — das BMF kein Gesamtkonzept hatte, welches 
sicherstellte, dass Ausfallsrisiken bereits ab dem Entstehen des Abga-
benanspruchs so gering wie möglich gehalten wurden.

Der RH bemängelte, dass das Forderungsmanagement primär im Nach-
hinein47 durch die Abgabensicherung erfolgte und damit nicht geeignet 
war, drohende Forderungsausfälle bereits frühzeitig zu erkennen. Ana-
lysen im Vorfeld betreffend das Risikopotenzial von Abgabepflichtigen 
und darüber, ob die vorliegenden Informationen ausreichend waren, 
um potenzielle Forderungsausfälle frühzeitig erkennen und vermei-
den zu können, fehlten ebenso wie eine Risikobeurteilung im Sinne 
einer Bonitätsbewertung.

Der RH empfahl daher dem BMF, die Entwicklung eines strukturierten 
Gesamtkonzepts für ein aktives Forderungsmanagement voranzutrei-
ben; das Forderungsmanagement sollte bereits bei Entstehen der Abga-
benforderung ansetzen mit dem Ziel, das Risiko von Zahlungsausfäl-
len und Rückständen sowie „Alt–Rückstände“ (siehe TZ 17 und 18) 
durch so früh wie möglich gesetzte Maßnahmen zu minimieren. In 
dieses Gesamtkonzept wären jedenfalls folgende Maßnahmen mitein-
zubeziehen, um den aufgezeigten Risikopotenzialen entgegenwirken 
zu können:

47 Der Rückstand war bereits entstanden.
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Zusammenfassende Bemerkungen  
zum Forderungs management

—  Erfassung der Löschungen und des abgabenrechtlichen Vorlebens 
in den Grunddaten (siehe TZ 7 und 8),

—  Verknüpfung abgabenrechtlich relevanter Informationen in den 
Grunddaten für eine Gesamtsicht hinsichtlich des Risikos (siehe 
TZ 8),

—  zeitnahe Risikoanalysen im Vorfeld und zeitnahe Erhebungs– und 
Außenprüfungsmaßnahmen (siehe TZ 13),

—  Analysen der Löschungen hinsichtlich Risikopotenzialen (siehe 
TZ 16),

— Altersstrukturanalysen der Rückstände (siehe TZ 18),

—  Informationen hinsichtlich des einbringlichen Mehrergebnisses 
(siehe TZ 28).

Weiters empfahl der RH dem BMF, die Einführung einer Bonitätsbe-
wertung für eine Risikobeurteilung voranzutreiben.

(2) Darüber hinaus kritisierte der RH, dass es der Abgabeneinbrin-
gung selbst nicht möglich war, eine standardisierte Risikoeinstufung 
der Rückstände anhand bestimmter automatisierter Parameter vorzu-
nehmen, um Risikofälle prioritär bearbeiten zu können. Somit waren 
die (Hoch–)Risikofälle nicht rechtzeitig erkennbar, um rasch zu han-
deln und in der Folge das Entstehen uneinbringlicher Abgabenrück-
stände zu verhindern.

Der RH empfahl dem BMF, eine standardisierte Risikoeinstufung der 
aktuellen Rückstände zu entwickeln. Für die Bearbeitung der Hochri-
sikofälle wäre der Einsatz von Spezialisten zu erwägen.

 22.3 (1) Laut Stellungnahme des BMF beabsichtige es, mittelfristig im Rah-
men eines Organisationsentwicklungsprojekts die Abgabensicherung 
umfassend (Arbeitsabläufe, Prozesse, Personalbedarf, Arbeitsunterla-
gen und Steuerungsinstrumente) zu beleuchten. In diesem Kontext sol-
len auch die Kernaufgaben der Abgabensicherung analysiert und opti-
miert werden.

(2) Auch sei geplant — so das BMF in seiner Stellungnahme weiter —, 
den Abgabensicherungs–Teams einen weiteren höher bewerteten Exper-
ten — u.a. für die Bearbeitung von Hochrisikofällen, Haftungen etc. — 
zur Verfügung zu stellen. Ein diesbezüglicher Bewertungsantrag zur 
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Aufstockung der A2–Komponente in den Abgabensicherungs–Teams 
sei derzeit beim BKA anhängig.

 23.1 In den elektronischen Verfahren48 war für die Finanzämter der Genehmi-
gende einer Löschung oder Nachsicht nicht ersichtlich; für die Finanz-
ämter ersichtlich war nur der letzte Sachbearbeiter. Mangels solcher 
Information war es den Finanzämtern nicht möglich, zu kontrollieren, 
ob alle Vorschriften im Zusammenhang mit der Genehmigung von 
Löschungen und Nachsichten eingehalten wurden. Eine Abfrage des 
Genehmigenden war nur der IT–Sektion des BMF möglich.

Der RH hatte bereits in seinem Bericht „Einbringung von Abgaben-
rückständen“ (Reihe Bund 2007/14) festgestellt, dass die jederzeitige 
Nachvollziehbarkeit des Genehmigenden auf Ebene der Finanzämter 
unabdingbare Voraussetzung für ein effizientes Kontrollsystem war.

 23.2 Der RH bemängelte erneut die fehlende Anzeige des Genehmigenden 
in den elektronischen Verfahren.

Er empfahl dem BMF, die elektronischen Verfahren um die Anzeige des 
Genehmigenden einer Löschung bzw. Nachsicht zu erweitern und für 
die Finanzämter entsprechende Auswertungsmöglichkeiten zu schaffen.

 23.3 Das BMF merkte zu dieser Empfehlung in seiner Stellungnahme an, 
dass im Genehmigungserlass die Genehmigungen bzw. das Vier–Augen–
Prinzip geregelt seien. Die von den Mitarbeitern selbst bearbeiteten 
und genehmigten Löschungen könnten jederzeit von den Abgabensi-
cherungs–Teamleitern gefiltert und in Eigenverantwortung stichpro-
benartig quartalsweise kontrolliert werden.

 23.4 Nach Ansicht des RH kann eine etwaige Listenabfrage nicht die Anzeige 
des Genehmigers bei der konkreten jeweiligen Löschung ersetzen, da 
jederzeit im Einzelfall im elektronischen Verfahren nachvollziehbar sein 
sollte, wer eine konkrete Löschung genehmigt hat und letztlich dafür 
verantwortlich ist. Der RH verblieb deshalb bei seiner Feststellung, 
dass die jederzeitige Nachvollziehbarkeit durch Anzeige des Geneh-
migenden und nicht nur des letzten Sachbearbeiters in den elektro-
nischen Verfahren bei der jeweiligen konkreten Löschung für ein effi-
zientes Kontrollsystem unabdingbar ist und hielt seine Empfehlung 
aufrecht.

48 Löschungs– und Genehmigungsverfahren, elektronischer Einbringungsakt

Erfassung des  
Genehmigenden

Internes Kontrollsystem
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 24.1 (1) Gemäß einem Strategiepaper des BMF vom April 2010 über ein 
Internes Kontrollsystem49 für die Finanzverwaltung war „dafür Sorge 
zu tragen, dass in diesen Fällen [gemeint waren v.a. Erledigungen mit 
hohem Risiko, wie insbesondere bei hohen Gutschriftsbeträgen] keine 
durchgehende Erledigung durch eine Person erfolgt. Es wird ange-
strebt, das Vier–Augen–Prinzip in den IT–Verfahren abzubilden.“

Demgegenüber sah der Genehmigungserlass des BMF50 vom Dezem-
ber 2013 im Rahmen der dort definierten Betragsgrenzen Erledigungen 
und Genehmigungen von Löschungen und Nachsichten durch eine 
Person — den Sachbearbeiter — vor.

Um eine Kontrolle dieser in Eigenverantwortung genehmigten Fälle 
sicherzustellen, sah der Genehmigungserlass weiters eine begleitende 
und nachgängige, stichprobenweise und nicht vorhersehbare Kon-
trolle dieser Fälle durch die Vorgesetzten vor. Diese hatten die Kon-
trollen regelmäßig durchzuführen und in einer eigenen Liste und im 
(elektronischen) Akt zu dokumentieren. Die Auswahl der Kontrollfälle 
sollte risikoorientiert und unter Bedachtnahme auf Malversationsfälle 
erfolgen. IT–unterstützte Listen (Revisionslisten) standen den Vorge-
setzten für die Kontrolle von Löschungen und Nachsichten jedoch 
nicht zur Verfügung.

(2) Die vom RH überprüften Finanzämter führten die Kontrollen nicht 
wie vorgesehen durchgängig durch bzw. dokumentierten sie nicht 
systematisch in einer Kontrollliste. Die Finanzämter begründeten dies 
mit Zeitmangel sowie mit fehlenden Revisionslisten. Die Fallauswahl 
war überdies für die Vorgesetzten mangels Anzeige des Genehmi-
genden im IT–System, mangels betragsmäßiger Filtermöglichkeit und 
mangels Anzeige des Genehmigers in der IT aufwändig (siehe TZ 23).

(3) Eine Eigengenehmigung einer durch einen Teamexperten–Spe-
zial (TEXs)51 als Sachbearbeiter bearbeiteten Löschung bzw. Nach-
sicht war bis zur Genehmigungsgrenze seines Vorgesetzten (des Team-
leiters) technisch möglich. Laut Genehmigungserlass war eine solche 
Eigengenehmigung nicht zulässig.

49 Strategiepapier Internes Kontrollsystem, GZ BMF 080300/0001–IV/2/2010 vom 
6. April 2010

50 Genehmigungserlass GZ BMF–280000/0235–IV/2/2013 vom 16. Dezember 2013
51 Diesem war im IT–System eine eigene Rolle als ständiger Vertreter des Teamleiters 

zugewiesen, mit der er die Genehmigungsrechte eines Teamleiters erhielt.

Vier–Augen–Prinzip 
und Kontrollen im 
Finanzamt



190 Bund 2016/2

Internes Kontrollsystem

 24.2 Der RH kritisierte, dass bei den Löschungen und Nachsichten — anders 
als im Strategiepapier des BMF aus 2010 bei Erledigungen mit hohem 
Risiko dargelegt — kein durchgängiges Vier–Augen–Prinzip und keine 
durchgängigen Kontrollen bestanden. Dies führte zu einem Malversa-
tions– und Kontrollrisiko.

Auch kritisierte der RH, dass keine technische Sperre für Eigengenehmi-
gungen der Teamexperten–Spezial bis zur Genehmigungsgrenze des 
Teamleiters eingerichtet war.

Der RH empfahl dem BMF, im Sinne des Strategiepapiers des BMF 
aus 2010 ein durchgängiges Vier–Augen–Prinzip für Löschungen und 
Nachsichten durch technische Bearbeitungssperren in der IT zu imple-
mentieren.

Bis zur Umsetzung des Vier–Augen–Prinzips empfahl der RH dem 
BMF, jedenfalls die Kontrolle der eigenverantwortlich genehmigten 
Fälle sicherzustellen und dazu den Finanzämtern elektronische Kon-
trolllisten (Revisionslisten) für Löschungen und Nachsichten zur Ver-
fügung zu stellen. Weiters wäre das aus der technischen Möglichkeit 
der Genehmigung eigener Erledigungen durch den Teamexperten–Spe-
zial bis zur Genehmigungsgrenze resultierende Risiko durch eine IT–
Sperre auszuschalten.

 24.3 (1) Das BMF wies in seiner Stellungnahme zur Empfehlung eines durch-
gängigen Vier–Augen–Prinzips für Löschungen und Nachsichten durch 
technische Bearbeitungssperren in der IT darauf hin, dass bestimmte 
Nachsichten nur durch Abgabensicherungs–Teamleiter bzw. durch Vor-
stände genehmigt werden könnten. Es sei auch IT–mäßig sichergestellt 
(IT–Sperre), dass der Bearbeiter nicht gleichzeitig Genehmiger sein 
könne.

(2) Hinsichtlich der elektronischen Kontrolllisten sei aus Sicht des BMF 
das Vier–Augen–Prinzip bei bestimmten Löschungen und bei Nach-
sichten generell durch den Genehmigungserlass und die diesbezügliche 
IT–Sperre umgesetzt.

(3) Betreffend eine technische Sperre für eigene Erledigungen durch 
den Teamexperten–Spezial sah das BMF keinen Handlungsbedarf. Es 
entspreche nicht dem Grundsatz der eigenverantwortlichen Erledigung 
durch Mitarbeiter, dass sie keinen Fall selbständig erledigen könnten.

 24.4 (1) Der RH verwies gegenüber der Stellungnahme des BMF zum durch-
gängigen Vier–Augen–Prinzip für Löschungen und Nachsichten durch 
technische Bearbeitungssperren auf seine Feststellungen im Zuge der 



Löschung von Abgabenrückständen

BMF

Bund 2016/2 191

Internes Kontrollsystem

Gebarungsüberprüfung: Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung war IT–
mäßig nicht durchgängig sichergestellt, dass der Bearbeiter nicht 
gleichzeitig Genehmiger war. Er hielt daher nachdrücklich seine Emp-
fehlung aufrecht, im Sinne des Strategiepapiers des BMF aus 2010 ein 
durchgängiges Vier–Augen–Prinzip für Löschungen und Nachsichten 
durch technische Bearbeitungssperren in der IT zu implementieren.

(2) Hinsichtlich der elektronischen Kontrolllisten hielt der RH seine 
Empfehlung aufrecht, die Kontrolle der eigenverantwortlich geneh-
migten Fälle sicherzustellen und dazu elektronische Kontrolllisten zur 
Verfügung zu stellen, um damit die nicht vorhersehbaren Kontrollen 
dieser Fälle durch die Vorgesetzten zu gewährleisten.

(3) Zum vom BMF in seiner Stellungnahme verneinten Handlungs-
bedarf betreffend technische Sperren für eigene Erledigungen wies 
der RH das BMF darauf hin, dass zur Zeit der Gebarungsüberprüfung 
Eigengenehmigungen durch Teamexperten–Spezial über die Betrags-
grenze der in Eigenverantwortung genehmigten Fälle hinaus auch bis 
zur Genehmigungsgrenze des Teamleiters technisch möglich waren. Der 
RH hielt deshalb seine Empfehlung aufrecht, das aus der technischen 
Möglichkeit der Genehmigung eigener Erledigungen durch den Team-
experten–Spezial bis zur Genehmigungsgrenze des Teamleiters resul-
tierende Risiko durch eine IT–Sperre auszuschalten. Damit wäre der 
vom BMF angesprochene Grundsatz der eigenverantwortlichen Erle-
digung auch nicht berührt, sofern diese Erledigungen im Rahmen der 
festgelegten Zuständigkeiten erfolgten.

 25.1 (1) Die Finanzämter hatten vor Gewährung einer Nachsicht ab einem 
bestimmten Betrag die Zustimmung des BMF einzuholen. Dennoch kam 
in der Praxis die Gewährung von Nachsichten ohne diese Zustimmung 
des BMF vor52, weil die Einholung der Zustimmung vor Gewährung 
einer Nachsicht nicht durch eine IT–Sperre sichergestellt war.

 25.2 Der RH kritisierte, dass nicht elektronisch sichergestellt war, vor Gewäh-
rung einer Nachsicht ab einer bestimmten Betragsgrenze die Zustim-
mung des BMF einzuholen.

Der RH empfahl dem BMF, die Einhaltung der Vorlagepflicht der Finanz-
ämter bei Nachsichten elektronisch — etwa durch eine betragsmäßige 
IT–Sperre — sicherzustellen.

52 So holte ein vom RH überprüftes Finanzamt irrtümlich die Zustimmung erst nach 
Durchführung der Gewährung der Nachsicht ein, weil die Gewährung der Nachsichten 
in dem betragsmäßigen Ausmaß nach Angabe des Finanzamtes nicht zum Tagesge-
schäft gehörte.

Externe Kontrollen 
und Berichtspflichten
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 25.3 Laut Stellungnahme des BMF erscheine die IT–Sperre bei Nachsichten 
nicht sinnvoll, weil nur das zuständige Finanzamt den Bescheid geneh-
migen könne (nach Einholung der Zustimmung des BMF) und nicht 
das BMF.

 25.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass die Sicherstellung der vorherigen 
Einholung der Zustimmung des BMF durch eine IT–Sperre der Geneh-
migung des Bescheides durch das Finanzamt nicht entgegensteht. Der 
RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht.

 26.1 (1) Im Gegensatz zu den Nachsichten waren beabsichtigte Löschun-
gen nicht dem BMF zur Zustimmung vorzulegen. Seit dem Jahr 2012 
bestand allerdings für Löschungen ab einem bestimmten Betrag ein 
Berichtswesen und damit eine Meldeverpflichtung an das BMF unmit-
telbar nach Durchführung der Löschung. Diese Meldungen sollten 
Informationen zur Bezeichnung des Falles (Region, Dienststelle, Steu-
ernummer), den gelöschten Betrag, eine kurze verbale Fallinformation 
zu Sachverhalt und Begründung samt Darstellung der wirtschaftlichen 
Lage sowie den Löschungsbescheid enthalten.

Die Löschungsmeldungen erfolgten über den elektronischen Akt des 
BMF (ELAK) und waren nicht in den elektronischen Einbringungsakt 
der Finanzverwaltung eingebunden.

(2) In der Praxis erfolgten die Löschungsmeldungen nicht immer zeit-
nahe. So betrug die größte Zeitspanne zwischen Löschung und Meldung 
an das BMF mehr als zehn Monate. Das BMF überprüfte halbjährlich 
den Eingang der Löschungsmeldungen. Der Informationsumfang und 
damit die Aussagekraft der Löschungsmeldungen waren im Sachver-
halt — auch mangels detaillierter Anforderungen in der Vorgabe — sehr 
unterschiedlich. So berichteten einige Finanzämter ausführlich auch 
über die Prüfung der Haftungsvoraussetzungen oder andere wesentliche 
Einbringungsmaßnahmen, über die Entstehung des gelöschten Rück-
standes (bspw. aus einer Betriebsprüfung, Betrugsfall), die betroffenen 
Abgabenarten, den Entstehungszeitraum und über etwaige Rechtsmit-
telverfahren. Meldungen anderer Finanzämter wiederum waren sehr 
kurz gehalten und enthielten wenig Informationen zum Sachverhalt.

 26.2 (1) Der RH kritisierte, dass Löschungsmeldungen nicht immer zeit-
nahe, sondern mit einer Verspätung von bis zu mehr als zehn Mona-
ten erfolgten. Sie erfüllten damit den Zweck einer aktuellen Manage-
mentinformation zu Steuerungszwecken nicht.
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Der RH empfahl dem BMF, die Meldung von Löschungen ab einem 
bestimmten Betrag durch die Finanzämter an das BMF unmittelbar 
ohne zeitliche Verzögerung — und damit im Sinne der BMF–eigenen 
Vorschriften — sicherzustellen.

(2) Der RH kritisierte die umfänglich und von der Aussagekraft unter-
schiedlichen Löschungsmeldungen der Finanzämter, welche eine Aus-
wertbarkeit erschwerten. Nach Ansicht des RH sollten Löschungsmel-
dungen zum Zweck zielgerichteter Steuerungsinformationen jedenfalls 
einen Überblick über die Entstehung und die Ursache gelöschter Rück-
stände ermöglichen.

Der RH empfahl dem BMF, von den Finanzämtern standardisierte 
Löschungsmeldungen zu verlangen, die alle steuerungsrelevanten 
Inhalte — v.a. die Ursachen (z.B. Betrug) und Auslöser (z.B. Betriebs-
prüfung) des zu löschenden Abgabenrückstandes, die Abgabenarten 
und den Zeitraum der gelöschten Abgaben, etwaige Rechtsmittel, das 
Zustandekommen des Rückstandes im zeitlichen Ablauf — sowie auch 
alle wesentlichen Einbringungsschritte — wie bspw. die Prüfung der 
Haftungsvoraussetzungen — enthalten sollten.

Um die Qualität dieser Managementinformation zu steigern, empfahl 
der RH dem BMF weiters, die best practices der Löschungsmeldungen 
zu erheben und um etwaige weitere relevante Managementinformati-
onen — v.a. im Hinblick auf die Historie des Abgabenrückstandes — zu 
ergänzen. Diese wären den Finanzämtern im Sinne eines Wissenstrans-
fers im Rahmen von Informationsveranstaltungen vorzustellen, zu 
diskutieren und die Ergebnisse als Vorgabe im Rahmen eines Arbeits-
behelfs in das Organisationshandbuch der Finanzverwaltung einzuar-
beiten. Das BMF sollte anschließend mit diesen Informationen Analy-
sen dahingehend durchführen, worauf Löschungen (bei Großbeträgen) 
typischerweise zurückzuführen sind, um daraus gezielte Steuerungs-
maßnahmen ableiten zu können (siehe TZ 16).

(3) Der RH kritisierte, dass eine Einbindung der Löschungsmeldungen 
in den elektronischen Einbringungsakt nicht vorgesehen war. Der elek-
tronische Einbringungsakt enthielt dadurch nicht die vollständigen 
Informationen zum Einbringungsverfahren.

Der RH empfahl dem BMF, die Löschungsmeldungen und allfällige 
Rückmeldungen des BMF im jeweiligen elektronischen Einbringungs-
akt zu speichern, um dessen Vollständigkeit sowie die Nachvollzieh-
barkeit sicherzustellen.
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 26.3 (1) Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, die Finanzämter betref-
fend die unmittelbare Meldung von Löschungen auf die Einhaltung der 
erlassmäßigen Regelung hinzuweisen.

(2) Über die derzeit bestehenden standardisierten Löschungsmeldungen 
hinausgehende Löschungsmeldungen schienen — so die Stellungnahme 
des BMF weiter — ebenso entbehrlich wie Analysen der Informationen 
aus den standardisierten Löschungsmeldungen. Die Finanzverwaltung 
habe weder die personellen noch die IT–mäßigen Möglichkeiten, um 
die in der Empfehlung geforderten Maßnahmen umzusetzen.

Hinsichtlich der Erhebung der best practices der Löschungsmeldungen 
bestünden schon derzeit Kommunikations– und Informationsstrukturen, 
wie bspw. Abgabensicherungs–Tage sowie Abgabensicherungs–Team-
leitervernetzungen; diese ermöglichten den Austausch von Best–prac-
tice–Varianten im Zusammenhang mit Löschungen. Ein gesonderter 
— über das Organisationshandbuch hinausgehender — Arbeitsbehelf 
erscheine nicht zweckmäßig.

(3) Die Empfehlung zur Speicherung der Löschungsmeldungen und all-
fälliger Rückmeldungen im jeweiligen elektronischen Einbringungsakt 
werde das BMF aufnehmen.

 26.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass seiner Ansicht nach weitere 
steuerungsrelevante Informationen in den Löschungsmeldungen 
und anschließende Analysen keineswegs entbehrlich waren, da die 
Löschungsmeldungen zum Zweck zielgerichteter Steuerungsinfor-
mationen jedenfalls einen Überblick über die Entstehung und die 
Ursache gelöschter Rückstände ermöglichen sollten. Mit den Ana-
lysen häufiger Ursachen und signifikanter Merkmale von Löschun-
gen wären zielgerichtete Steuerungsmaßnahmen abzuleiten, um in 
künftigen Fällen einen Abgabenausfall durch Löschungen präventiv 
durch geeignete Maßnahmen bereits zum Zeitpunkt des Entstehens 
des Abgabenanspruchs bzw. –rückstands zu vermeiden. Der RH hielt 
deshalb seine Empfehlung aufrecht, von den Finanzämtern standar-
disierte Löschungsmeldungen zu verlangen, welche die in der Emp-
fehlung des RH angeführten steuerungsrelevanten Inhalte umfassen 
sollten, um daraus zielgerichtete Analysen für gezielte Steuerungs-
maßnahmen durchzuführen.
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 27.1 (1) Mit dem Berichtswesen für die Löschungen führte das BMF ab 2012 
eine nachträgliche, von den Finanzämtern losgelöste Qualitätskontrolle 
für Löschungen — die sogenannte Löschungskontrolle — ein. Im Sinne 
eines Internen Kontrollsystems und zum Zwecke der Qualitätssiche-
rung sollte der bundesweite Fachbereich des BMF demnach ex post 
und stichprobenweise mindestens 20 % der Löschungsfälle mit einem 
Löschungsbetrag von mehr als 500.000 EUR hinsichtlich der Kriterien 
Richtigkeit, Nachvollziehbarkeit und Effizienz kontrollieren. Die Aus-
wahl der Fälle sollte der bundesweite Fachbereich treffen; dies nach 
risikoorientierten Kriterien aus den Löschungsmeldungen der Finanz-
ämter sowie aus einer vom BMF zur Verfügung gestellten Liste durch-
geführter Löschungen mit Löschungsbeträgen über 500.000 EUR. Als 
Risikokriterien waren neben dem Löschungsbetrag die Branche, die 
Rechtsform, die Betriebskategorie, ein etwaiger steuerlicher Vertreter, 
das Datum des letzten Rückstandsausweises sowie die Eröffnung des 
letzten Einbringungsaktes in der Liste erfasst. Weitere Risikokriterien 
waren nicht erfasst.

(2) Über das Ergebnis der Löschungskontrollen hatte der bundesweite 
Fachbereich Befunde zu erstellen und dem BMF zu übermitteln. Bei 
Bedarf erfolgten Rückfragen bzw. Ersuchen um weitere Veranlassungen 
durch die Finanzämter. Die Befunde waren nicht im elektronischen Ein-
bringungsakt zu erfassen. Die Finanzämter hatten daher keine Kennt-
nis von den Inhalten der Befunde. Lerneffekte aus den durchgeführten 
Löschungskontrollen, die über den Einzelfall hinausgehend von bun-
desweiter Bedeutung waren, stellte das BMF im Rahmen des Audit-
jahresberichts53 allen Finanzämtern zur Verfügung.

(3) Nachsichten waren nicht in die Löschungskontrollen miteinzube-
ziehen, für diese war ab einem bestimmten Betrag die Zustimmung 
des BMF vorgesehen (siehe TZ 25).

(4) Der bundesweite Fachbereich verfehlte in den Jahren 2012 
und 2013 die Vorgabe, 20 % der Löschungsfälle zu kontrollieren. Statt 
38 Löschungsfällen kontrollierte er in beiden Jahren zusammen neun 
Löschungsfälle. Für das Jahr 2014 war eine Steigerung der Anzahl der 
Löschungskontrollen zu erkennen.

(5) Der bundesweite Fachbereich überprüfte nur Fälle mit einem 
Löschungsbetrag von jeweils mehr als 1 Mio. EUR, nicht — wie vor-
gesehen — auch jene zwischen 500.000 EUR und 1 Mio. EUR.

53 Der Auditjahresbericht des BMF gibt einen Überblick über die bedeutendsten Empfeh-
lungen und Maßnahmen zu bestimmten Auditthemen des jeweiligen Jahres und wei-
tere Informationen zum Qualitätsmanagement, die über das Audit hinausgehen.



196 Bund 2016/2

Internes Kontrollsystem

(6) Der bundesweite Fachbereich bewertete in den Befunden neben der 
Vorgangsweise der Abgabeneinbringung in den Finanzämtern auch 
die Entstehung der Abgabenrückstände. Dazu waren zum Teil aufwän-
dige Recherchen im elektronischen Abgabeninformationssystem sowie 
im Prüfverwaltungsprogramm des BMF notwendig, weil diese Daten 
nicht in der Liste der durchgeführten Löschungen für weitergehende 
Analysen erfasst waren (siehe TZ 16).

 27.2 (1) Der RH kritisierte, dass die vom BMF vorgegebene 20%ige Kon-
trollquote aller Löschungsfälle über 500.000 EUR nicht erfüllt wurde: 
Statt 38 Löschungsfällen kontrollierte der bundesweite Fachbereich in 
den Jahren 2012 und 2013 zusammen neun Löschungsfälle. Dadurch 
stellte das BMF eine umfassende Qualitätssicherung durch den bun-
desweiten Fachbereich nicht sicher.

Der RH empfahl dem BMF, dafür zu sorgen, dass der bundesweite 
Fachbereich die erforderlichen Kontrollen im Ausmaß von 20 % der 
Löschungsfälle mit Beträgen von mehr als 500.000 EUR durchführt.

(2) Der RH kritisierte, dass die Kontrollbefunde des bundesweiten Fach-
bereichs zu ausgewählten Löschungen nicht im jeweiligen elektro-
nischen Einbringungsakt gespeichert und daher den Finanzämtern 
nicht bekannt waren. Dadurch entgingen den Finanzämtern wertvolle 
Steuerungsinformationen und fallbezogene Lerneffekte.

Der RH empfahl dem BMF, dafür zu sorgen, dass die Kontrollbefunde 
des bundesweiten Fachbereichs zu ausgewählten Löschungen beim 
jeweiligen Einbringungsakt gespeichert werden und den Finanzämtern 
die Expertise des bundesweiten Fachbereichs im Sinne einer Feedback-
schleife zur Kenntnis gelangt.

(3) Nach Ansicht des RH waren die im Rahmen der Löschungskontrol-
len erstellten Befunde des bundesweiten Fachbereichs des BMF sehr 
ausführlich und kritisch, boten — beginnend mit der Entstehung der 
Rückstände — eine über die Vorgangsweise der Abgabeneinbringung 
hinausgehende Analyse der Fälle und spiegelten eine profunde Fach-
kenntnis wider. Der RH bewertete diese Kontrollen durch vom Finanz-
amt unabhängige ausgewiesene Fachexperten als zweckmäßig und 
effektiv, weil die Befunde nicht nur generelle Empfehlungen enthiel-
ten, sondern darüber hinaus auch wesentliche Managementinforma-
tionen und Steuerungsempfehlungen wie Betrugsmuster, Auslöser des 
Rückstandes und Risikopotenziale (siehe TZ 13).

Der RH kritisierte allerdings, dass das BMF die in den Befunden ent-
haltenen Informationen nur hinsichtlich der fachlichen Aspekte in den 
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Auditjahresberichten zusammenfasste, nicht jedoch für Steuerungs-
zwecke verwendete.

Der RH empfahl daher dem BMF, die vom bundesweiten Fachbereich 
erstellten Befunde nach Löschungskontrollen als Steuerungsinforma-
tion für Risikoanalysen (Auslöser des Rückstandes, Betrugsmuster, Ent-
wicklung, Risikoparameter) zu verwenden und daraus entsprechende 
Maßnahmen für das gesamte Abgabenverfahren — wie zeitnahe Aufde-
ckung von Betrugsfällen, Anregung rechtzeitiger Prüfungs– und Erhe-
bungshandlungen in Risikobranchen, Beschleunigung von Rechtsmit-
telverfahren — abzuleiten (siehe TZ 16).

(4) Nach Ansicht des RH fehlte mangels Erfassung umfassender Risi-
kokriterien bei den Löschungsfällen die Basis für eine risikoorientierte 
Stichprobenauswahl und damit auch für eine risikoadäquate Kontrolle 
aller Löschungen — auch jener unter 500.000 EUR. Der RH kritisierte, 
dass die Fallauswahl bisher zwar risikoorientiert erfolgen sollte, jedoch 
waren wenige Parameter für eine risikoorientierte Auswahl vorhan-
den. Der RH kritisierte auch, dass Nachsichten unter einem bestimm-
ten Betrag keiner Kontrolle unterlagen.

Der RH empfahl dem BMF, zur Minimierung des mit Löschungen und 
Nachsichten verbundenen Risikos solche Fälle generell einer von den 
Finanzämtern losgelösten, stichprobenweisen, risikoorientierten und 
zufallsgesteuerten Kontrolle zu unterziehen. Dazu wären alle Löschun-
gen und Nachsichten in einer Datenbank zu erfassen, welche einerseits 
die Basis für eine Risikoanalyse (siehe TZ 16) und andererseits für eine 
Fallauswahl zur nachträglichen Kontrolle bieten sollte. Das BMF sollte 
das Risiko definieren und dementsprechend eine risikoadäquate Kon-
trollquote für zufallsgesteuerte und risikoorientierte Kontrollen fest-
legen. Mit der tagesaktuellen Datenbank könnten die Löschungsmel-
dungen der Finanzämter entfallen.

 27.3 Das BMF werde laut seiner Stellungnahme die Empfehlungen hinsicht-
lich der Durchführung der erforderlichen Kontrollen im Ausmaß von 
20 % der Löschungsfälle durch den bundesweiten Fachbereich sowie 
hinsichtlich der Speicherung der Kontrollbefunde beim Einbringungs-
akt aufnehmen.

Das BMF plane — so die Stellungnahme weiter — eine Umstrukturierung 
des RIA in Richtung „predictive analytics competence center (PACC)“. 
Im Zuge dieses Projekts solle in einem „zentralen Datenmanagement“ 
gesamthaft, aber auch spezifisch für den Bereich der Abgabensiche-
rung definiert werden, welche Daten bzw. Kriterien in eine Risikoana-
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lyse einfließen und welche Prüfungs– und Kontrollhandlungen sinn-
vollerweise auf Basis dieser Risikoanlayse gesetzt werden sollten.

 28.1 (1) Zielvereinbarungen stellten einen wesentlichen Baustein der 
Managementphilosophie des BMF dar. Sie waren ein Instrument zur 
Steuerung der Finanzämter und Zollämter, der Großbetriebsprüfung 
sowie der Steuerfahndung. Durch die Zielvereinbarungen sollte die 
Wirksamkeit des Verwaltungshandelns sichergestellt werden.54

Das BMF unterzog die Zielerreichung monatlich einem Monitoring und 
vierteljährlich einem tiefergehenden Controlling mit Abweichungs-
analysen und Maßnahmenplanungen. Für das Controlling stand das 
Instrument der leistungsorientierten Steuerung (LoS) zur Verfügung, 
in dem diverse Kennzahlen — über jene hinausgehend, die in den Ziel-
vereinbarungen enthalten waren — standardmäßig abgebildet und aus-
wertbar waren.

(2) Für jedes Finanzamt waren in den Zielvereinbarungen folgende 
Ziele für die Abgabensicherung definiert (diese sollten als Maximal-
werte nicht überschritten werden):

—  Höhe der vollstreckbaren Abgabenrückstände (ohne Insolvenzen, 
ohne Aussetzung der Einhebung, ohne Aussetzung der Einbringung 
und ohne Hemmungen, wie z.B. Zahlungserleichterungen);

—  Höhe der Rückstände, deren Einbringung ausgesetzt war (ohne Insol-
venzen).

In den Jahren 2010 bis 2013 wurden die österreichweiten Gesamtziel-
werte — als Summe aller Finanzämter — erreicht; ab dem Jahr 2012 
erreichten einzelne Finanzämter die Ziele nicht.

(3) Die vereinbarten Ziele für die Teams Abgabensicherung wiesen fol-
gende Mängel auf:

—  Sie nahmen Bezug auf die Abgabeneinbringung55, nicht jedoch auf 
die Abgabeneinhebung56, obwohl auch hier wichtige Arbeiten, wie 

54 Bei jährlich stattfindenden Steuerungsmeetings legten die Teilnehmer die aus der Stra-
tegie des BMF abgeleiteten Jahresziele fest. Diese wurden auf die Regionen (Mitte, Ost, 
Süd, West, Wien) und in weiterer Folge auf die Finanzämter und von dort auf die Teams 
aufgeteilt.

55 (zwangsweise) Abgabeneinbringung von Abgabenrückständen
56 Abgabeneinhebung und –verrechnung — frühere Finanzkassentätigkeiten wie bspw. 

Zahlungsverkehr

Zielvereinbarungen 
und Steuerungs-
kennzahlen
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bspw. die Ausfertigung von Auszahlungsanweisungen und die Ver-
buchung von Abgabenlastschriften und –gutschriften, zu erledi-
gen waren;

—  die Mitarbeiter konnten die Erreichung ihrer Leistungsziele nicht 
immer selber beeinflussen, weil sie abhängig von zuvor erfolgten 
Abgabenvorschreibungen waren;

—  die Leistungsziele standen in unmittelbarer Wechselbeziehung zuei-
nander und konnten durch Löschungen57 — welche nicht in die Ziel-
vereinbarungen miteinbezogen waren — gesteuert werden.58

(4) Ebenso wie die Zielvereinbarungen wies auch die leistungsorien-
tierte Steuerung (LoS) im Zusammenhang mit der Abgabensicherung 
Mängel auf:

— Der Bereich der Abgabeneinhebung war nicht abgebildet;

—  hinsichtlich der Abgabeneinbringung waren keine Steuerungs-
kennzahlen enthalten, welche den Arbeitsanfall je Mitarbeiter 
zeigten — wie bspw. standardisierte Kennzahlen über die Anzahl 
der offenen bzw. bearbeiteten Einbringungsakten pro Team bzw. 
Mitarbeiter;

—  der Einbringungserfolg der Abgabensicherung und damit der Rück-
standsabbau waren nicht abgebildet.

2013 führte das BMF mit der Entrichtungsquote59 eine Steuerungs-
kennzahl ein, die ein Indikator für die Zahlungsmoral der Abgabe-
pflichtigen und für die Effektivität der Abgabensicherung sein sollte.

(5) Die vom RH bereits mehrfach empfohlene Ergänzung des Kennzah-
lensystems LoS (zuletzt im Bericht „Risikomanagement in der Finanz-
verwaltung“, Reihe Bund 2014/14) um das Ausmaß der Entrichtung 
der rechtskräftig vorgeschriebenen Mehrergebnisse nach Außenprü-
fungen — das sogenannte einbringliche Mehrergebnis — war bis zum 
Ende der Gebarungsüberprüfung nicht erfolgt. Viele Rückstände waren 
auf Forderungen zurückzuführen, die bereits bei der Festsetzung nicht 

57 Dies hatte der RH bereits in seinem Bericht „Einbringung von Abgabenrückständen“ 
(Reihe Bund 2007/14) beanstandet.

58 So konnten die Teams Abgabensicherung das massive Ansteigen des Rückstandes durch 
ein (uneinbringliches) Mehrergebnis nach Abschluss einer Außenprüfung nur durch 
eine Löschung verhindern.

59 Abbau der vorgeschriebenen und nicht entrichteten Abgaben innerhalb von sechs 
Monaten in %
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mehr einbringlich waren. Bei den ausgewiesenen Mehrergebnissen 
war nicht erkennbar, ob es sich dabei um Abgabenforderungen han-
delte, die bereits zum Zeitpunkt der Festsetzung uneinbringlich waren.

 28.2 (1) Der RH kritisierte, dass die Zielvereinbarungen und Steuerungs-
instrumente des BMF für die Abgabeneinbringung nicht ausreichend 
umfassend und zielführend waren, um den Abgabenausfallsrisiken 
(siehe TZ 7 bis 19) zu begegnen. Den evident hohen Abgabenrück-
ständen stand das Faktum gegenüber, dass die Finanzämter insgesamt 
das österreichweite Gesamtziel erreicht hatten. Nach Ansicht des RH 
signalisierte dieser Kontrast aus ungehobenem Optimierungspoten-
zial (bestehender Abgabenrückstand) einerseits und voller Zielerfül-
lung andererseits eine unzureichende Zielformulierung.

(2) Der RH bemängelte, dass die in den Zielvereinbarungen festge-
setzten Leistungsziele nur einen Teilbereich des Aufgabengebiets der 
Teams Abgabensicherung, nämlich die Einbringungstätigkeit, abbil-
deten. Ziele für die Einhebungstätigkeit fehlten. Darüber hinaus standen 
die vereinbarten Leistungsziele — Höhe der vollstreckbaren Abgaben-
rückstände und der Aussetzung der Einbringung — in einer Wechsel-
beziehung zueinander, waren durch Löschungen steuerbar und konn-
ten von den Mitarbeitern der Abgabensicherung nicht immer selber 
beeinflusst werden. Die Leistungsziele für die Teams Abgabensiche-
rung waren daher verbesserungswürdig.

Der RH empfahl dem BMF, die Zielvereinbarungen für die Teams Abga-
bensicherung in den Finanzämtern um Leistungsziele für die Abga-
beneinhebung zu ergänzen, wie bspw. Durchlaufzeiten.

Weiters empfahl der RH dem BMF, die Leistungsziele für die Abgaben-
einbringung so zu gestalten, dass sie

— von den Teams Abgabensicherung beeinflusst werden können und

— die tatsächliche Arbeitsleistung der Abgabeneinbringung abbilden.

Beispielsweise wäre zu überprüfen, ob die Anzahl der erledigten Ein-
bringungsakten als Leistungsziel für die Abgabeneinbringung geeig-
net ist.60

60 Zu beachten wäre dabei, dass es regionale Unterschiede bei den Zielvereinbarungen 
geben sollte, weil die Einbringungsakten — wie der RH im Rahmen seiner Überprü-
fung feststellte — v.a. in den Ballungsräumen eine höhere Komplexität verbunden mit 
einem höheren Arbeitsaufwand aufwiesen.
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(3) Der RH bemängelte, dass für Zwecke des Controllings in der leis-
tungsorientierten Steuerung (LoS) wichtige Steuerungskennzahlen für 
die Abgabeneinbringung fehlten; die Abgabeneinhebung war in der 
leistungsorientierten Steuerung (LoS) ebenso wenig abgebildet wie in 
den Zielvereinbarungen. Ebenso fehlte weiterhin eine vom RH bereits 
mehrfach empfohlene Kennzahl mit dem einbringlichen Mehrergebnis. 
Dieses stellte jedoch angesichts des vom RH aufgezeigten Ausfallsrisi-
kos der nach Außenprüfungen festgesetzten Abgabennachforderungen 
(TZ 9) eine wesentliche Managementinformation dar.

Der RH empfahl dem BMF, die in der leistungsorientierten Steue-
rung (LoS) abgebildeten Kennzahlen der Abgabensicherung für Con-
trolling– und Steuerungszwecke zu ergänzen und bspw. folgende Kenn-
zahlen auf ihre diesbezügliche Eignung zu prüfen:

—  die Entwicklung der Einbringungsakten im Verhältnis zu den zur 
Verfügung stehenden Personalressourcen,

—  die Entwicklung der Einbringungsakten im Verhältnis zur Entwick-
lung des Rückstandes,

—  die Entwicklung der offenen Einbringungsakten im Verhältnis zu 
den Personalressourcen,

— die erledigten Einbringungsakten,

—  die Entwicklung des Einbringungserfolgs und damit des Rück-
standsabbaus.

Weiters empfahl der RH dem BMF, das Kennzahlensystem des BMF um 
das einbringliche Mehrergebnis nach Außenprüfungen zu ergänzen.

 28.3 (1) Das BMF merkte in seiner Stellungnahme an, dass in den Zielver-
einbarungen nicht alle Arbeitsprozesse umfassend abgebildet werden 
könnten und sollten. Vielmehr sollten die strategischen Schwerpunkte 
Eingang finden.

Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit Praktikern werde derzeit ver-
sucht, aussagekräftigere Leistungsziele für die Abgabeneinbringung 
zu definieren.

(2) Weiters teilte das BMF in seiner Stellungnahme mit, dass es beab-
sichtigt sei, mittelfristig im Rahmen eines Organisationsentwicklungs-
projekts die Abgabensicherung umfassend (Arbeitsabläufe, Prozesse, 
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Personalbedarf, Arbeitsunterlagen und Steuerungsinstrumente) zu 
beleuchten.

 28.4 Der RH entgegnete dem Argument des BMF, wonach nicht alle Arbeits-
prozesse in den Zielvereinbarungen abgebildet werden könnten und 
sollten, dass die Abgabeneinhebung einen wesentlichen Teilprozess 
bzw. Aufgabenbereich der Finanzverwaltung darstellte, in dem umfas-
sende Ressourcen gebunden waren. Sie sollte deshalb bei den strate-
gischen Schwerpunkten und Zielformulierungen nicht vernachlässigt 
werden. Nach Ansicht des RH sollte daher die Abgabeneinhebung im 
Rahmen des vom BMF definierten Strategiebereichs effiziente Ver-
waltung — mit dem Ziel einer zeitnahen und richtigen Abgabenerhe-
bung — in die Zielvereinbarungen Eingang finden. Der RH hielt seine 
Empfehlung aufrecht.

 29.1 (1) Den Teams Abgabensicherung (AS) in den Finanzämtern obla-
gen Tätigkeiten im Rahmen der Abgabeneinhebung und –verrechnung 
(früher Finanzkasse) und der Abgabeneinbringung. Nach Angabe des 
BMF war eine Zuordnung der Mitarbeiter zum jeweiligen Aufgaben-
bereich (Einhebung und Verrechnung einerseits, Einbringung anderer-
seits) aufgrund der Arbeitsplatzstruktur nicht möglich.

Da dem BMF weder der tatsächliche Ressourceneinsatz noch der Bedarf 
für die Einbringungstätigkeit — weil bisher keine Personalbedarfser-
hebung stattgefunden hatte — bekannt war, führte der RH eine nähe-
rungsweise Berechnung der Anzahl der im Bereich Abgabeneinbrin-
gung tätigen Mitarbeiter anhand der tatsächlichen VBÄ der Teams 
Abgabensicherung und eines vom BMF bekannt gegebenen prozen-
tuellen Werts für die Einbringungstätigkeit durch:61

61 Eine Differenzierung zwischen Einhebungs– und Einbringungstätigkeiten hatte das 
BMF nur im Rahmen der sogenannten Personaleinsatzplanung (PEP) — die Grund-
lage der Verteilung des vorhandenen Personals war – mittels eines fiktiv festgelegten 
Gewichtungsfaktors der Arbeitsleistung vorgenommen. Nach Angabe des BMF han-
delte es sich hierbei um einen „fiktiven“ Anteil der Einbringung in der Abgabensiche-
rung aus dem Personaleinsatzplan (PEP). Als Parameter für diesen fiktiven Anteil zog 
das BMF die Anzahl der ausgefertigten Rückstandsausweise heran.

Personal
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In allen drei vom RH überprüften Finanzämtern verringerte sich zwi-
schen 2010 und 2013 die Anzahl der Mitarbeiter, die mit Einbrin-
gungstätigkeiten befasst waren. Den größten Personalrückgang hatte 
das Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag mit 15 % zu verzeichnen. 
Bundesweit lag der Rückgang bei 12 %.

Demgegenüber entwickelte sich die Anzahl der Einbringungsakten 
wie folgt:

Dem Rückgang des Personals zwischen 2010 und 2013 um bundesweit 
12 % stand ein Anstieg der Einbringungsakten um 4 % gegenüber.

(2) Der RH hatte bereits in seinem Bericht „Risikomanagement in der 
Finanzverwaltung“ (Reihe Bund 2014/14) darauf hingewiesen, dass eine 
bloße Verteilung des vorhandenen Personals — wie derzeit auf Basis 
des Personaleinsatzplanes (PEP) — nicht zielführend war.

Da dem BMF weder Kennzahlen für die Ermittlung des gesamten Per-
sonalbedarfs noch dessen Verteilung auf die Finanzämter vorlagen 

Tabelle 12:  Anzahl der Mitarbeiter in der Abgabeneinbringung  
(jeweils zum 31. Dezember)

2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2010 bis 2013

in VBÄ in %

FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf 27,2 30,8 31,0 26,4 – 3

FA Baden Mödling 16,2 17,9 18,6 14,8 – 9

FA Bruck Leoben Mürzzuschlag 7,1 7,7 7,7 6,0 – 15

Finanzämter bundesweit1 471,4 512,5 503,2 417,1 – 12
Anmerkung:  Die Berechnung erfolgte anhand des vom BMF angesetzten fiktiven Anteils für die Einbringung aus dem Personal-

ein satzplan.
1 exkl. Finanzamt FAG Wien (Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel)

Quellen: BMF; RH

Tabelle 13: Anzahl der Einbringungsakten (jeweils zum 31. Dezember)

2010 2011 2012 2013 Veränderung 
2010 bis 2013

Anzahl in %

FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf 12.058 11.964 11.923 12.540 + 4

FA Baden Mödling 5.859 5.605 5.823 6.177 + 5

FA Bruck Leoben Mürzzuschlag 2.789 2.850 2.757 2.900 + 4

Finanzämter bundesweit1 170.998 167.981 171.309 177.808 + 4
1 exkl. Finanzamt FAG Wien (Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel)

Quellen: BMF; RH
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(Leis tungskennzahlen), verglich der RH den Arbeitsanfall je Mitarbeiter 
in den Teams Abgabensicherung im Bereich der Einbringung anhand 
der zum 31. Dezember 2013 bestehenden Einbringungsakte. Im Rah-
men der Überprüfung durch den RH zeigte sich, dass Einbringungsfälle 
v.a. in den Ballungsräumen (Wien) mitunter komplexer und umfang-
reicher als im übrigen Bundesgebiet waren; eine daran anknüpfende 
Gewichtung nahm der RH nicht vor:

Der Arbeitsanfall je Mitarbeiter war sowohl zwischen den vom RH 
überprüften Finanzämtern als auch im bundesweiten Vergleich unter-
schiedlich. Ein Mitarbeiter des Finanzamtes Bruck Leoben Mürzzuschlag 
hatte etwa einen um 13 % höheren Arbeitsanfall je Mitarbeiter als der 
bundesweite Durchschnitt. In den vom RH überprüften Finanz ämtern 
war der Arbeitsanfall je Mitarbeiter im Finanzamt Baden Mödling auf-
grund der dortigen Personalausstattung am geringsten — deshalb erle-
digte dieses auch mehr ressourcenintensivere Einbringungstätigkeiten, 
wie Teillöschungen, Widerruf von Löschungen und Haftungsverfahren, 
und diese zeitnäher (siehe TZ 7 bis 12).

Bundesweit lag die Streuung bei einem Faktor von 2,4. Das bedeu-
tete, dass das Finanzamt mit dem höchsten Arbeitsanfall je Mitarbeiter 
(Wien 2/20/21/22) mehr als doppelt so viele Einbringungsakten je VBÄ 
zu bearbeiten hatte wie das Finanzamt mit dem geringsten Arbeits-
anfall je Mitarbeiter (St. Johann Tamsweg Zell am See). Der Umstand, 
dass Fälle in Ballungsräumen wie Wien vermehrt komplexer und damit 
arbeitsintensiver waren, verstärkte den Unterschied zusätzlich.

Tabelle 14:  Arbeitsanfall je Mitarbeiter in der Abgabeneinbringung  
(zum 31. Dezember 2013)

Einbringungsakten Mitarbeiter 
Abgabeneinbringung2 Akten je VBÄ

Anzahl in VBÄ Anzahl

FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf 12.540 26,4 475,0

FA Baden Mödling 6.177 14,8 417,4

FA Bruck Leoben Mürzzuschlag 2.900 6,0 483,3

Finanzämter bundesweit1 177.808 417,1 426,3

Maximum: FA Wien 2/20/21/22 14.644 23,7 617,9

Minimum: FA St. Johann Tamsweg 2.323 9,0 258,1
1 exkl. Finanzamt FAG Wien (Finanzamt für Gebühren, Verkehrssteuern und Glücksspiel)
2  Die Berechnung erfolgte anhand des vom BMF angesetzten fiktiven Anteils für die Einbringung aus dem 

Personaleinsatzplan.

Quellen: BMF; RH
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(3) Generalpräventive Einbringungstätigkeiten — wie Haftungs– und 
Insolvenzverfahren — waren zeitlich sehr aufwändig und erforderten, 
auch aufgrund der umfassenden rechtlichen Anforderungen62, eine 
qualitativ hochwertige Bearbeitung, damit sie in einem etwaigen 
Rechtsmittelverfahren einer Überprüfung standhielten.

Der vermehrte Einsatz von Mitarbeitern der Verwendungsgruppe A2 
(Teamexperte–Spezial) führte zu einer qualitativ hochwertigeren Bear-
beitung der Rückstandsfälle und zur zeitnäheren Erledigung von Ein-
bringungsmaßnahmen. So erhöhte sich bspw. die Anzahl der ange-
merkten Haftungsverfahren im Finanzamt Bruck Leoben Mürzzuschlag 
seit der Aufnahme eines neuen A2–Mitarbeiters auf das 5–Fache (siehe 
TZ 11).

Mit dem Einsatz eines zusätzlichen Mitarbeiters der Verwendungs-
gruppe A2 pro Team Abgabensicherung wäre nach Angabe der 
Finanzämter u.a. eine raschere und effizientere Bearbeitung von 
Haftungs– und Rechtsmittelverfahren, eine zeitnähere Setzung von 
Einbringungsmaßnahmen bei Rückstandszuwächsen sowie eine ver-
besserte Betrugsbekämpfung durch zeitnähere Indizierung und ver-
mehrte Kommunikation mit anderen Abteilungen und Behörden sowie 
Internetrecherchen möglich.

Kennzahlen zur Messung des Erfolgs (bspw. Einbringungserfolg) eines 
weiteren Mitarbeiters in der Abgabeneinbringung — abgesehen von 
der generalpräventiven Wirkung — lagen nicht vor. Dadurch war auch 
eine Gegenüberstellung von Kosten und Nutzen nicht möglich.

(4) Den Schätzungen des Personaleinsatzplans des BMF zufolge betrug 
der Anteil der Einbringungstätigkeit in der Abgabensicherung im 
Jahr 2013 bundesweit 52 % (auf die Einhebungstätigkeit entfielen 
demnach 48 %). Für die Gewichtung der Arbeitsleistung der Abga-
beneinbringung zog das BMF lediglich einen Parameter — die Anzahl 
der ausgefertigten Rückstandsausweise — heran.

Der RH erhob demgegenüber den Anteil der Einbringungstätigkeit in 
der Abgabensicherung anhand von Schätzungen der befassten Mitar-
beiter in den überprüften Finanzämtern:

62 Steuerrecht, Insolvenz–(Konkurs–)recht, Verfahrensrecht, Exekutionsrecht etc.
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Der Vergleich des RH zeigte, dass der laut Personaleinsatzplan geschätzte 
Anteil der Einbringungstätigkeit im Team Abgabensicherung nicht dem 
von den Finanzämtern geschätzten Anteil entsprach. Nach den Anga-
ben eines Teamleiters Abgabensicherung wären neben der Anzahl der 
ausgefertigten Rückstandsausweise noch zusätzliche Parameter — wie 
bspw. die Anzahl der Einbringungsakten und der Kundenkontakte — zu 
berücksichtigen. Die Anzahl der Einbringungsakten würde hinsichtlich 
des Arbeitsanfalls je Mitarbeiter insofern einen realistischeren Aus-
sagewert liefern, als ein Einbringungsakt auch die von der Einbrin-
gung ausgesetzten Rückstände miteinbeziehen würde und auch hän-
disch ohne bestehenden Rückstandsausweis angelegt werden könnte.63

(5) Die folgende Abbildung zeigt für das Jahr 2013 die Altersstruk-
tur der Mitarbeiter in den Teams Abgabensicherung der Finanzämter:

63 bspw. bei Übermittlung von Kontrollmeldungen der Betriebsprüfung und der Finanz-
polizei oder bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, wenn noch kein Rückstand vor-
handen war

Tabelle 15:  Anteil Einbringungstätigkeit in den Teams Abgabensicherung  
(zum 31. Dezember 2013)

Mitarbeiter 
Abgabensicherung

Anteil Einbringung 
laut Angaben 
Finanzämter1

Anteil Einbringung 
laut BMF–Personal-
einsatzplan 2013

in VBÄ in VBÄ in % in %

FA Wien 3/6/7/11/15 Schwechat Gerasdorf 43,2 28,5 66 61

FA Baden Mödling 26,3 16,8 64 56

FA Bruck Leoben Mürzzuschlag 11,3 5,9 52 53

1  zuzüglich jeweils eines vom RH näherungsweise geschätzten Anteils von 0,5 VBÄ je Team für den Teamleiter zur 
Herstellung der Vergleichbarkeit mit den Werten im Personaleinsatzplan des BMF

Quellen: BMF; überprüfte Finanzämter; RH
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Die Teams Abgabensicherung wiesen im Jahr 2013 ein Durchschnitts-
alter von 45 Jahren auf. Von den insgesamt 891 Mitarbeitern waren 
bundesweit 404 Mitarbeiter und damit fast die Hälfte (45 %) älter als 
50 Jahre, 41 Mitarbeiter waren älter als 60 Jahre. Die Alterssituation 
war bundesweit unterschiedlich. Den höchsten Anteil an Mitarbei-
tern, die älter als 50 Jahre waren, wies das Finanzamt Neunkirchen 
Wr. Neustadt mit rd. 67 % auf; das Finanzamt Baden Mödling hatte 
mit rd. 24 % den geringsten Anteil.

 29.2 Der RH kritisierte, dass dem BMF weder der tatsächliche Ressourcen-
einsatz noch der Bedarf für die Einbringungstätigkeit in den Teams 
Abgabensicherung — welchen sowohl Tätigkeiten der Abgabeneinhe-
bung und –verrechnung als auch der Abgabeneinbringung oblagen — 
bekannt war. Zudem verfügte das BMF über keine Kennzahlen für die 
Ermittlung des tatsächlichen Personalbedarfs für die Abgabeneinbrin-
gung und dessen Verteilung auf die Finanzämter. Da das BMF bisher 
keine Personalbedarfserhebung durchgeführt hatte, stellte der Perso-
naleinsatzplan eine reine Verteilung des vorhandenen Personals dar. 
Es war nicht feststellbar, ob der Personaleinsatz betreffend die Abga-

Abbildung 4:  Altersstruktur der Mitarbeiter in den Teams Abgabensicherung 2013
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beneinbringung für die Aufgabenerfüllung risikoadäquat war. Zudem 
zeigten die Auswertungen des RH, dass es dem BMF nicht gelang, eine 
annähernd gleiche Verteilung des Personals — gemessen am Arbeits-
anfall — zu erreichen.

Der RH wies kritisch auf den von ihm — anhand des vom BMF, man-
gels anderer steuerungsrelevanter Daten, bekannt gegebenen fik-
tiven Anteils für die Einbringungstätigkeit — berechneten bundesweit 
12%igen Rückgang jener Mitarbeiter hin, die mit Einbringungstätig-
keiten befasst waren. Diesem Rückgang stand ein Anstieg der Ein-
bringungsakten um 4 % gegenüber. Darüber hinaus verschärften der 
bundesweit unterschiedliche Arbeitsanfall je Mitarbeiter und die Alters-
struktur die Problemlage in der Abgabeneinbringung. Der RH wies kri-
tisch darauf hin, dass aufgrund der gegenwärtigen Altersstruktur und 
den in den nächsten Jahren anstehenden Pensionierungen das Risiko 
eines Know–how–Verlusts bestand, sofern das vorhandene Know–how 
nicht durch einen rechtzeitigen Wissenstransfer weitergegeben wer-
den kann.

Nach Ansicht des RH wären für komplexe Einbringungstätigkeiten wie 
Haftungs–, Insolvenz– und Rechtsmittelverfahren Mitarbeiter der Ver-
wendungsgruppe A2 ressourcen– und risikoadäquat zur Verfügung zu 
stellen, da diese einen hohen qualitativen und quantitativen Ressour-
cenbedarf erforderten. Der RH wies kritisch darauf hin, dass Kenn-
zahlen zur Messung des Erfolgs eines weiteren Mitarbeiters in der 
Abgabeneinbringung — abgesehen von der generalpräventiven Wir-
kung — fehlten, die für eine entsprechende Kosten–Nutzen–Rechnung 
relevant wären.

Weiters wies der RH kritisch darauf hin, dass der im Rahmen der Per-
sonaleinsatzplanung vom BMF geschätzte fiktive Anteil der Einbrin-
gungstätigkeit nicht dem von den überprüften Finanzämtern geschätz-
ten Anteil entsprach. Der RH betrachtete die Annahmen für den fiktiven 
Anteil der Personalressourcen für Einbringungstätigkeiten auch des-
halb sehr kritisch, weil der eine Parameter „Anzahl der ausgefertigten 
Rückstandsausweise“ die Einbringungstätigkeiten nicht ausreichend 
abbildete.

Der RH empfahl dem BMF, zu überprüfen, inwieweit die bestehende 
personelle Ausstattung der Teams Abgabensicherung den tatsächlichen 
Anforderungen entsprach. Wiederholt64 empfahl der RH dem BMF, eine 
Personalbedarfserhebung durchzuführen und eine risikoadäquate Per-
sonalausstattung sicherzustellen. Dabei wäre(n)
64 siehe zuletzt Bericht des RH „Risikomanagement in der Finanzverwaltung“ (Reihe 

Bund 2014/14)
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—  der tatsächliche Personalbedarf für die Abgabensicherung zu erhe-
ben;

—  der unterschiedliche Arbeitsanfall je Mitarbeiter anhand von Auslas-
tungskennzahlen wie bspw. der Einbringungsakte — unter Bedacht-
nahme auf deren unterschiedliche Komplexität — zu analysieren 
und der Personalstand in der Abgabensicherung dem ermittelten 
Bedarfswert anzugleichen; auf dieser Grundlage sollte eine bundes-
weit ausgewogene Personalverteilung geschaffen werden;

—  angesichts des komplexen und anspruchsvollen Tätigkeitsbereichs 
der Abgabeneinbringung v.a. im Zusammenhang mit Insolvenz–, 
Haftungs– und Rechtsmittelverfahren die personelle Ausstattung 
der Teams Abgabensicherung mit ausreichend qualifizierten Kräf-
ten der Verwendungsgruppe A2 unter Berücksichtigung der regi-
onalen Anforderungen — betrugsanfällige und komplexe Fälle in 
Ballungsräumen — sicherzustellen, um zeitnah generalpräventive 
Einbringungsmaßnahmen setzen zu können;

—  Kennzahlen zu entwickeln, um eine Kosten–Nutzen–Rechnung hin-
sichtlich des Personaleinsatzes zusätzlich zur generalpräventiven 
Wirkung durchführen zu können;

—  die Annahmen und Parameter für die Zuordnung der Personalres-
sourcen auf die Einhebungs– und Einbringungstätigkeit zu evalu-
ieren;

—  angesichts der Altersstruktur der Teams Abgabensicherung für einen 
rechtzeitigen Wissenstransfer zu sorgen, um rechtzeitig die künf-
tige angemessene Wahrnehmung dieses hochkomplexen, umfang-
reichen Aufgabengebiets sicherzustellen.

 29.3 Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es beabsichtigt sei, 
mittelfristig im Rahmen eines Organisationsentwicklungsprojekts die 
Abgabensicherung umfassend (Arbeitsabläufe, Prozesse, Personalbe-
darf, Arbeitsunterlagen und Steuerungsinstrumente) zu beleuchten.
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 30 Zusammenfassend hob der RH die folgenden Empfehlungen an das 
BMF hervor:

(1) Löschungen wären in den Grunddaten automatisch zu erfas-
sen und in weiterer Folge wäre die Überwachung hinsichtlich des 
Auftauchens neuer Tatsachen für einen allfälligen Widerruf einer 
Löschung durch eine IT–Unterstützung zu gewährleisten. Zu die-
sem Zweck wäre sicherzustellen, dass den Finanzbediensteten über 
IT–Verknüpfungen widerrufsrelevante Informationen (wie z.B. neue 
Einkünfte des Abgabepflichtigen, Vermögensmehrungen, neue Infor-
mationen hinsichtlich des Aufenthaltsorts) zur Verfügung gestellt 
werden. (TZ 7)

(2) Es wäre dafür zu sorgen, dass die Finanzämter auch in den 
übrigen Fällen, in denen keine IT–Verknüpfungen widerrufsrele-
vanter Informationen gegeben waren, nach einer Löschung, aber 
innerhalb der Verjährungsfrist, mit einer IT–unterstützten Termin-
setzung regelmäßig überprüfen, ob die Voraussetzungen für den 
Widerruf dieser Löschungen vorliegen. (TZ 7)

(3) Es wäre dafür zu sorgen, dass Löschungen und andere wesent-
liche Risikoinformationen über das abgabenrechtliche Verhalten in 
den Grunddaten erfasst werden. (TZ 8)

(4) Es wäre zu indizieren, wenn ein Abgabepflichtiger auch in einem 
anderen Abgabensachverhalt als Beteiligter hervorkam. Durch die 
Aufnahme dieser Informationen wäre sicherzustellen, dass alle Indi-
katoren, die zur Beurteilung eines allfälligen Risikopotenzials eines 
Abgabepflichtigen wesentlich sind, zur Verfügung stehen. (TZ 8)

(5) Die Verknüpfungen verschiedener Steuersubjekte und das daraus 
resultierende abgabenrechtliche Risiko wären in der IT sowohl in 
den Grunddaten der Abgabepflichtigen als auch in der Risikoana-
lyse der Finanzverwaltung abzubilden. (TZ 8)

(6) Es wäre dafür Sorge zu tragen, dass bei noch nicht zur Gänze 
aussichtslosen Rückstandsfällen nach Prüfung des Vorliegens der 
Voraussetzungen Teillöschungen auf den voraussichtlich einbring-
lichen Rückstand vorgenommen werden. (TZ 9)

Schlussempfehlungen



Löschung von Abgabenrückständen

BMF

Bund 2016/2 211

Schlussempfehlungen

(7) Es wäre dafür zu sorgen, dass die Finanzämter in den Löschungs-
bescheiden die wirtschaftliche Lage und die Vermögensverhältnisse 
der Abgabepflichtigen ausreichend darstellen bzw. auf die Erhebung 
der wirtschaftlichen Lage verweisen, um den Beweis einer geän-
derten wirtschaftlichen Lage im Falle eines Widerrufs lückenlos füh-
ren zu können. (TZ 10)

(8) Es wäre dafür zu sorgen, dass die Finanzämter ehestmöglich und 
durchgängig Haftungsverfahren durchführen, um das Abgabenaus-
fallsrisiko zu minimieren und die generalpräventive Wirkung von 
Haftungen zu steigern. (TZ 11)

(9) Damit Haftungsinanspruchnahmen im Rahmen von Rechtsmit-
telverfahren bestehen, wäre eine profunde und qualitativ hochwer-
tige Befassung bei Haftungsverfahren durch spezialisierte Mitarbei-
ter sicherzustellen. (TZ 11)

(10) Automatisch übermittelte Informationen des Firmenbuchs bzw. 
Unternehmensregisters über neue Gesellschafter– bzw. Organtätig-
keiten von Personen mit einem besonderen abgabenrechtlichen Risi-
kopotenzial wären durch IT–Verknüpfungen den Mitarbeitern der 
Finanzämter automatisch anzuzeigen, damit die Finanzämter in 
der Folge risikoadäquate Überwachungs– bzw. Prüfungsmaßnahmen 
durchführen können. (TZ 11)

(11) Es wäre sicherzustellen, dass in allen Einbringungsfällen, bei 
denen ein Haftungsverfahren möglich ist, die Vermögenslage von 
potenziell Haftungspflichtigen und das Vorliegen sämtlicher Voraus-
setzungen für eine Haftungsinanspruchnahme überprüft werden, 
bevor beim Hauptschuldner eine Löschung erfolgt. (TZ 11)

(12) Es wäre dafür zu sorgen, dass die Finanzämter Anträge auf 
Eröffnung von Insolvenzverfahren über das Vermögen des Abga-
benschuldners zeitnah und vermehrt stellen. (TZ 12)

(13) Für vermehrte und zeitnahe Insolvenzanträge wären im Rah-
men der dem BMF zur Verfügung stehenden Ressourcen für die 
Kostenvorschüsse die erforderlichen budgetären Mittel zur Verfü-
gung zu stellen. (TZ 12)
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(14) Mit dem BMJ und den zuständigen Gerichten wären Gespräche 
zu führen, um die abgabenrechtlichen Folgen aus der Fortführung 
von bereits mehrfach insolventen Unternehmen mit negativem Zah-
lungsverhalten aufzuzeigen und gemeinsam Lösungsvorschläge im 
Hinblick auf eine restriktivere Bewilligung der Fortführung solcher 
Unternehmen zu erarbeiten. (TZ 12)

(15) Es wäre sicherzustellen, dass die Finanzämter risikobehaftete 
Einbringungsfälle betreffend schon mehrfach insolvente Steuersub-
jekte besonders überwachen, um zeitnah wirksame Einbringungs-
maßnahmen setzen und dadurch einen Rückstandszuwachs bzw. 
Zahlungsausfall verhindern zu können. (TZ 12)

(16) Es wäre darauf hinzuwirken, dass von Abgabepflichtigen, die 
wiederholt ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, 
aber nach wie vor wirtschaftlich tätig sind, eine Sicherheitsleis-
tung abverlangt werden kann, um den finanziellen Schaden für den 
Abgabengläubiger zu begrenzen. (TZ 12)

(17) Zur Verbesserung der Einbringlichkeit von Abgabenvorschrei-
bungen im Zusammenhang mit Außenprüfungen wäre folgendes 
Maßnahmenpaket durchzuführen:

— verbesserte Risikoanalysen zur Erkennung von Hochrisikofällen,

—  zeitnähere Außenprüfungsmaßnahmen, wie z.B. Kurzprüfungen, 
Umsatzsteuernachschauen, Antrittsbesuche, Present Observation, 
v.a. bei Verdachtsfällen,

—  vermehrte Außenprüfungsmaßnahmen und Verkürzung der Inter-
valle bei Kleinbetrieben sowie

—  vermehrte Außenprüfungsmaßnahmen und Verkürzung der Inter-
valle bei GmbH. (TZ 13)

(18) Angesichts des Risikopotenzials wäre der Umsatzsteuerbetrugs-
bekämpfung bzw. der Bekämpfung der Umsatzsteuerhinterziehung 
weiterhin ein hoher Stellenwert beizumessen. (TZ 14)

(19) Angesichts der für den Bund entstandenen Umsatzsteueraus-
fälle durch in Rechnung gestellte und nicht abgeführte Umsatzsteuer 
wären legistische Maßnahmen in der EU voranzutreiben, welche die 
Rechnungslegung der Umsatzsteuer bzw. Zahlungsflüsse hinsicht-
lich der Umsatzsteuer in der Unternehmerkette verhindern. (TZ 14)
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(20) Es wäre darauf hinzuwirken, dass für alle Unternehmer, die zur 
Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet sind, ein ein-
heitlicher Voranmeldungszeitraum von einem Monat gilt, um wirk-
same und zeitnahe Kontrollen zu ermöglichen. (TZ 14)

(21) Unternehmer wären nach einer finanzbehördlichen Neuauf-
nahme grundsätzlich für einen bestimmten Zeitraum zur monat-
lichen Abgabe von Umsatzsteuervoranmeldungen zu verpflichten. 
(TZ 14)

(22) Auf eine Gesetzesänderung, um die Umsatzsteuer von einem 
etwaigen Anfechtungsrisiko im Insolvenzverfahren auszuschließen, 
wäre erneut hinzuwirken. (TZ 14)

(23) Es wäre für eine möglichst restriktive Genehmigung der Aus-
setzung der Einhebung unter Ausnützung der Ausschließungsgründe 
der Bundesabgabenordnung Sorge zu tragen. (TZ 15)

(24) Standardisierte, tiefergehende Analysen der Löschungen bzw. 
der Gesamtrückstände wären durchzuführen, um Abgabenausfalls-
risiken sowohl generell als auch bei einzelnen Abgabepflichtigen 
frühzeitig zu erkennen und die erforderlichen Maßnahmen setzen zu 
können. Die Analysen könnten z.B. mit Unterstützung des Risiko–, 
Informations– und Analysezentrums (RIA) erfolgen. (TZ 16)

(25) Für standardisierte, tiefergehende Analysen der Löschungen 
bzw. der Gesamtrückstände und damit für zielgerichtete Steuerungs-
maßnahmen wäre ein Analysetool in Form einer Datenbank bereit-
zustellen, in der alle Löschungen samt den risikorelevanten Merk-
malsausprägungen enthalten sind. (TZ 16)

(26) Es wäre dafür zu sorgen, dass die Finanzämter dauerhaft unein-
bringliche Abgabenrückstände bei Vorliegen der gesetzlichen und 
internen Voraussetzungen zeitnah löschen und bei Veränderung 
der wirtschaftlichen Lage einen allfälligen Widerruf der Löschung 
durchführen. Bei zweifelhaften Fällen wäre eine Teillöschung in 
Erwägung zu ziehen. (TZ 17)

(27) In Zweifelsfällen hinsichtlich einer durchzuführenden Löschung 
und bei verbundenen Fällen (Fälle mit einem inhaltlichen Zusam-
menhang über mehrere Steuersubjekte bei verschiedenen Finanz-
ämtern) wäre von den Finanzämtern verstärkt Fachsupport — etwa 
bei der Fachabteilung des BMF oder beim bundesweiten Fachbe-
reich — zur Unterstützung bei der Entscheidungsfindung anzufor-
dern. (TZ 17)
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(28) Angesichts der aufgezeigten Altersstruktur der Rückstände wäre 
für eine aktionsweise Abarbeitung der Alt–Rückstandsfälle zu sor-
gen, um langfristig Kapazitäten für Einbringungshandlungen bei 
neuen Rückstandsfällen mit höherer Einbringungswahrscheinlich-
keit zu gewinnen und eine Bereinigung der Abgabenrückstände her-
beizuführen. (TZ 18)

(29) Die Altersstruktur der Abgabenrückstände wäre laufend IT–
unterstützt zu analysieren und die Ergebnisse wären den Finanz-
ämtern regelmäßig als Steuerungsinstrument zur Verfügung zu stel-
len. (TZ 18)

(30) Im Zusammenhang mit der Aussetzung der Einbringung wäre 
für eine bundesweit einheitliche Vorgangsweise der Finanzämter 
zu sorgen. Die Finanzämter wären anzuweisen, die in den internen 
Vorgaben des BMF empfohlenen Arbeitsschritte zu beachten und 
deren Einhaltung zu kontrollieren. (TZ 19)

(31) Es wäre eine geeignete Vorgangsweise zur Ermittlung der Wert-
berichtigungen sicherzustellen, um das reale Bild der Einbringungs-
wahrscheinlichkeit von Abgabenrückständen abbilden zu können. 
(TZ 20)

(32) Die Umsetzung der Empfehlungen vorangegangener Prüfungen 
der Internen Revision des BMF, des bundesweiten Fachbereichs des 
BMF und des RH wäre rasch voranzutreiben. (TZ 21)

(33) Die Entwicklung eines strukturierten Gesamtkonzepts für ein 
aktives Forderungsmanagement wäre voranzutreiben; das Forde-
rungsmanagement sollte bereits bei Entstehen der Abgabenforde-
rung ansetzen mit dem Ziel, das Risiko von Zahlungsausfällen und 
Rückständen sowie „Alt–Rückstände“ durch so früh wie möglich 
gesetzte Maßnahmen zu minimieren. In dieses Gesamtkonzept wären 
jedenfalls folgende Maßnahmen miteinzubeziehen, um den Risiko-
potenzialen entgegenwirken zu können:

—  Erfassung der Löschungen und des abgabenrechtlichen Vorlebens 
in den Grunddaten,

—  Verknüpfung abgabenrechtlich relevanter Informationen in den 
Grunddaten für eine Gesamtsicht hinsichtlich des Risikos,

—  zeitnahe Risikoanalysen im Vorfeld und zeitnahe Erhebungs– 
und Außenprüfungsmaßnahmen,
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— Analysen der Löschungen hinsichtlich Risikopotenzialen,

— Altersstrukturanalysen der Rückstände,

—  Informationen hinsichtlich des einbringlichen Mehrergebnisses. 
(TZ 22)

(34) Die Einführung einer Bonitätsbewertung für eine Risikobeur-
teilung wäre voranzutreiben. (TZ 22)

(35) Eine standardisierte Risikoeinstufung der aktuellen Abgaben-
rückstände wäre zu entwickeln. (TZ 22)

(36) Für die Bearbeitung der im Rahmen der Risikoeinstufung identi-
fizierten Hochrisikofälle wäre der Einsatz von Spezialisten zu erwä-
gen. (TZ 22)

(37) Die elektronischen Verfahren im Rahmen der Abgabensiche-
rung wären um die Anzeige des Genehmigenden einer Löschung 
bzw. Nachsicht zu erweitern und für die Finanzämter wären ent-
sprechende Auswertungsmöglichkeiten zu schaffen. (TZ 23)

(38) Im Sinne des Strategiepapiers des BMF aus 2010 wäre ein 
durchgängiges Vier–Augen–Prinzip für Löschungen und Nachsichten 
durch technische Bearbeitungssperren in der IT zu implementie-
ren. (TZ 24)

(39) Bis zur Umsetzung des Vier–Augen–Prinzips wäre jedenfalls 
die Kontrolle der eigenverantwortlich genehmigten Fälle sicherzu-
stellen; dazu wären den Finanzämtern elektronische Kontrolllisten 
(Revisionslisten) für Löschungen und Nachsichten zur Verfügung 
zu stellen. (TZ 24)

(40) Das aus der technischen Möglichkeit der Genehmigung eigener 
Erledigungen durch den Teamexperten–Spezial bis zur Genehmi-
gungsgrenze resultierende Risiko wäre durch eine technische Sperre 
auszuschalten. (TZ 24)

(41) Die Einhaltung der Vorlagepflicht der Finanzämter bei Nach-
sichten wäre elektronisch — etwa durch eine betragsmäßige IT–
Sperre — sicherzustellen. (TZ 25)
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(42) Die unmittelbare, ohne zeitliche Verzögerung erfolgende Mel-
dung von Löschungen ab einem bestimmten Betrag durch die Finanz-
ämter an das BMF — und damit die Einhaltung der BMF–eigenen 
Vorschriften — wäre sicherzustellen. (TZ 26)

(43) Von den Finanzämtern wären standardisierte Löschungsmel-
dungen zu verlangen, die alle steuerungsrelevanten Inhalte — v.a. 
die Ursachen (z.B. Betrug) und Auslöser (z.B. Betriebsprüfung) des 
zu löschenden Abgabenrückstandes, die Abgabenarten und den Zeit-
raum der gelöschten Abgaben, etwaige Rechtsmittel, das Zustan-
dekommen des Rückstandes im zeitlichen Ablauf — sowie auch alle 
wesentlichen Einbringungsschritte wie bspw. die Prüfung der Haf-
tungsvoraussetzungen enthalten sollten. (TZ 26)

(44) Um die Qualität der als Managementinformation dienenden 
Löschungsmeldungen der Finanzämter zu steigern, wären die best 
practices der Löschungsmeldungen zu erheben und um etwaige wei-
tere relevante Managementinformationen — v.a. im Hinblick auf 
die Historie des Abgabenrückstandes — zu ergänzen. Diese wären 
den Finanzämtern im Sinne eines Wissenstransfers im Rahmen 
von Informationsveranstaltungen vorzustellen, zu diskutieren und 
die Ergebnisse als Vorgabe im Rahmen eines Arbeitsbehelfs in das 
Organisationshandbuch der Finanzverwaltung einzuarbeiten. (TZ 26)

(45) Mit den Informationen aus den standardisierten Löschungs-
meldungen der Finanzämter wären Analysen dahingehend durch-
zuführen, worauf Löschungen (bei Großbeträgen) typischerweise 
zurückzuführen sind, um daraus gezielte Steuerungsmaßnahmen 
ableiten zu können. (TZ 26)

(46) Die Löschungsmeldungen und allfällige Rückmeldungen des 
BMF wären im jeweiligen elektronischen Einbringungsakt zu spei-
chern, um dessen Vollständigkeit sowie die Nachvollziehbarkeit 
sicherzustellen. (TZ 26)

(47) Es wäre dafür zu sorgen, dass der bundesweite Fachbereich die 
erforderlichen Kontrollen im Ausmaß von 20 % der Löschungsfälle 
mit Beträgen von mehr als 500.000 EUR durchführt. (TZ 27)

(48) Es wäre dafür zu sorgen, dass die Kontrollbefunde des bun-
desweiten Fachbereichs zu ausgewählten Löschungen beim jewei-
ligen Einbringungsakt gespeichert werden und den Finanzämtern 
die Expertise des bundesweiten Fachbereichs im Sinne einer Feed-
backschleife zur Kenntnis gelangt. (TZ 27)
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(49) Die vom bundesweiten Fachbereich nach Löschungskontrollen 
erstellten Befunde wären als Steuerungsinformation für Risikoana-
lysen (Auslöser des Rückstandes, Betrugsmuster, Entwicklung, Risi-
koparamter) zu verwenden und daraus entsprechende Maßnahmen 
für das gesamte Abgabenverfahren — wie zeitnahe Aufdeckung von 
Betrugsfällen, Anregung rechtzeitiger Prüfungs– und Erhebungs-
handlungen in Risikobranchen, Beschleunigung von Rechtsmittel-
verfahren — abzuleiten. (TZ 27)

(50) Zur Minimierung des mit Löschungen und Nachsichten verbun-
denen Risikos wären Löschungs– und Nachsichtsfälle generell einer 
von den Finanzämtern losgelösten, stichprobenweisen, risikoorien-
tierten und zufallsgesteuerten Kontrolle zu unterziehen. Dazu wären 
alle Löschungen und Nachsichten in einer Datenbank zu erfassen, 
welche einerseits die Basis für eine Risikoanalyse und andererseits 
für eine Fallauswahl zur nachträglichen Kontrolle bieten sollte. Es 
wäre das Risiko zu definieren und dementsprechend eine risikoadä-
quate Kontrollquote für zufallsgesteuerte und risikoorientierte Kon-
trollen festzulegen. Mit der tagesaktuellen Datenbank könnten die 
Löschungsmeldungen der Finanzämter entfallen. (TZ 27)

(51) Die Zielvereinbarungen für die Teams Abgabensicherung in 
den Finanzämtern wären um Leistungsziele für die Abgabeneinhe-
bung zu ergänzen. (TZ 28)

(52) Die Leistungsziele für die Abgabeneinbringung wären so zu 
gestalten, dass sie

—  von den Teams Abgabensicherung beeinflusst werden können und

—  die tatsächliche Arbeitsleistung der Abgabeneinbringung abbil-
den. (TZ 28)

(53) Die in der leistungsorientierten Steuerung (LoS) abgebildeten 
Kennzahlen der Abgabensicherung für Controlling– und Steuerungs-
zwecke wären zu ergänzen; dabei wären bspw. folgende Kennzahlen 
auf ihre diesbezügliche Eignung zu prüfen: (TZ 28)

—  die Entwicklung der Einbringungsakten im Verhältnis zu den zur 
Verfügung stehenden Personalressourcen,

—  die Entwicklung der Einbringungsakten im Verhältnis zur Ent-
wicklung des Rückstandes,
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—  die Entwicklung der offenen Einbringungsakten im Verhältnis 
zu den Personalressourcen,

— die erledigten Einbringungsakten,

—  die Entwicklung des Einbringungserfolgs und damit des Rück-
standsabbaus.

(54) Das Kennzahlensystem des BMF wäre um das einbringliche 
Mehrergebnis nach Außenprüfungen zu ergänzen. (TZ 28)

(55) Es wäre zu überprüfen, inwieweit die bestehende personelle 
Ausstattung der Teams Abgabensicherung den tatsächlichen Anfor-
derungen entsprach. Dazu wäre eine Personalbedarfserhebung 
durchzuführen und eine risikoadäquate Personalausstattung sicher-
zustellen. Dabei wäre(n)

—  der tatsächliche Personalbedarf für die Abgabensicherung zu 
erheben;

—  der unterschiedliche Arbeitsanfall je Mitarbeiter anhand von 
Auslastungskennzahlen wie bspw. der Einbringungsakte — unter 
Bedachtnahme auf deren unterschiedliche Komplexität — zu ana-
lysieren und der Personalstand in der Abgabensicherung dem 
ermittelten Bedarfswert anzugleichen; auf dieser Grundlage sollte 
eine bundesweit ausgewogene Personalverteilung geschaffen wer-
den;

—  angesichts des komplexen und anspruchsvollen Tätigkeitsbereichs 
der Abgabeneinbringung, v.a. im Zusammenhang mit Insolvenz–, 
Haftungs– und Rechtsmittelverfahren, die personelle Ausstattung 
der Teams Abgabensicherung mit ausreichend qualifizierten Kräf-
ten der Verwendungsgruppe A2 unter Berücksichtigung der regi-
onalen Anforderungen — betrugsanfällige und komplexe Fälle in 
Ballungsräumen — sicherzustellen, um zeitnah generalpräven-
tive Einbringungsmaßnahmen setzen zu können;

—  Kennzahlen zu entwickeln, um eine Kosten–Nutzen–Rechnung 
hinsichtlich des Personaleinsatzes zusätzlich zur generalpräven-
tiven Wirkung durchführen zu können;

—  die Annahmen und Parameter für die Zuordnung der Personal-
ressourcen auf die Einhebungs– und Einbringungstätigkeit zu 
evaluieren;
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—  angesichts der Altersstruktur der Teams Abgabensicherung für 
einen rechtzeitigen Wissenstransfer zu sorgen, um rechtzeitig 
die künftige angemessene Wahrnehmung dieses hochkomple-
xen, umfangreichen Aufgabengebiets sicherzustellen. (TZ 29)
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Im Zusammenhang mit der Löschung von Abgabenrückständen waren 
in den Finanzämtern von den Mitarbeitern der Abgabensicherung fol-
gende Arbeitsschritte zu setzen:

—  Prüfung der Rückstandsausweise und Eröffnung des Einbringungs-
aktes im elektronischen B–Verfahren (Innendienst):

  Nachdem die IT des BMF den Teams Abgabensicherung die Rück-
standsausweise einmal monatlich elektronisch im B–Verfahren über-
mittelt hatte, und der Einbringungsakt damit elektronisch eröffnet 
war, prüften die Mitarbeiter, welche Maßnahmen im B–Verfahren 
zu setzen waren.65

—  Erstellung und Versand von Zahlungsaufforderungen (Innendienst):

  Bei Erstrückstandsausweisen versandten die Mitarbeiter der Abga-
beneinbringung grundsätzlich Zahlungsaufforderungen (ZAF). 
Erfolgte aufgrund der ersten Zahlungsaufforderung keine Zahlung, 
versandten sie in der Regel eine zweite Zahlungsaufforderung an 
den Abgabenschuldner.

—  Setzung von Einbringungsmaßnahmen von Mitarbeitern im Innen-
dienst:

  War sowohl die erste als auch die zweite Zahlungsaufforderung 
erfolglos, waren von den Mitarbeitern Exekutionsmaßnahmen — wie 
bspw. Lohnpfändungen oder Forderungspfändungen — zu setzen. 
Um Informationen zum Einkommen und Vermögen des Abgaben-
schuldners zu erlangen, waren u.a. Datenbankabfragen bei der Sozi-
alversicherung, im Firmenbuch, im Grundbuch und im Zentralen 
Melderegister durchzuführen.

—  Setzung von Einbringungsmaßnahmen von Mitarbeitern im Außen-
dienst:

  Sofern neben Maßnahmen des Innendienstes auch Außendienst-
handlungen zielführend erschienen, wurden die Rückstandsfälle den 
Mitarbeitern im Außendienst (Vollstrecker) zur Bearbeitung zuge-
teilt. Der Vollstrecker konnte weitere Exekutionsmaßnahmen — wie 
bspw. Sachpfändungen — durchführen, aber auch die wirtschaft-

65 Die Mitarbeiter konnten einen Einbringungsakt auch händisch anlegen, wenn noch kein 
vollstreckbarer Rückstand bestand — bspw. bei Übermittlung von Kontrollmeldungen 
der Betriebsprüfung und der Finanzpolizei oder bei Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens.



222 Bund 2016/2

liche Lage des Abgabenschuldners durch Aufnahme eines Vermö-
gensverzeichnisses ermitteln.

— Einleitung Insolvenzverfahren (Innendienst):

  Erwiesen sich sämtliche Einbringungsmaßnahmen als erfolglos und 
war anzunehmen, dass der Abgabenrückstand uneinbringlich war, 
war von den Finanzämtern laut internen Vorgaben spätestens zu 
diesem Zeitpunkt ein Insolvenzantrag zu stellen.

— Einleitung Haftungsverfahren (Innendienst):

  Waren Abgabenrückstände bei einem Abgabenschuldner unein-
bringlich, war von den Finanzämtern ein Haftungsverfahren ein-
zuleiten. Durch die Haftungsinanspruchnahme wurde der Haftende 
gemeinsam mit dem Primärschuldner zum Gesamtschuldner. Hier-
bei war laut internen Vorgaben die Beendigung des Insolvenzver-
fahrens nicht zwingend abzuwarten. Zur Geltendmachung einer 
Haftung war ein Haftungsbescheid erforderlich.

— Löschung des Abgabenrückstandes (Innendienst):

  Nach Beendigung des Insolvenz– bzw. Haftungsverfahrens und dau-
ernder Uneinbringlichkeit war der Abgabenrückstand von den Mit-
arbeitern im Innendienst durch Setzung der entsprechenden Maß-
nahme im elektronischen B–Verfahren zu löschen.

— Beendigung des Einbringungsaktes (Innendienst):

  Nach Löschung des Abgabenrückstandes war der Einbringungsakt 
durch Setzung der entsprechenden Maßnahme im elektronischen 
B–Verfahren zu beenden.


